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Zusammenfassung: 

Die zentralen Leitkonzepte und Arbeitshilfen zum 4-Phasen-Modell der 
Integrationsarbeit (4PM) wurden aktualisiert. Dabei wurden insbesondere 
Aussagen zur stärkenorientierten Kundenaktivierung ergänzt sowie die 
Empfehlungen des Projektes „Qualitätsmanagement in der BA“ umgesetzt. 

 1. Ausgangssituation 
 2. Auftrag und Ziel 
 3. Einzelaufträge 

1. Ausgangssituation 
 

Mit HEGA 04/09 – 12 wurde das 4PM als Integrationskonzept der Bundesagentur für 
Arbeit eingeführt und seitdem kontinuierlich unter Einbeziehung der Praxis angepasst 
und weiterentwickelt. Gemeinsam mit der Beratungskonzeption bildet es den 
Rahmen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit. Dabei vermittelt die 
Beratungskonzeption eine Orientierung, auf welche Art und Weise der fachliche 
Rahmen und die Struktur des 4PM im Kundengespräch ausgestaltet werden können. 
Aufgrund von Rückmeldungen aus den Regionaldirektionen, den Ergebnissen aus 
dem Projekt „Qualitätsmanagement in der BA“ und der Weiterentwicklung interner 
Dienstleister (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, Berufspsychologischer 
Service) wird das Konzept mit vorliegender HEGA aktualisiert und redaktionell 
angepasst. 

  



2. Auftrag und Ziel 
  

Kundinnen und Kunden frühzeitig und stärkenorientiert zu aktivieren, dabei 
adressatengerecht anzusprechen und zu begleiten, sind wichtige Elemente im 
Integrationsprozess. 
Aktivierende Betreuung und Unterstützung im Rahmen von Gruppenmaßnahmen 
bzw. Einzel- und Gruppenberatungen im Sinne eines Bewerbercoaching bzw. zur 
Entwicklung von Selbstvermarktungsstrategien können dabei Beratungsgespräche 
sinnvoll ergänzen. Die Leitkonzepte wurden insbesondere bei den Ausführungen 
zum Folgegespräch ergänzt. 
 
Den Empfehlungen des Projektes „Qualitätsmanagement in der BA“ folgend, sollen 
durch Weisungen gesetzte Standards auf das Notwendigste reduziert werden. 
Deshalb wird zukünftig auf eine zusätzliche manuelle Priorisierung der 
Handlungsbedarfe in VerBIS verzichtet. Die entsprechende VerBIS-Anpassung ist 
beauftragt und wird im Rahmen der sukzessiven Weiterentwicklung technisch 
umgesetzt. 
 

Die Dokumentation eines ressourcen- und handlungsbedarfsorientierten Fazits als 
Überleitung zum nächsten Prozessschritt kann künftig neben einer Eintragung im 
VerBIS-Feld „Fazit zur Standortbestimmung“ auch in einem Beratungsvermerk 
erfolgen. Im SGB II ist zur Erfüllung der Mindeststandards bei der Erstberatung wie 
bisher zwingend ein Historieneintrag „Beratungsvermerk zur Standortbestimmung“ zu 
erfassen. Die für die Nachhaltung zur Verfügung gestellten zentralen Arbeitsmittel 
und Schulungsunterlagen wurden entsprechend angepasst. 
 
Neben den Arbeitshilfen „Handlungsstrategien“, „rechtskreisübergreifendes Profiling/ 
Kriterienkatalog“ und „Falldokumentation/ Übergabemanagement im 
Integrationsprozess 4-Phasen-Modell (4PM) an der Schnittstelle SGB II/SGB III“ 
werden die Leitkonzepte auf der Intranetseite zum 4PM in der aktualisierten Fassung 
bereitgestellt: 

 Leitkonzept Arbeitsvermittlung und Vermittlung von schwerbehinderten 
Menschen (Nicht-Reha) 

 Leitkonzept für die Bereiche Ausbildungsvermittlung und berufliche 
Rehabilitation 

 

3. Einzelaufträge 
  

Die Regionaldirektionen 

 stellen die fachliche Umsetzung des 4PM in den Agenturen für Arbeit und den 
Jobcentern in gemeinsamer Einrichtung sicher, 

 geben Impulse zur Weiterentwicklung des 4PM weiter und 



 überprüfen eigene Check- und Prüflisten hinsichtlich der Dokumentation des 
Fazits und passen diese bei Bedarf an. 

Die Agenturen für Arbeit und Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung 

 stellen sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die aktuellen 
Regelungen zum 4PM kennen und anwenden, 

 geben Impulse zur Weiterentwicklung des 4PM an ihre zuständige 
Regionaldirektion, 

 beachten die im „Leitkonzept -Arbeitsvermittlung und Vermittlung von 
schwerbehinderten Menschen (Nicht-Reha)“ aufgeführten Maßnahmen für 
eine stärkenorientierte Kundenaktivierung und 

 überprüfen eigene Unterlagen hinsichtlich der Dokumentation des Fazits und 
passen diese bei Bedarf an. 

Adressatenkreis SGB II 
 

 Geschäftsführungen: VG der RD, VG der AA und GF der gE 
 Regionaldirektionen: Führungskräfte Markt und Integration, 

Fachexperten/innen Markt und Integration 
 Jobcenter in gemeinsamer Einrichtungen: alle BL und TL operativ, Fachkräfte 

AV/M&I/AG-S/U25/Ü25/Reha/sbM, Fachkräfte, Fachassistentinnen und 
Fachassistenten Integrationsmaßnahmen, Fachkräfte SGG, KRM, 
Nachwuchskräfte, IT-Fachbetreuer und IT-Fachbetreuerinnen AV/M&I, BCA 
SGB II 
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VORBEMERKUNGEN 


ZUM AUFBAU DER KONZEPTION 


Die Beratungskonzeption der BA besteht aus mehreren Elementen: 


 


Das Grundlagenpapier (Ebene 1), das Ihnen mit diesem Dokument vorliegt, bildet die 
Basis der Beratungskonzeption für den Rechtskreis SGB III. Es begründet das Konzept aus 
fachwissenschaftlicher Perspektive und beschreibt das Beratungsverständnis und die cha-
rakteristischen Konzeptelemente. Es beschreibt die Ziele, die die Bundesagentur mit die-
sem Konzept verfolgt und bildet die Basis für die praxisorientierten Ausarbeitungen der 
darin definierten Beratungsformate. Die detaillierten methodischen Ausarbeitungen (Ebe-
ne 2 und 3) sind zu großen Teilen mit den Geschäftsprozessen der Bundesagentur für Ar-
beit verknüpft und stehen daher ausschließlich den Beratern und Arbeitsvermittlern als 
interne fachliche Arbeitshilfen zur Verfügung.  


Die Beratungsformate (Ebene 2) arbeiten Beratung in dem so definierten Rahmen aus. 
Handlungsleitend ist die Unterscheidung von „Orientierungs-und Entscheidungsberatung“ 
(OEB) und „Integrationsbegleitender Beratung“ (IBB). Die Konzepte für die Beratung jun-
ger Menschen in den Teams U25/Berufsberatung (U25/BB) dienten als Referenzmodelle, 
auf die sich Ausarbeitungen für die Arbeitsvermittlung (AV) beziehen konnten. In einem 
weiteren Schritt erfolgte eine Anpassung auf die Beratung und Vermittlung behinderter 
Menschen (Reha/SB). Diese Differenzierung hat den Vorteil, dass typische Fragestellungen 
und Beispiele aus den jeweiligen Arbeitsbereichen eingearbeitet werden und spezifische 
Handbücher für die Beratungs-und Vermittlungsfachkräfte in deren jeweiligem Arbeitsbe-
reich entstehen konnten. 


Abbildung 1: Aufbau der BA-Beratungskonzeption 







Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit - Grundlagen 
 


 


  Seite 5 
 


  


Die Hintergrundmaterialien (Ebene 3) schließlich stellen ein Set an Methoden, Techni-
ken und Hintergrundtexten zur Verfügung, die für unterschiedliche Beratungssituationen 
als methodisches Rüstzeug gedacht sind und auf die alle Beratungs- und Vermittlungs-
fachkräfte zugreifen können. Diese Materialien werden ausschließlich über das Intranet 
der BA zur Verfügung gestellt. Damit ist diese Sammlung entwicklungsoffen; Änderungen 
und Ergänzungen können zeitnah publiziert werden und es liegt in der Entscheidung der 
Nutzer, mit welchen Methoden, Techniken oder Themen sie sich vertieft beschäftigen 
möchten. 


Die Konzeption als Ganzes versteht sich als „lernendes System“: Sie beschreibt einen Rah-
men, eine Struktur, formuliert Qualitätsstandards und gibt methodische Hinweise und 
Anregungen. Gerade auf der methodischen Ebene gibt es selbstverständlich auch andere 
hilfreiche Vorgehensweisen, die im Sinne von „best practice“ Eingang in die weitere Ent-
wicklung und in die Materialsammlung finden sollen. 


ZUR FORM DER DARSTELLUNG 


Die Bezeichnungen „Berater“ und „Vermittler“ sind Kürzel für die in den Tätigkeits-und 
Kompetenzprofilen der BA beschriebenen: 


• Beraterinnen und Berater U25 mit Schwerpunkt Berufsorientierung 
• Beraterinnen und Berater für akademische Berufe mit Schwerpunkt Berufsorien-


tierung 
• Beraterinnen und Berater Reha/SB 
• Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler mit Beratungsaufgaben 
• Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler für akademische Berufe sowie 
• Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler Reha/SB mit Beratungsaufgaben 


Damit stehen „Berater“ und „Vermittler“ also sowohl für unterschiedliche Funktionen als 
auch für Frauen und Männer gleichermaßen. Auf die sprachliche Gleichbehandlung der 
Geschlechter wurde verzichtet, um die Konzeption lesbar zu halten. Alle Materialien 
(Grundlagenpapier, Beratungsformate und Hintergrundmaterialien) beschreiben Prozesse 
in der Beratung und tun dies in weiten Teilen möglichst konkret. Es werden somit dialogi-
sche Prozesse beschrieben, in denen sich Frauen und Männer in unterschiedlichen Kons-
tellationen als Gesprächspartner gegenüber sitzen können.  


ANSCHLUSSFÄHIGKEIT FÜR BERATUNGSAUFGABEN IM RECHTSKREIS SGB II 


Die BA-Beratungskonzeption beschreibt die Ausgestaltung der Beratungsaufgaben im 
Rechtskreis SGB III. Für die Beratung im Rechtskreis SGB II findet eine analoge Ausarbei-
tung statt.   
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1. BERATUNG – KERNGESCHÄFT DER BA 


 
„Beratung und Integration nachhaltig verbessern.“ 


Dieses übergeordnete geschäftspolitische Ziel beinhaltet zwei wichtige Botschaften, die 
grundlegend für das vorgelegte Konzept sind: Es macht eine klare Aussage zur Bedeutung 
von Beratung in den Geschäftsprozessen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und weist 
genauso unmissverständlich darauf hin, dass es diese Dienstleistung zu verbessern gilt. 
Die Formulierung einer BA-Beratungskonzeption will einen Beitrag zur Erreichung dieses 
Ziels leisten.  


Der stärkere Fokus auf die Dienstleistung Beratung ist auch mit Blick auf die zunehmen-
den Anforderungen zur Herstellung, Sicherung und Weiterentwicklung der individuellen 
Beschäftigungsfähigkeit relevant (Rübner 2009). Seitens der Politik, der Wirtschaft und 
der Wissenschaft wird angesichts beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungsprozesse 
ein erhöhter Beratungsbedarf in den Bereichen Bildung, Beruf und Beschäftigung diagnos-
tiziert. So wurden im Auftrag der OECD, Weltbank und EU in den letzten Jahren zahlreiche 
international vergleichende Länderstudien durchgeführt und daraus resultierende Emp-
fehlungen und Beschlüsse zur Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung entwickelt. 
In diesen Dokumenten werden hohe Leistungserwartungen gegenüber Beratung formu-
liert sowie ein breites, für alle Nutzergruppen offenes und leicht zugängliches Angebots-
spektrum gefordert. Für eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Beitrags von 
Beratung sollten nach Einschätzung der Expertenkommissionen der EU die Prozesse in 
der Beratung und deren Wirkung stärker in den Mittelpunkt der Fachdiskussion gerückt 
werden als das bisher geschehen ist (Sieckendiek u.a. 2007, Rübner 2010b). 


Die vorliegende Konzeption beschreibt die berufliche Beratung von Arbeitnehmern. Her-
vorzuheben ist, dass der Arbeitnehmerbegriff im SGB III weit gefasst ist – er umfasst „auch 
Personen, die beabsichtigen, eine Beschäftigung aufzunehmen oder die sich in einer Ent-
scheidungssituation befinden, die dies möglich erscheinen lässt“ (BT-Drucksache 
13/4941). Damit richtet sich das Beratungsangebot der BA an Jugendliche und an Erwach-
sene, Arbeitsuchende, Ausbildungsuchende, in Beschäftigung stehende oder arbeitslose 
Menschen, Berufsrückkehrende sowie an behinderte Menschen zu Fragen der Teilhabe am 
Arbeitsleben. 


Im folgenden 1. Kapitel werden die Ziele einer BA-Beratungskonzeption konkretisiert. 
Außerdem werden begriffliche Klärungen bzw. Festlegungen vorgenommen und die 
Struktur des Konzepts skizziert. Alle Aspekte werden in den späteren Kapiteln näher er-
läutert. 


1.1. BERATUNGSKONTEXT UND KONZEPTIONELLE ZIELSETZUNGEN 


Beratungsbedarf zu beruflichen Fragen kann für Jugendliche und Erwachsene in ganz un-
terschiedlichen Lebensabschnitten und -lagen entstehen: am Ende der Schulzeit, beim 
Berufseinstieg, beim Wechsel der Arbeitsstelle, bei der Karriereplanung, nach der Fami-
lienphase, bei beruflicher Neuorientierung und bei drohender bzw. eingetretener Arbeits-
losigkeit. All das können Anlässe sein, aus denen Jugendliche wie Erwachsene in einen 
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Dialog mit Beratern und Vermittlern1


Das SGB I räumt jedem Bürger bei der Wahl eines Berufes bzw. eines Bildungswegs das 
Recht auf Beratung, das Recht auf Unterstützung bei der Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz-
suche sowie das Recht auf Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben ein. Die Aufgaben der Berufsberatung, Arbeits- und Ausbildungsvermitt-
lung werden dabei dem Recht der Arbeitsförderung (SGB III) und damit der Zuständigkeit 
der Agenturen für Arbeit zu-geordnet. Im SGB III werden die Dienstleistungen Beratung 
und Vermittlung einschließlich der damit verbundenen Rechte und Pflichten konkretisiert. 
Nach § 33 Abs. 3 SGB IX werden im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen der 
Beratung und Vermittlung für Personen angeboten, die besonderer Hilfen bedürfen. 


 der BA treten. Die Anliegen der Menschen reichen 
vom Wunsch nach Unterstützung bei beruflicher Orientierung und der Bewertung ge-
sammelter Informationen über den Wunsch nach Unterstützung beim Abwägen verschie-
dener Alternativen und einer Entscheidungsfindung bis zum Wunsch nach Unterstützung 
bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Die genannten Anläs-
se und Anliegen skizzieren das breite Feld möglicher Erwartungen, die – je nach Fallkons-
tellation – an eine professionelle Beratung in Fragen zu Bildung, Beruf und Beschäftigung 
gerichtet werden. 


Diese Grundkonstruktion hat sich auch mit der Ablösung des AFG durch das SGB III nicht 
verändert. Gleichwohl wurden mit Inkrafttreten des SGB III am 01.01.1998, dem Job-
AQTIV-Gesetz und den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt neue 
arbeitsmarktpolitische Akzente gesetzt. Der im Zusammenhang mit dem 3. Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eingeleitete Umbau der Bundesanstalt für Arbeit 
zur Bundesagentur hat zudem zu grundlegenden Veränderungen der Geschäfts- und 
Steuerungsprozesse geführt. Damit haben sich die rechtlichen und institutionellen Rah-
menbedingungen beruflicher Beratung deutlich gewandelt. Vor diesem Hintergrund wer-
den die bestehenden Konzepte zur beruflichen Beratung in der BA überarbeitet und in 
Form einer zukunftsorientierten Konzeption zusammengeführt und weiter entwickelt. 


Die Überarbeitung der BA-Beratungskonzeption verfolgt folgende Ziele:  


• Beratung als spezifische Dienstleistung für alle Personengruppen, die im SGB III un-
ter dem Arbeitnehmerbegriff subsumiert sind  zu definieren und das ihr zugrunde 
liegende Beratungsverständnis zu klären 


• Beratung sowohl als eigenständige Dienstleistung als auch als integralen Bestand-
teil der Vermittlung in Arbeit bzw. Ausbildung zu beschreiben 


• Erfolgskriterien und Qualitätsstandards zu definieren 
• Transparenz nach innen gegenüber Entscheidungsträgern und Mitarbeitern zu 


schaffen  
• und eine Positionierung der BA nach außen (insbesondere gegenüber anderen An-


bietern beruflicher Beratung) zu ermöglichen 


                                                             
1 Die Begriffe „Berater“ und „Vermittler“ verstehen sich als Kürzel für alle entsprechenden Tätigkeits- und Kompe-
tenzprofile in der BA. Deren explizite Benennung und die Erläuterung zum Verzicht auf männliche und weibliche 
Begrifflichkeiten entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen auf Seite 6. 
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• die bestehende Beratungskonzeption (RAT)2  und den Gesprächsleitfaden für die 
Arbeitsvermittlung (KOLA)3


• Beratern und Vermittlern ein optimiertes und praxisnahes Methodeninventar zur  
 angesichts der veränderten Prozesse zu überarbeiten 


• Unterstützung der täglichen Arbeit zur Verfügung zu stelleneine abgestimmte Basis 
für die BA-interne Weiterentwicklung von Beratung und  


• Vermittlung und für die Qualifizierung der Mitarbeiter zu schaffen 


Die besondere Herausforderung an den Entwurf einer BA-Beratungskonzeption besteht 
darin, dass sie zwei Handlungsfelder abzudecken hat, die Gemeinsamkeiten, aber gleich-
zeitig auch deutliche Unterschiede aufweisen:  


• Beratung, die unabhängig von einem Vermittlungsauftrag Fragen der Berufswahl 
und der Laufbahnplanung, der schulischen und hochschulischen Aus- und Weiter-
bildung behandelt.  


• Beratung, die den unmittelbaren Integrationsprozess in Arbeit und Ausbildung un-
terstützt und begleitet und die im Kontext der dazu etablierten Geschäftsprozesse 
stattfindet. Dies waren nach der Reform der BA zunächst die für das SGB III gelten-
den Handlungsprogramme, die zwischenzeitlich durch das rechtskreisübergreifen-
de „4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit“ (4PM) abgelöst worden sind.  


Zudem muss die Konzeption Gesprächssituationen mit Kunden, die im Leistungsbezug 
stehen, ebenso abbilden wie solche mit Nichtleistungsempfängern. 


 


In Bezug auf Beratung im Kontext des 4-Phasen-Modells hat die Beratungskonzeption eine 
qualifizierende Funktion: Sie arbeitet die dort definierten Prozesse auf der Ebene der Be-
ratungsmethodik aus, führt die an unterschiedlichen Stellen gemachten methodischen 


                                                             
2 BA 2002 a: RAT – Richtig beraten, Anregungen, Techniken. Grundwerk beruflicher Beratung. Nürnberg 2002 
3 BA 2002 b: KOLA – Kontaktaufnahme. Orientierung. Lösungen. Abschluss 


Abbildung 2: Zielgruppen und Handlungsfelder 
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Aussagen zur personalen Begleitung des Vermittlungsprozesses zusammen und erweitert 
für ausgewählte Fragestellungen das Methodenrepertoire systematisch. Für die berufliche 
Beratung außerhalb des 4-Phasen-Modells leistet das Konzept einen Beitrag zu deren In-
tegration in die veränderten Geschäftsprozesse und durch die Beschreibung von Prozess-
schritten und Standards u.a. einen Beitrag zur Optimierung von fachlicher Führung. 


1.2. GEGENSTAND UND BEGRIFFE 


Beratung wird definiert als ein strukturierter Kommunikationsprozess, in dem auf der 
Basis einer differenzierten Ausgangsanalyse und abgestimmter Ziele tragfähige Lösungs-
strategien entwickelt und deren Umsetzung geplant werden. Vor diesem Hintergrund 
grenzt sich Beratung von anderen Gesprächsformen ab, wie z.B. einer reinen Auskunftser-
teilung oder der Prüfung von Verfügbarkeit. Das bedeutet konkret: 


1. Jede Beratungssituation ist gekennzeichnet durch die handelnden Personen und 
durch den Gegenstand ihrer Kommunikation. Je nach Beratungskontext (z.B. insti-
tutionelle Einbindung) und theoretischer Verankerung einer Beratungskonzeption 
finden unterschiedliche Begriffe für diese Grundsituation Verwendung. 


• „Berater“ und damit die Person, die den Rat gibt. Sie zeichnet sich im Falle professi-
oneller  Beratung durch spezifische fachliche, methodische und personale Kompe-
tenzen aus. Im vorliegenden Konzept wird nicht nur vom „Berater“, sondern von 
„Berater und Vermittler“ gesprochen, da auch Vermittler in der BA beraterische 
Funktionen wahrnehmen. Dies wird im Kontext mit den Beratungsformaten näher 
erläutert und begründet. 


• „Beratener“:  Meist werden die Begriffe „Klient“ oder „Ratsuchender“ verwandt. Im 
Bereich der BA gehören dazu arbeitslose und arbeitsuchende Menschen, Menschen 
mit Behinderung,  Jugendliche vor dem Berufseinstieg ebenso wie Auszubildende 
oder in Beschäftigung stehende Arbeitnehmer. Da der Begriff für alle Beratungssi-
tuationen passen soll, verwendet das vorliegende Konzept den durch die neuen Ge-
schäftsprozesse eingeführten Begriff des „Kunden“. Damit werden auch Missver-
ständnisse vermieden – der Begriff „Ratsuchender“ ist in den arbeitnehmerorien-
tierten Teams und in den Teams U25/Berufsberatung aktuell unterschiedlich be-
legt.  


• „Problem“: Der Begriff steht für den Anlass der Beratung und markiert eine uner-
wünschte oder nicht mehr als optimal wahrgenommene Ausgangssituation, die mit 
Hilfe von Beratung in einen erwünschten Zielzustand überführt werden soll. In die-
sem auf Veränderung orientierten Sinne wird der Begriff „Problem“ im vorliegen-
den Konzept verwendet und stark durch eine ressourcenorientierte Sichtweise ge-
prägt. Im Kontext der auf Leistungsempfänger ausgerichteten Beratung im Vermitt-
lungsprozess wird die Ausgangssituation gesetzgeberisch „gerahmt“, d.h. mit spezi-
fischen gegenseitigen Rechten und Verpflichtungen ausgestaltet. 


2. Beratung in der BA ist berufliche Beratung.  Sie zielt – wie alle Dienstleistungen der 
BA – darauf ab, den kundenspezifischen Integrationsprozess in Arbeit, Ausbildung, 
Schule oder Studium zu verbessern.  Der Integrationsbegriff ist hier sowohl inhaltlich 
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als auch zeitlich weit gefasst – er umfasst alle Formen von Ausbildung und Arbeit und 
er umfasst sowohl die unmittelbare Integration (Vermittlung einer Ausbildungs- oder 
Arbeitsstelle zum nächstmöglichen Termin) als auch mittel- oder langfristige Überle-
gungen (z.B. bei der Beratung zu einer Studienentscheidung oder zur Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben). Die Bearbeitung von psychologischen Entwick-
lungs-, Entscheidungs- oder Verhaltensproblemen gehört nicht zum Gegenstandsbe-
reich beruflicher Beratung (z.B. Schwierigkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung, 
Entscheidungsunvermögen, kognitive Verzerrungen oder existenzielle Krisen).4


3. Beratung in der BA ist Fach- und Prozessberatung zugleich. In der Fachliteratur 
werden feldspezifische und feldunspezifische Beratungsanteile


 Sofern 
diese Schwierigkeiten Integrationsprozesse beeinflussen, wird mit Unterstützung der 
Fachdienste oder anderen Netzwerkpartnern nach Angeboten gesucht, die eine ent-
sprechende Bearbeitung professionell ermöglichen. Die Wahrnehmung, Aufnahme und 
Beschreibung auch derartiger Problemstellungen gehört dagegen sehr wohl zur bera-
terischen Arbeit in der BA. 


5differenziert, die Bera-
tung von anderen Kommunikationsformen unterscheidbar macht. Als methodisch 
strukturiertes Interventionskonzept leitet Beratung einen systematischen und ergeb-
nisorientierten Prozess der Problembearbeitung ein und begleitet diesen. Dabei brin-
gen Berater und Vermittler spezifisches Fachwissen (z.B. zu beruflichen Anforderun-
gen, zum Arbeitsmarkt, zu Weiterbildungsmöglichkeiten) in den Beratungsprozess ein. 
Beide Aspekte gehören untrennbar zusammen – Berater und Vermittler sind Experten 
für die Bereiche Ausbildung und Arbeit und verfügen über ein breites Repertoire von 
Strategien und Ressourcen, um berufliche Entscheidungs-und Integrationsprozesse zu 
befördern.6


4. Beratung stellt eine ziel- und lösungsorientierte Kommunikationsform zwischen 
mindestens einem Berater oder Vermittler und einem Kunden dar. Beratung ist 
dabei so angelegt, dass der Kunde aktiv in den Beratungsprozess einbezogen wird und 
mit ihm gemein-sam die Bearbeitung stattfinden kann. Dabei achten Berater und Ver-
mittler die Individualität und Autonomie der Kunden. Soweit Folgeberatungen erfor-
derlich werden, übernehmen diese auch die Funktion einer erfolgskritischen Auswer-
tung der vereinbarten Aktivitäten und der Weiterentwicklung von Lösungsstrategien. 


 


  


                                                             
4 Vgl. Dietrich 1983, McLeod 2004 
5 Vgl. Engel, Nestmann, Sickendiek 2004,  S. 33 – 44 
6 Vgl. Brown, Brooks 1994 
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1.3. ZENTRALE ELEMENTE DER KONZEPTION 


Die Konzeption setzt sich aus vier wesentlichen Elementen zusammen:  


1. dem Prozessmodell der Problemlösung: Der Prozessansatz bietet für die Bera-
tungspraxis der BA strategisch wichtige Anknüpfungspunkte. Basis ist die Annahme, 
dass strukturierte Problemlösungsprozesse bestimmte Stadien durchlaufen müssen 
(Problem-Management). 


2. dem Prozess der Beratung: Er ist konzeptionell in den Prozessansatz der Problemlö-
sung eingebettet und beschreibt vor allem die Problembearbeitung und Strategiepla-
nung im Rahmen des Beratungsgesprächs. Die Prozessbeschreibung erfüllt die Funkti-
on einer allgemeinen Richtschnur der Beratung. Sie bietet eine begründete Orientie-
rung für die Gesprächsführung und kann für alle Handlungsfelder von Beratung An-
wendung finden.  


3. den Beratungsformaten: Sie bilden Beratung in den zwei benannten Handlungsfel-
dern ab (vgl. Abbildung 3):  


• als Orientierungs-und Entscheidungsberatung mit Schwerpunkt auf der beruflichen 
Orientierung und Entscheidungsfindung, die zunächst unabhängig von einer Ver-
mittlung in Ausbildung oder Arbeit geschieht,  


• als Integrationsbegleitende Beratung, die die Vermittlung in Ausbildung bzw. Arbeit 
begleitet und im Rahmen des Geschäftsprozesses 4PM stattfindet. 


 


Abbildung 3: Grundstruktur der Konzeption 
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4. dem Konzept der Standardsequenzen: Für die Ausarbeitung der Beratungsformate 
bietet sich das Konzept der Standardsequenzen an, durch das immer wiederkehrende 
Aufgaben und Themen der Beratung systematisch beschrieben werden können. Sie 
bilden die Grundlage für die Entwicklung von Beratungsmethoden und Qualitätsstan-
dards.  


Das vorgelegte Konzept will die fachlichen Ansatzpunkte für die Ausgestaltung der beiden 
definierten Handlungsfelder von Beratung in der BA liefern. Die Abbildung gibt einen 
Überblick über die Themenfelder, die in den folgenden Kapiteln bearbeitet werden:  


Kapitel 2 leitet zunächst den Rahmen von Beratung in der BA aus den gesetzlichen Grund-
lagen und dem BA-Reformprozess ab. In diesem Zusammenhang wird auch auf relevante 
Kritikpunkte der wissenschaftlichen Evaluation der Handlungsprogramme eingegangen. 
In den Kapiteln 3 bis 5 werden die Grundlagen der Beratung in der BA aus fachwissen-
schaftlicher Perspektive entwickelt, bevor in Kapitel 6 die Ausarbeitung spezifischer For-
mate, Gesprächssituationen und die beratungsmethodische Umsetzung sowie in Kapitel 7 
Aspekte des Qualitätsmanagements im Mittelpunkt stehen. 
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2. AUSGANGSANALYSE 


Ein Beratungskonzept, das auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung die Dienstleistung 
der Beratung fachlich ausgestaltet, muss neben den fachwissenschaftlichen Grundlagen 
auch die einschlägigen Rechtsnormen und den organisatorischen Rahmen des Leistungs-
trägers angemessen berücksichtigen. Ziel des 2. Kapitels ist es, diese Grundlagen zu skiz-
zieren und damit Beratung in der BA zu charakterisieren. Gleichzeitig wird deutlich, wel-
che Anforderungen eine Überarbeitung der Beratungskonzeption erfüllen muss. 


 


2.1. RECHTLICHER RAHMEN VON BERATUNG IN DER BA 


Mit der Zuordnung zur Sozialgesetzgebung hat die Beratung in der BA einen Beitrag zur 
Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit zu leisten (§ 1 SGB I). 
Gleichzeitig hat sie durch die Verankerung im SGB III auch arbeitsmarktpolitische Ziele zu 
verfolgen: Prävention, Aktivierung und Marktausgleich. Als Leistung der aktiven Arbeits-
förderung soll Beratung unter anderem dazu beitragen, die Transparenz auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu erhöhen, die zügige Besetzung offener Stellen zu ermöglichen, 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu fördern, unterwertiger Beschäftigung entge-
genzuwirken und die berufliche Situation von Frauen verbessern zu helfen.  


Vielfach lassen sich diese Zielsetzungen widerspruchsfrei miteinander verbinden, in ande-
ren Fällen müssen sie erst gegeneinander abgewogen werden. In jedem Fall aber haben sie 
Auswirkungen auf die Rolle von Beratern und Vermittlern, auf die Anforderungen, denen 
sich die in der Beratungssituation handelnden Personen gegenüber sehen und auf die Ar-
beitsbeziehung, die zwischen ihnen entsteht. Ein professionelles Handeln von Beratern 
und Vermittlern zeichnet sich nicht zuletzt durch den Umgang mit diesem potenziellen 
Spannungsfeld aus.  


Abbildung 4 Bestimmungsgrößen Gesetz und Geschäftspolitik 
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Im Sozialgesetzbuch III wird Beratung zunächst unter der Bezeichnung „Berufsberatung“ 
als eine eigenständige Form der Dienstleistung eingeführt (§§ 29-32 SGB III). § 29 SGB III 
macht grundsätzliche Aussagen zum Beratungsangebot und charakterisiert als „Berufsbe-
ratung“ eine Dienstleistung zur Vorbereitung der Berufswahl und Erschließung berufli-
cher Entwicklungsmöglichkeiten (§§ 2 Abs. 1, 29 – 32 SGB III). Seit Inkrafttreten des SGB 
III sind diese als relativ robust zu bezeichnenden Beratungsnormen nicht verändert wor-
den. Die gesetzlichen Regelungen adressieren einen weit über die Gruppe der arbeitsu-
chend gemeldeten Erwerbspersonen hinausreichenden Personenkreis (§ 29 Abs. 1 SGB 
III). Die Leistungsberechtigten werden hier als „Ratsuchende“ bezeichnet, eine Personen-
kategorie, die im SGB III nur mit der Dienstleistung der Berufsberatung Verwendung fin-
det (§§ 29, 31, 288a, 289 SGB III). Analog dazu wird die Leistungserbringung mit „Aus-
kunft und Rat“ (§ 30 SGB III) umschrieben; das Leistungsangebot selbst ist in „Art und 
Umfang“ nach dem „Beratungsbedarf des einzelnen Ratsuchenden“ (§ 29 Abs. 2 SGB III) 
auszurichten.  


Diese bereits in den Vorläufergesetzen (AFG, AVAVG) formulierten Grundsätze etablieren 
Berufsberatung als eine Dienstleistung, die zwar auch die Beschäftigungsmöglichkeiten 
einzubeziehen hat (§ 31 Abs. 1 SGB III), aber nicht im Sinne einer konkreten Arbeits-oder 
Ausbildungsvermittlung unmittelbar integrationsorientiert ist. Die in § 30 SGB III genann-
ten Themenkomplexe unterstreichen dies: 


• Fragen der beruflichen Laufbahngestaltung (Erstwahl, berufliche Entwicklung, Be-
rufswechsel) 


• Fragen zur Struktur und Entwicklung der Rahmenbedingungen  
• beruflicher Entscheidungsprozesse (Arbeitsmarkt, Berufe, Bildung)Fragen zur Ge-


staltung der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche 
• Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten durch die Arbeitsförderung 


Das Beratungsverständnis des Arbeitsförderungsgesetzes erschöpft sich aber nicht in die-
ser klassischen Variante beruflicher Beratung, sondern bezieht Beratung darüber hinaus 
in den Prozess der beruflichen Eingliederung von berechtigten Personen ein. Adressaten 
sind die bei den Agenturen für Arbeit ausbildungs- oder arbeitsuchend gemeldeten Perso-
nen sowie arbeitslose Menschen. Die beraterischen Funktionen liegen hier in:  


1. der gemeinsamen Analyse der für die Vermittlung relevanten Potenziale und Hand-
lungsbedarfe des Kunden (§ 37 Abs. 1 SGB III),  


2. der Erarbeitung und Vereinbarung eines Eingliederungsziels und einer darauf abge-
stimmten Integrationsstrategie (§ 37 Abs. 2 SGB III),  


3. der gezielten, d.h. auf die Eignung, Handlungsbedarfe und Beschäftigungsmöglichkei-
ten des Kunden abgestimmten Auswahl von Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
(§§ 5, 7, 35 SGB III),  


4. der Überprüfung der Integrationsfortschritte und Mitwirkung des Kunden (§ 38 SGB 
III),  


5. der Berufsberatung zu allen dort benannten Themenkomplexen (§ 30 SGB III). 
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Die individuelle Ausbildungs-und Arbeitsvermittlung findet insofern im Rahmen eines 
prozessbegleitenden Dialogs zwischen Berater bzw. Vermittler und Arbeitslosem, Arbeit-
suchendem oder Ausbildungssuchendem statt. Diese Form der Beratung ist in einem deut-
lich stärkeren Maße integrationsorientiert als die Berufsberatung nach § 30 SGB III – ins-
besondere arbeitslose Menschen sollen so schnell wie möglich wieder in eine Beschäfti-
gung gebracht werden. Dieser Prozess wird von den Vermittlern der BA intensiv begleitet. 
Entsprechendes gilt für die Ausbildungsvermittlung, bei der der Integrationsprozess zum 
nächstmöglichen Ausbildungsbeginn durch Beratung unterstützt wird. 


Die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Beratung sind nicht nur in der the-
matischen Fokussierung zu sehen, sondern auch im so genannten „Beteiligungsformat“7


Das Beteiligungsformat der Berufsberatung legt eine Rollenverteilung fest, in der die Kun-
den ein Entscheidungsrecht darüber haben, was sie mit den Beratungsergebnissen im 
Hinblick auf ihre Erwerbsbiografie anfangen können und wollen. Die Berufsberatung ist in 
ihrer Unterstützungsfunktion insofern eindeutig fokussiert. Werden – noch außerhalb der 
eigentlichen Vermittlung – Folgegespräche vereinbart, führen diese den begonnenen Pro-
zess fort und setzen auf dem auf, was am Ende des Erstgesprächs vereinbart worden ist. 
Insoweit übernehmen sie auch eine Kontrollfunktion, die allerdings nicht sanktionsbe-


. 
Im Falle der Berufsberatung werden ausschließlich allgemein gehaltene Themenkomplexe 
der Beratung und einige Verfahrensgrundsätze der Leistungserbringung angedeutet. Das 
SGB III weist bei Beratungsgesprächen der beschriebenen Art keine Mitwirkungspflichten 
aus, die über die im SGB I bzw. in § 2 Abs. 4 und 5 SGB III normierten Mitwirkungspflich-
ten hinausgingen oder eine gesetzlich bestimmte Kontrollfunktion erfordern würden (§§ 
29 – 32 SGB III). Der Kunde geht keine weiteren Verpflichtungen ein. 


                                                             
7 „Beteiligungsformate“ definieren die spezifische Rollenverteilung und den Status der Interaktionsteilnehmer 
(vgl. Bartelheimer u.a. 2000, S. 81ff.). 


Abbildung 5: Beratung im SGB III 
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wehrt ist und in erster Linie der Beförderung der Berufswahl oder beruflichen Entwick-
lung dient.  


Für die Vermittlung werden im Gesetz neben der beraterischen Funktion zusätzliche Mit-
wirkungspflichten des Arbeit-und Ausbildungssuchenden eingeführt, die durch spezifische 
Instrumente (Eingliederungsvereinbarung) konkretisiert und nachgehalten werden (§ 38 
SGB III). Damit soll sichergestellt werden, dass vereinbarte Aktivitäten auch tatsächlich 
umgesetzt werden und das Integrationsziel erreicht wird. 


Im Falle von Arbeitslosigkeit kommen weitere Verpflichtungen wie z.B. die Verfügbarkeit 
oder der Nachweis von Eigenbemühungen hinzu (§ 119 SGB III). Auf Seiten der von Ar-
beitslosigkeit betroffenen Kunden wird die Einsicht vorausgesetzt, dass die Beratung un-
ter den Bedingungen einer definierten Mitwirkungspflicht stattfindet. Innerhalb dieses 
rechtlichen Bezugsrahmens, an den die Fachkraft ebenso gebunden ist, können die Kun-
den beraten werden. Bei erkennbar fehlender Mitwirkungsbereitschaft ist beispielsweise 
eine Verfügbarkeitsprüfung erforderlich (inklusive möglicher Sperrzeiten). Damit ergibt 
sich gegenüber der Berufsberatung insofern ein komplexeres Beteiligungsformat, als dass 
eine am Einzelfall orientierte Gewichtung zwischen unterstützenden und kontrollierenden 
Funktionen gefunden werden muss, die möglichst eine aktive und eigenständige Integrati-
on des Kunden gewährleistet. Im Gegensatz zur Berufsberatung kann die Integrationsbe-
gleitende Beratung nicht durchgängig auf der Basis von Handlungsempfehlungen operie-
ren 8


Eine Präzisierung der fachlich-methodischen Ausgestaltung von Berufsberatung nimmt 
der Gesetzgeber allerdings nicht vor, sie obliegt der BA als zuständigem Leistungsträger. 
Bislang konzentrierten sich die Beratungskonzepte der BA traditionell auf den Bereich der 
Berufsberatung für Jugendliche und mit einigen Einschränkungen auch auf die von Er-
wachsenen


. 


9. Für die Integrationsbegleitende Beratung existieren bis heute keine fachwis-
senschaftlich fundierten Ansätze10


2.2. BERATUNG IN DEN REFORMIERTEN GESCHÄFTSPROZESSEN DER BA 


. 


Mit Einführung des Kundenzentrums und der Neustrukturierung der Integrationsprozesse 
– zunächst durch die Handlungsprogramme und seit 2009 durch das „4-Phasen-Modell 
der Integrationsarbeit“ (4PM) – haben sich die Rahmenbedingungen für die Beratung von 
Kunden in der BA grundlegend verändert. Dabei weisen die Prozesse des 4-Phasen-
Modells in den Bereichen Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Reha/SB einen hohen 
Grad an Gemeinsamkeit auf und weichen nur in geringem Umfang aufgrund rechtlicher 
und fachlicher Besonderheiten voneinander ab. 


 


 


                                                             
8 Damit ist ein grundsätzliches Spannungsverhältnis thematisiert, das alle öffentlichen Institutionen mit entspre-
chender Doppelfunktion betrifft (z.B. Schulen, Bewährungshilfe, Grundsicherung). 
9 Vgl. BA 2002a, RAT, Bahrenberg u.a. 2000 
10 Der für Vermittlungsfachkräfte gedachte Leitfaden KOLA (2002), eine nach Gesprächsphasen aufgebaute 
Sammlung von Methoden und Techniken, wurde nie zu einem wirklichen Beratungskonzept ausgebaut. 
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BERATUNG IM BEREICH DER ARBEITSVERMITTLUNG 


Für den Bereich der Arbeitsvermittlung ergeben sich aus der Neuakzentuierung vier wich-
tige Konsequenzen für die Gestaltung der Kundenberatung: 


1. Die Terminierung der Gespräche mit beidseitiger Vorbereitung erhöht die bilateralen 
Erwartungen an fachlich und methodisch kompetente Gespräche mit greifbaren Er-
gebnissen. Die erwünschte Vorabaktivierung (z.B. durch das Arbeitspaket) des Kunden 
muss durch den Vermittler im Kundengespräch adäquat aufgegriffen werden. Zudem 
fordern die differenzierten Kundenanliegen bzw. Handlungsbedarfe eine detaillierte 
und stringentere Planung, die zu einer beidseitigen Aktivierung, Zielorientierung und 
Ergebnisverantwortung  führen soll. Das Kundengespräch ist dabei gleichsam der Ort, 
in dem diese Erwartungen kommuniziert und abgeglichen werden müssen.  


2. Im Regelfall soll der Vermittler im Erstgespräch gemeinsam mit dem Kunden die Wei-
chen für das weitere Vorgehen stellen. Den Auftakt bildet ein qualifiziertes Profiling 
als Grundlage der Integrationsarbeit. Eine beraterische Gestaltung bedeutet, den Kun-
den in den Prozess der Profilerstellung aktiv einzubeziehen, den Blick auf vorhandene 
Ressourcen und Stärken zu richten und diese für den Kunden erkennbar zu machen. 
Beraterische Ausgestaltung heißt auch, dass für den Kunden der Erkenntniszuwachs 
bereits während der Erhebungsphase einsetzt und dass nicht erst am Ende ein be-
stimmtes Ergebnis festgestellt und besprochen wird. Beraten heißt damit, auch das 
Profiling auf die Erweiterung des Wissens und die Steigerung der Handlungsfähigkeit 
des Kunden auszurichten.  


3. Unterschiedliche Handlungsbedarfe bei den Kunden erfordern einen individuellen 
Lösungsweg. Der spezifische Beitrag von Beratung liegt hier unter anderem in der in-
dividuellen Planung des Integrationsprozesses, in der Begleitung und Auswertung von 
Aktivitäten, die außerhalb des Beratungskontextes stattfinden, in der Motivation zur 
aktiven Mitarbeit, in der Verarbeitung von Enttäuschungen bei Misserfolgen, der Ent-
wicklung von beruflichen Alternativen und der Erarbeitung von beruflichen Qualifizie-
rungsoptionen. Insbesondere dann, wenn sich der Integrationsprozess komplex oder 
konflikthaft gestaltet, ist mit dem Kunden eine ausgiebige Analyse und eine darauf 
aufbauende gemeinsame Lokalisierung neuer Lösungsansätze erforderlich. Dieses 
Bemühen um Kongruenz und Abstimmung ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
wirksamer Beratung. Es legt die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit 
auch in schwierigen Situationen, z.B. wenn sanktionsrelevante Sachverhalte behandelt 
werden müssen. 


4. Seit der Reform der BA kann der Vermittler nicht mehr auf die Unterstützung eines 
Arbeitsberaters zurückgreifen, sondern muss selbst das im SGB III festgeschriebene 
Beratungsangebot für Erwachsene (§§ 29 ff. SGB III) sicherstellen. Damit gehören die 
im § 30 SGB III ausgewiesenen Themen wie berufliche Entwicklung und Berufswechsel 
zur Agenda des arbeitnehmerorientierten Vermittlers – innerhalb und außerhalb der 
eigentlichen Integrationsthematik. 
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die veränderten Geschäftsprozesse der 
BA die Vermittler in einem hohen Maße in ihrer Rolle als Berater und Unterstützer der 
Kunden fordern. Ein Beratungskonzept muss hierzu die notwendigen Grundlagen legen. 


BERATUNG IN DEN BEREICHEN U25/BERUFSBERATUNG UND REHA/SB 


Auch in den Bereichen U25/Berufsberatung und Reha/SB wurde mit Einführung der 
Handlungsprogramme und nachfolgend dem 4-Phasen-Modell ein neuer Referenzrahmen 
für die Beratungsarbeit geschaffen. Bezogen auf die kundenorientierte Gestaltung des In-
tegrationsprozesses stellen sich für die Berater damit im Kern die gleichen beraterischen 
Aufgaben, wie sie zuvor für die Arbeitsvermittler beschrieben worden sind. Viele Kunden 
im Bereich U25/Berufsberatung und Reha/SB befinden sich allerdings noch im berufli-
chen Orientierungs-und Entscheidungsprozess – gerade beim Berufseinstieg gibt es in 
vielen Fällen noch gar keinen Zielberuf, an dem sich ein Profiling orientieren könnte. Das 
Anliegen und der Anspruch der Kunden beziehen sich darauf, mit ihnen diesen Zielberuf 
zunächst zu erarbeiten. Unabhängig von den integrationsorientierten Geschäftsmodellen 
hält die BA deshalb ein eigenständiges Beratungsangebot vor, bei dem berufswahlorien-
tierte Fragen und Themen jenseits eines konkreten Vermittlungsauftrages im Vorder-
grund stehen. Daraus ergeben sich beratungsmethodisch andere Schwerpunkte. 


Ein Beratungskonzept im Geschäftssystem der BA muss damit zwei Funktionen er-
füllen: 


1. Es muss unabhängig von einem konkreten Vermittlungsauftrag wirksame Beratungs-
methoden für unterschiedliche Anforderungssituationen der beruflichen Orientierung 
und Entscheidung bereitstellen – insbesondere für die Berufserstwahl, die berufliche 
Weiterentwicklung und die berufliche Rehabilitation.  


2. Es muss methodische Ansatzpunkte für eine kundenorientierte Ausgestaltung des In-
tegrationsprozesses im Rahmen des 4-Phasen-Modells anbieten und zwar spezifiziert 
für die Bereiche Arbeitsvermittlung, Ausbildungsvermittlung und Reha/SB. 


DAS 4-PHASEN-MODELL DER INTEGRATIONSARBEIT IM FUNKTIONSZUSAMMEN-
HANG MIT DER BERATUNGSKONZEPTION 


Das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit beschreibt das rechtskreisübergreifende Ge-
schäftsmodell der Integrationsprozesse. Kernelemente des 4-Phasen-Modells sind: 


• ein rechtskreisübergreifendes Profiling, das alle relevanten Profilingmerkmale und 
damit eine verbesserte Ressourcenorientierung beinhaltet 


• die konsequente Ausrichtung des Integrationsprozesses auf ein arbeitsmarktliches 
Ziel  


• die systematische Verknüpfung von Handlungsbedarfen und Handlungsstrategien 
mit dezentralen Ausgestaltungsmöglichkeiten 


• eine strukturierte und übersichtliche Dokumentation des Integrationsprozesses 


Hauptbezugspunkt des 4-Phasen-Modells der Integrationsarbeit ist somit der Integrati-
onsprozess als Ganzes, seine Strukturierung und seine transparente Abbildung in der IT. 
Die Beratungskonzeption beschreibt mit der „Integrationsbegleitenden Beratung“ (IBB) 
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diesen Prozess aus beratungsmethodischer Sicht und gibt konkrete Hilfestellung bei der 
Ausgestaltung der Schritte des 4-Phasen-Modells im konkreten Kundengespräch. Ohne 
professionelle Beratung kann Integrationsarbeit nicht erfolgreich sein. Insofern ergänzen 
und verstärken sich beide Ansätze wechselseitig. 


2.3. WISSENSCHAFTLICHE EVALUATION DER INTEGRATIONSKONZEPTE 
DER BA 


Fundierte wissenschaftliche Evaluationen und empirische Studien zu den arbeitnehmer-
orientierten Integrationskonzepten der BA liegen derzeit nur für die Handlungsprogram-
me der Arbeitsvermittlung vor.11


Positiv hervorgehoben wurden insbesondere folgende Punkte


 Da diese zwischenzeitlich durch das rechtskreisübergrei-
fende 4-Phasen-Modell abgelöst worden sind, werden hier nur jene Schlussfolgerungen 
aus den Evaluationen aufgegriffen, die für die Konzeptionierung einer kundenorientierten 
Beratungsdienstleistung von Bedeutung sind. 


12


• Standortbestimmung: Die Umsetzung der Handlungsprogramme gewährleistet 
die Erörterung der zentralen Dimensionen der Standortbestimmung im Vermitt-
lungsgespräch (kein Gespräch ohne Thematisierung dieser Aspekte). Die Dimensi-
onen bilden damit eine gute Ausgangsbasis für eine systematischere Arbeitsweise. 


 : 


• Dateneingabe: Die Dateneingabe und die administrativen Tätigkeiten dominieren 
nicht (mehr) das Gespräch. 


• Kommunikation: Der Grad der Bestimmtheit der Aussagen hat im Vergleich zur 
häufig praktizierten freundlichen Unverbindlichkeit im alten Arbeitsamt deutlich 
zugenommen. Handlungsbedarfe und daraus resultierende Konsequenzen werden 
klarer kommuniziert. 


• Aktivierung: Bei der Erörterung von Suchwegen und der Arbeitssuche wird die 
Bedeutung der Kundenaktivität als entscheidender Erfolgsfaktor bei der Stellenfin-
dung unterstrichen. 


• Suchstrategien: Die Abfrage der Internetkompetenzen und die Aushändigung bzw. 
Verschickung von Jobbörsenadressen zur Arbeitssuche gehören zum gut etablier-
ten Standard. Einige Vermittler leisten darüber hinaus „Kurzschulungen“. 


Diese neuen Akzente im Kundengespräch, die hier als Teil der Neuausrichtung der Integ-
rationsprozesse gewürdigt werden, sind in der Beratungskonzeption entsprechend aufzu-
greifen; als Standards für eine hochwertige Beratung sind sie aber noch nicht ausreichend. 
Darauf geht auch die wissenschaftliche Kritik ein.13


 


 


 


                                                             
11 WZB/infas 2006, iso/ochs 2006, Behrend u.a. 2006, Hielscher/Ochs 2009 
12 Vgl. WZB/infas 2006, S. 32 ff 
13 Die kritischen Punkte aus den Berichten lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Im Bericht iso/Ochs wurde in 
weiten Teilen eine Konzeptkritik ausgearbeitet, die mit Einführung des 4-Phasen-Modells an Aktualität verloren 
hat und deshalb hier nicht mehr aufgegriffen wird. Im Bericht WZB/infas und den Studien von Behrend u.a., Hiel-
scher/Ochs wurden die Kundengespräche vor dem Hintergrund der Handlungsprogramme untersucht. Einige der 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden hier explizit aufgegriffen. 
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Die zentralen Ergebnisse der Analyse von Kundengesprächen: 


• Erfordernis einer eigenständigen Beratungskonzeption: Integrationskonzepte 
(wie die Handlungsprogramme) sind allein nicht ausreichend, um die Beratungs-
kompetenz der Vermittler auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Sie stellen keine 
ausgearbeitete Beratungskonzeption dar. Dabei sollte Beratung nicht als eines un-
ter zahlreichen Produkten (wie Mobilitätshilfe und Eingliederungszuschuss) 
konzeptionalisiert werden, sondern als grundlegende Transaktions- und Interakti-
onsform und als Basis für die anderen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung. 
Zusammenfassend wird die Weiterentwicklung des Reformprozesses in Richtung 
auf hochwertige Beratungsqualität empfohlen (WZB/infas 2006, iso/ochs 2006). 


• Mehr Aufmerksamkeit für die Anfangsphase des Gesprächs: Zu Beginn des Ge-
sprächs sollten im Sinne der Koproduktion von Dienstleistungen mehr öffnende 
und zuwendende Fragen und Gesprächssequenzen stehen, die den Kunden „ins 
Spiel bringen“. Dabei geht es darum, einen gemeinsamen Gesprächshorizont zu 
schaffen, in dem sowohl die gesetzlichen und geschäftspolitischen Bestimmungs-
größen als auch die individuellen Kundenanliegen Berücksichtigung finden können. 
Nach Auffassung der Autoren bildet dabei eine an der Befähigung des Kunden zur 
gemeinsamen Situations- und Bedarfsklärung ausgerichtete Gesprächsführung die 
Grundlage und wird als ein maßgebliches Anforderungselement für den Vermittler 
gesehen (Hielscher/Ochs 2009, Behrend u.a. 2006). 


• Koproduktion: Die aktive Mitwirkung des Kunden als Koproduzent in der Vermitt-
lungsberatung der Arbeitsagentur erscheint zu schwach ausgeprägt. Am deutlichs-
ten zeigt sich das bei der Eingliederungsvereinbarung: Eine beidseitig erarbeitete 
Zielvereinbarung ist selten (WZB/infas 2006).  


• Verhältnis von IT-gestützter Prozessführung und Beratungsprozessen neu 
justieren: Wenn auch für ein gezieltes Matching erforderlich, sollte die Profilerfas-
sung und Zuordnung des Kundenfalls nicht bereits den Gesprächsbeginn prägen 
und zur Hauptagenda des restlichen Gesprächs werden. Der schnelle Einstieg ins 
EDV-System sollte „entschleunigt“ und die Bedeutung für ein differenziertes Profi-
ling erhöht werden (Hielscher/Ochs 2009, Behrend u.a. 2006). 


• Expertise und Transparenz als zentrale Elemente für die Rollengestaltung: 
Bei der weiteren Bearbeitung der aktuellen Kundensituation geht es unter anderem 
um die Klärung realistischer und unrealistischer Erwartungen, Einschätzungen und 
Handlungsoptionen. Der Vermittler sollte dabei zum einen als arbeitsmarktlicher 
Experte auftreten können, der dem Kunden fachlichen Rat und Unterstützung gibt. 
Zum anderen sollte er da, wo die Anforderungselemente aus dem Leistungsbezug 
ins Spiel kommen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kunden transpa-
rent machen und ihm Rat geben, wie er diesen sanktionsfrei entsprechen kann. 
Damit wäre nach Auffassung der Autoren ein Commitment gelegt, wie es mit der 
Zielvereinbarung angestrebt werden sollte (Hielscher/Ochs 2009). 


• Leistungsunterschiede: Die Beratungsqualität von Vermittlern (auch innerhalb 
einer Agentur) variiert stark. Eine Verbindung von offener und hinwendender Ge-
sprächsführung mit inhaltlicher Klarheit und Verbindlichkeit gelingt nur einem Teil 
der Vermittler (WZB/infas 2006, Hielscher/Ochs 2009).  
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• Qualifizierungsbedarf: Insgesamt konstatieren alle Autoren einen starken Qualifi-
zierungsbedarf im Bereich der Beratungsmethodik und sehen Mängel im berufs- 
und wirtschaftskundlichen Fachwissen.  


• Verankerung einer über Integrationsstrategien hinausweisenden Beratung: 
Diese Form der Beratung sollte zugänglich sein für Klärungsbedarfe, die vor und 
neben dem Integrationsziel stehen, auch wenn sie vom Kunden nicht immer gleich 
benannt und vom Vermittler allein nicht kompetent bearbeitet werden und z.B. 
Fragen der beruflichen Neuorientierung und der Bewältigung gesundheitlicher 
Probleme aufgreifen können. Nach Auffassung der Autoren (Hielscher/Ochs 2009) 
kann eine orientierende und betreuende Beratung die Basis für eine nachhaltige In-
tegration legen. Die zu dieser Zeit bereits angekündigten Überlegungen zu einer 
Orientierungs- und Entscheidungsberatung seitens der BA werden ausdrücklich 
begrüßt. 


In der vorliegenden Beratungskonzeption finden sich wichtige Schnittstellen und vertiefte 
Ausführungen zu den hier dargestellten Punkten. Elemente einer hochwertigen Beratung 
zu stärken und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln, ist erklärtes Ziel 
der BA-Beratungskonzeption. Hierzu werden die konzeptionellen Grundlagen gelegt. 
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3. HANDLUNGSPRINZIPIEN 


Nachdem der Rahmen von beruflicher Beratung in der BA und die sich daraus ergebenden 
Anforderungen an eine Beratungskonzeption beschrieben sind, folgen einige grundlegen-
de Ausführungen zur Ausgestaltung der Beziehungsebene und der damit verbundenen 
Handlungsprinzipien.  


Beratung stellt eine personenbezogene Dienstleistung dar, bei der es zu einem direkten 
Kontakt zwischen Berater oder Vermittler und Kunden kommt. In allen gängigen Bera-
tungsansätzen wird dabei die Gestaltung der Interaktionsbeziehung für den Beratungser-
folg hervorgehoben. Die Herstellung einer unterstützenden Arbeitsbeziehung zählt zu den 
„unspezifischen Faktoren“, die im Verbund mit fachspezifischen Strategien den erfolgrei-
chen Verlauf einer Beratung prägen. Diese erscheint umso bedeutsamer je mehr die zu 
bearbeitenden Fragestellungen oder Probleme eine persönliche Betroffenheit 14


• die Kooperationsbeziehung,  


 auslösen. 
Wie in der jüngeren Forschung gezeigt wurde, gilt für personenbezogene Dienstleistungen 
prinzipiell, dass  


• die Definition des Gegenstandes der Dienstleistung und  
• seine Bearbeitung  


nicht einfach gegeben sind, sondern von den Akteuren jeweils interaktiv herzustellen sind. 
Auch wenn sich die Beteiligten – Dienstleistungsnehmer und Dienstleistungserbringer – in 
institutionalisierten Kontexten auf eingespielte Routinen und Erfahrungen beziehen kön-
nen, müssen sie doch Wege finden, ihre konkreten Handlungen so aufeinander abzustim-
men, dass der Gegenstand der Dienstleistungsbeziehung erfolgreich bearbeitet werden 
kann. 


Die sachliche Seite der Dienstleistung (das Problem) ist daher immer verbunden mit der 
sozialen Seite der Dienstleistungserbringung, der Abstimmung mit dem Kunden, insbe-
sondere bei komplexen Dienstleistungen. Dabei genügt es nicht, dass die Fachkraft die ihr 
gestellte Aufgabe kompetent bewältigt, stets muss auch der Kunde in adäquater Weise 
kooperieren. Die aktive Mitwirkung des Kunden ist für soziale Dienstleistungen konstitu-
tiv und wird unter dem Terminus der „Koproduktion“ gefasst.15


Eine tragfähige Arbeitsbeziehung, in der die gezielte und aktive Bearbeitung des Bera-
tungsgegenstands im Vordergrund steht, kann insbesondere durch folgende, in der Litera-
tur ausgewiesene Handlungsprinzipien befördert werden:  


 


Ernstnehmen des Kunden und bestmögliche Unterstützung: Die Fachkräfte nehmen 
die Anliegen und Probleme ihrer Kunden ernst, ermutigen und unterstützen sie aktiv bei 
der Identifizierung bestmöglicher Lösungsstrategien. Damit erleben die Kunden das Fach-
personal der BA als aktive Partner, die den Integrations- und Berufswahlprozess von An-
fang an professionell unterstützen.  


 


                                                             
14 Zusammenfassend McLeod 2004, Ertelt, Schulz 2002, Bamberger 2005 
15 Vgl. den Überblicksartikel von Weihrich, Dunkel 2003 
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Kunden als aktive und Eigenverantwortung tragende Partner: Die BA setzt in der Be-
ratung mit ihren Kunden auf aktive Kooperation als Basis gemeinsamen Handelns. Ohne 
gemeinsame Kooperationsbasis keine Beratung. Beide Interaktionspartner – Bera-
ter/Vermittler und Kunde – müssen voneinander erwarten können, dass sie sich aktiv an 
der Problembearbeitung und Lösungssuche beteiligen. Die Kunden werden insofern von 
Anfang an in den Gestaltungsprozess des Beratungsgesprächs als aktive Partner einbezo-
gen.16


Ressourcen des Kunden im Blick: Die Ressourcen der Kunden gehören zu den wichtigs-
ten Faktoren für den Beratungserfolg. Sie zu erkennen, zu stärken und zu aktivieren ge-
hört zu den Kernaufgaben von Beratung, denn sie bilden einen zentralen Hebel für die 
Zielerreichung. Beratung ist ein lösungs- und ressourcenorientierter Dialog. Das heißt 
nicht, dass dabei die objektiven oder in der Person der Kunden liegenden Handlungsbe-
darfe übersehen werden; es gilt, an ihrer Überwindung zu arbeiten. Diese Herangehens-
weise ist auch für die Kunden instruktiv und kann ihre Grundeinstellung und Handlungs-
bereitschaft positiv beeinflussen.  


 


Transparenz im Vorgehen: Die mit Beratung betrauten Fachkräfte haben die methodi-
sche Kompetenz, sie sind „Schrittmacher“ des Prozesses und verantwortlich für seine 
Struktur. Sie handeln nach dem Prinzip der Verfahrenstransparenz, d.h. sie machen die 
von ihnen eingebrachten Interventionen und Erwartungen gegenüber den Kunden trans-
parent und einsichtig. Verfahrenstransparenz soll die Basis für eine für beide Seiten ein-
vernehmlich geregelte Bearbeitung spezifischer Probleme ermöglichen und Missver-
ständnisse und etwaiges Misstrauen ausräumen helfen.  


Ergebnisorientierung: Beratung zielt darauf ab, Kunden die Möglichkeit zu geben, an-
gemessene Lösungen für ihre Probleme zu finden und diese auch in die Tat umzusetzen. 
Die Bewährungsprobe für Beratung ist die praktische Anwendbarkeit ihrer Ergebnisse, 
d.h. die Übertragung der Situationsanalyse und der identifizierten Handlungsmöglichkei-
ten in Aktivitäten zur schrittweisen Zielerreichung. Beratung ist ergebnisorientiert. Aus-
gehend von diesem Grundsatz erleben die Kunden das Fachpersonal der BA nicht primär 
an administrativen Regeln orientiert, sondern an der Beförderung von Berufswahlkompe-
tenzen, Integrationschancen und Handlungsmöglichkeiten.  


Verbindlichkeit: Der Beratungsprozess wird durch den Berater/Vermittler so gestaltet, 
dass eine fokussierte und verbindliche Bearbeitung der Problemstellung stattfinden kann. 
Ziele und Aktivitäten zur Problemlösung werden spezifiziert und vereinbart. Je nach Bera-
tungsanlass wird die Vereinbarung unterschiedlich stark formalisiert ausfallen müssen. Im 
Rahmen von Folgekontakten dient sie als systematischer Anknüpfungspunkt, um den Er-
folg von Aktivitäten zur Zielerreichung systematisch und frühzeitig abschätzen und ggf. 
Anpassungen vornehmen zu können. Legt sich der Kunde mit Hilfe des Beraters auf spezi-
fische Ziele fest, ist damit eine wichtige Motivationsgrundlage für aktives Handeln gelegt.  


Auch in Beratungskontexten, in denen durch gesetzliche Vorgaben ein bestimmtes Verhal-
ten vom Kunden erwartet wird, bildet eine nach diesen Handlungsprinzipien gestaltete 
Arbeitsbeziehung eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz und Umsetzung dieser 
Vorgaben seitens der Kunden.  
                                                             
16 Die Erwartungen an die Kunden müssen realistisch sein und sind z.B. für junge Menschen in der Regel anders zu 
definieren als für Erwachsene. 
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Die Handlungsprinzipien liegen an der Schnittstelle von beraterischen Grundhaltungen, 
Beratungsmethoden und Gesprächstechniken. Einerseits müssen mit Beratungsaufgaben 
betraute Fachkräfte bestimmte beziehungsförderliche Grundhaltungen und Kompetenzen 
ausgebildet haben, um ihren Kunden bei der Problembearbeitung effektiv helfen zu kön-
nen und zu wollen. Andererseits kann der Interaktionsprozess auf der Beziehungsebene 
durch gezielte Interventionen bewusst und damit mehr oder weniger kompetent gestaltet 
werden. Um die dargestellten Handlungsprinzipien zur Ausgestaltung und Beförderung 
einer tragfähigen Arbeitsbeziehung in das konkrete Handeln im Beratungsgespräch zu 
transformieren, wurden in der Fachliteratur verschiedene Techniken entwickelt, die in der 
Ausarbeitung der Beratungskonzeption in einer begründeten Auswahl dargestellt werden. 
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4. PROZESSMODELL DER PROBLEMLÖSUNG UND DER BERATUNG 


Beratung ist ein methodisch angeleitetes Interventionskonzept zur schrittweisen Prob-
lemlösung, d.h. sie leitet einen systematischen Prozess der Problembearbeitung ein und 
begleitet diesen. In diesem Prozessansatz liegt die gemeinsame konzeptionelle Wurzel von 
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Er wird zunächst in seiner Grundstruktur 
und unabhängig von der konkreten Umsetzung von Beratung in der BA skizziert. 


4.1. PROZESSMODELL DER PROBLEMLÖSUNG 


Problemlösungsorientierte Ansätze der Beratung sind theoretisch gut begründet, in ihrer 
Wirkung empirisch bestätigt und haben sich in verschiedenen Anwendungsfeldern be-
währt. Sie basieren auf kognitiven, lern- und verhaltenstheoretischen Grundlagen der So-
zialwissenschaften. Eine wichtige Begründungslinie dieser Ansätze geht auf die Analyse 
der grundlegenden Komponenten eines Problems und den systematischen Möglichkeiten 
seiner Bearbeitung zurück. Danach ist ein Problem durch drei Komponenten gekenn-
zeichnet: 


1. Veränderungsbedürftige bzw. nicht mehr als optimal wahrgenommene Ausgangs-
situation: Ausgangssituationen können unterschiedlich komplex sein, die betroffenen 
Personen selbst können ihre Situation dabei mehr oder weniger gut analysiert und ein 
mehr oder weniger ausgeprägtes Problembewusstsein ausgebildet haben.  


2. Erwünschter Zielzustand: Er kann einen ganzen Zielkomplex oder auch nur ein Einzel-
ziel umfassen und sowohl einen lang- oder kurzfristig erreichbaren Zustand beschrei-
ben. Die betroffenen Personen selbst können dabei ein unterschiedlich präzises bzw. 
diffuses Bild über das Ziel der erwünschten Veränderung entwickelt haben. Auch das 
Zutrauen in die Erreichbarkeit des Zieles kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. 


Abbildung 6: Fachwissenschaftliche Verortung 
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3. Barrieren: Die Lösung des Problems, d.h. die Überführung eines Ausgangszustands in 
einen Zielzustand, kann durch drei typische Barrieren erschwert werden: 


• Der Ausgangszustand ist unzureichend beschrieben und erkannt: Fragen des Typs: 
„Was genau läuft nicht optimal?“, „Was erscheint problematisch?“ können nicht hin-
reichend beantwortet werden. 


• Der Zielzustand ist zu vage formuliert, um Veränderungsprozesse folgerichtig pla-
nen und bewerten zu können: Fragen des Typs „Was soll eigentlich genau erreicht 
werden?“, „Woran kann eine Verbesserung des Ausgangszustands erkannt wer-
den?“ können nicht befriedigend beantwortet werden. 


• Die erforderlichen Lösungsschritte sind entweder nicht bekannt, können nicht in 
eine sinnvolle Struktur gebracht werden oder übersteigen die derzeitigen Möglich-
keiten der betroffenen Person: Fragen des Typs „Welche Strategien zur Lösung des 
vorliegenden Problems gibt es überhaupt?“, „Wie bringe ich die verschiedenen Lö-
sungsoptionen in eine sinnvolle Abfolge?“, „Wie können die erforderlichen Voraus-
setzungen zur Zielerreichung hergestellt werden?“ können nicht oder nur unvoll-
ständig beantwortet werden. 


Eine Vielzahl prominenter Beratungsansätze (vgl. Exkurs „Theoretische Grundlagen“) bil-
det exakt die hier dargestellte Problemstruktur in ihrem Prozessdesign ab. Sie definieren 
entsprechende Bearbeitungsphasen und darauf spezialisierte Methoden und Techniken, 
um die mit den Problemkomponenten aufgeworfenen Fragen zu beantworten und in prak-
tikable Lösungsoptionen zu überführen. 


Probleme sind so definiert, dass sie anders als (schwierige) Aufgaben nicht durch bekann-
te Routinen gelöst werden können (reproduktives Denken), sondern neue Denk- und 
Herangehensweisen erfordern, die der betroffenen Person nicht unmittelbar zugänglich 
sind. Für das Design der prozessorientierten Beratung von ausschlaggebender Bedeutung 
ist die Annahme, dass Probleme in den seltensten Fällen sofort und im eigentlichen Bera-
tungsgespräch vollständig gelöst werden können. Damit wird konzeptionell eine Unter-
scheidung zwischen planungs- und lösungsorientierten Aktivitäten innerhalb der Bera-
tung und umsetzungsorientierten Aktivitäten außerhalb der Beratung erforderlich. 
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Das Design des Problemlösungsprozesses ist über die verschiedenen Ansätze hinweg 
durch diese drei aufeinander folgenden Hauptphasen gekennzeichnet:  


1. Handlungsplanung: Ist-Analyse, Zielbeschreibung, Entwicklung von Strategien zur 
Zielerreichung und Umsetzung erster Lösungsschritte in der Beratung.  


2. Umsetzung: Umsetzung des erarbeiteten Lösungsweges außerhalb der Beratung 


3. Auswertung: Beurteilung der Effektivität der durchgeführten Problemlösung und die 
Weiterentwicklung der Planungsaktivitäten in Folgegesprächen 


Phaseneinteilungen der beschriebenen Art tragen zur Überschaubarkeit auf dem Weg von 
der aktuellen Ausgangssituation zum Zielzustand bei. Sie haben strukturierende Funktion 
und erleichtern damit das Planen und Steuern komplexer Situationen sowohl auf Seiten 
des Kunden als auch des Beraters bzw. Vermittlers. 


Das Schaubild verdeutlicht auch, dass das Prozessmodell mit einer Rückkoppelungsschlei-
fe versehen ist. Damit trägt es dem Umstand Rechnung, dass (komplexe) Problemlösungs-
prozesse selten einer linearen Ablaufstruktur folgen. Verzögerungen, Rückschläge, verän-
derte Umstände und Misserfolge sind jederzeit möglich und können eine veränderte Pla-
nung erforderlich machen. 


EXKURS: THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUM PROZESSMODELL DER PROBLEMLÖ-
SUNG UND DER BERATUNG 


Das dargestellte Prozessmodell basiert auf kognitions-, motivations- und lerntheoreti-
schen Grundlagen, die in zahlreichen Beratungs- und Managementkonzepten aufgegriffen 
und themenspezifisch weiterentwickelt worden sind. Zu den zentralen Annahmen dieser 
Modelle gehört es, dass sie die im menschlichen Denken und Handeln selbst angelegte 
Form der Problembewältigung systematisiert abbilden. 


Abbildung 7: Prozessmodell der Problemlösung 
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„Das Modell […] buchstabiert in einer flexiblen und systematischen Weise Schritt für Schritt 
aus, wie Menschen über grundlegende Veränderungen nachdenken. Der Grund, warum dieses 
Modell über verschiedene Kulturen hinweg so gut funktioniert, ist, dass seine Logik im 
menschlichen Bewusstsein selbst verankert ist. Personen müssen dieses Rahmenmodell nicht 
wirklich lernen, weil sie es im Kern bereits kennen. Es ist […] eine Art ‚generisches‘ Problem-
lösungsmodell.“ (Egan 2002 b, S. 36 f.; zu einer analogen Begründungslinie vgl. Bür-
gi/Eberhart 2004) 


Aufgabe einer Beratungskonzeption ist es dann, diesen Grundprozess so zu detaillieren 
und entlang unterschiedlicher Phasen und Schritte auszuarbeiten, dass damit eine optima-
le Unterstützung des problemlösungsorientierten Handelns von Personen ermöglicht 
wird. Die im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des allgemeinen Problemlösungspro-
zesses berücksichtigten Ansätze sind insbesondere: 


1. der „Problem-Management-Ansatz“ von Gerard Egan (2002 a, b) – weltweit einer der 
am meisten verbreiteten Ansätze überhaupt, der eine sehr systematische Prozessbe-
schreibung bietet.  


2. der „Cognitive Information Processing Approach“ im Bereich der beruflichen Lauf-
bahnberatung von Gary Peterson, James Sampson und Robert Reardon (1991, 2002) – 
ein insbesondere in den USA und England verbreiteter, theoretisch fundierter und in-
tegrativer Ansatz, der sich in seinen Grundelementen als sehr anschlussfähig erwiesen 
hat.  


3. die „Kooperative Beratung“ von Wolfgang Mutzeck (2002) – ein in Deutschland ver-
breitetes Prozessmodell der Beratung, das einen guten Orientierungsrahmen liefert.  


4. das Beratungskonzept der „Psychologisch-praktischen Problembearbeitung“ von 
Thomas Burkart u.a. (1995) – eine detaillierte und empirisch geprüfte Modellierung 
des Problemlösungsprozesses, an dem sich auch die vorliegende Konzeption orien-
tiert.  


5. die „Kognitive Verhaltensberatung“ in ihren unterschiedlichen Varianten (vgl. Bußhoff 
1989, Ertelt, Schulz 1997), die den Lernprozess um das beschriebene Grundmodell 
herum organisiert.  


6. das „Modell der lösungsorientierten Beratungsplanung“ von Andreas Bürgi und Her-
bert Eberhart (2004) – ein integrativer Ansatz, der insbesondere die wissensbasierten 
Weichenstellungen und Übergänge innerhalb des Gesamtprozesses rekonstruiert.  


7. das prozessorientierte Beratungsmodell „Integrative Counselling“ von Sue Culley 
(2002) – ein etabliertes Modell, das in seiner Ausarbeitung ganz ähnliche 
Konzeptionalisierungsschritte gewählt hat wie das hier vorliegende. 


Die Modellierung des Problemlösungsprozesses beschränkt sich dabei keineswegs auf 
Beratungskonzepte im engeren Sinne, sondern findet sich genauso im Managementzyklus 
der Betriebswirtschaftslehre (Schneck 1998), im Projektmanagement (Gartner, Wuttke 
2004), in der Manager-Konferenz (Bachmair u.a. 1999) und im Fallmanagement (Dt. Ver-
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ein 2009). Auch die Handlungsprogramme der BA sowie ihre Weiterentwicklung zum 4-
Phasen-Modell sind diesem Modell verpflichtet. 


In den prozessorientierten Beratungskonzepten wird in der Regel ein hoher integrativer 
Anspruch erhoben, der die beiden folgenden Bereiche umfasst: 


1. Bereitstellung eines grundlegenden Orientierungsrahmens für die schrittweise Bear-
beitung von Problemen in den unterschiedlichsten Themen- und Anwendungsfeldern 
(Ausarbeitung von fachwissenschaftlich spezifizierten Beratungsformaten für unter-
schiedliche Personengruppen – Ebene 2 der Beratungskonzeption).  


2. Integration bestgeeigneter Methoden und Techniken zur Bearbeitung der jeweiligen 
Problemkomponente aus unterschiedlichen Theorien und Themenfeldern (Ausarbei-
tung eines Methodenpools – Ebene 3 der Beratungskonzeption). 


zu 1. „Der Anspruch, der mit diesem Buch verbunden wird, ist, dass das Modell des Prob-
lemmanagements und der Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten einen grundlegen-
den Prozess – vielleicht sogar den grundlegenden Prozess – erfasst, der allen erfolgreichen 
Beratungs-und Therapieansätzen zugrunde liegt.“ (Egan 2002b, S. 37) 


zu 2. „Das Modell einer Beratung als komplexer Prozess legt als weitere Konsequenz nahe, 
dass eine einzige Beratungstheorie wahrscheinlich nicht alle Phasen gleich gut ‚bedienen‘ 
kann. Je nach Phase und Zustand des Klientensystems müssen folglich verschiedene Bera-
tungsansätze kombiniert werden.“ (Thiel 2003, S. 81) 


4.2. PROZESS DER BERATUNG 


Für die Beratungskonzeption von besonderem Interesse sind die Planungs- bzw. Bearbei-
tungsphase und die Auswertungsphase des Prozessmodells. Hier wird die eigentliche Rea-
lisierung des Lösungsweges möglichst ziel- und ergebnisorientiert vor- bzw. nachbereitet. 
Konzeptionell am anspruchsvollsten ist die Phase der Handlungsplanung. Um diese weiter 
zu präzisieren, wurde eine Prozessbeschreibung der Beratung entwickelt, deren Phasen in 
abgekürzter Form auch auf die Auswertungsphase übertragen werden können (vgl. Kapi-
tel 4.3). Sie dienen dann der Analyse und Überprüfung der Zielerreichung, der Fortschrei-
bung von Zielen und der Weiterentwicklung von Strategien.  


Der Beratungsprozess gliedert sich in drei zentrale Phasen mit jeweils drei Teilschritten. 
Jede Phase beschreibt ein zentrales Thema und ist mit einem Set von Aufgaben verknüpft, 
die durch die einzelnen Schritte bearbeitet werden. Sie sollen den Kunden helfen, bei der 
Problembewältigung voranzukommen. 
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Die Prozessabfolge verdeutlicht, dass Lösungsangebote grundsätzlich erst nach einer Aus-
gangsanalyse und Zielbestimmung entwickelt werden. Gerade in der Identifizierung und 
Ausgestaltung von individuellen Lösungsstrategien liegt die besondere Stärke von Bera-
tung. Voraussetzung ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation des 
Kunden (Phase I) sowie mit ihm abgestimmte Ziele (Phase II) – ansonsten bleibt es bei 
oberflächlichen Pauschallösungen. Diesem Umstand trägt auch das einheitliche Design der 
drei Teilschritte Rechnung, das dem Prinzip der Fokussierung folgt:  


1. Öffnen: In jeder Phase wird der Blick zunächst auf den Kunden gerichtet: Er soll im 
jeweils ersten Schritt angeregt werden, seine Überlegungen und Perspektiven einzu-
bringen.  


2. Konkretisieren: Unter Einbringung der fachlichen Expertise der Berater bzw. Ver-
mittler erfolgt im jeweils zweiten Schritt eine systematische Vertiefung der Situations-
analyse, der Ziele und der Lösungsstrategien.  


3. Abstimmen und vereinbaren: Im jeweils dritten Schritt werden die für den konkre-
ten Fall geeigneten Ansatzpunkte abgestimmt und für die weitere Bearbeitung inner-
halb und außerhalb der Beratung formuliert. 


Jede Phase und jeder Teilschritt orientiert sich an der Umsetzung der gewonnenen Infor-
mationen und Planungen in reale Handlungen. Die Teilschritte jeder Phase sind dabei so 
angelegt, dass der Kunde aktiv in den Beratungsprozess einbezogen wird und zugleich 
eine fokussierte Bearbeitung stattfinden kann. 


„Beratung ist letztendlich auf diejenigen Aktivitäten beim Management von Problemen und 
Optionen gerichtet, die zu Ergebnissen (outcomes) führen und dabei eine positive Wirkung 
auf das Leben der Klienten haben. Diskussionen, Zielanalysen, Abstimmungsprozesse, Strate-
gieentwicklung und Planungen machen nur bis zu dem Grade Sinn, wie sie den Klienten hel-
fen, umsichtig zu handeln und Ziele zu erreichen. Es ist nichts Magisches an Veränderungen, 
es ist harte Arbeit. Wenn Klienten nicht in eigener Verantwortung handeln, wird nichts pas-
sieren.” (Egan 2002 a, S. 12 – Anmerkung: Die jeweils ins Deutsche übersetzten Zitate aus 
Egans Problem-Management-Ansatz dienen zur Illustration der einzelnen Phasen und Schrit-


Abbildung 8: Beratungsprozess (formatunabhängig) 
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te. Um den Darstellungsrahmen nicht zu sprengen, wurde auf weitere Zitate aus den ange-
führten Quellen verzichtet.) 


PHASE I: SITUATIONSANALYSE 


Übergeordnetes Thema der Phase I ist die Problemklärung und die Identifizierung von 
Kernbereichen mit Veränderungs- und Unterstützungsbedarf. Wie in fast allen Beratungs-
konzepten üblich, wird von der Annahme ausgegangen, dass eine erfolgreiche Bearbeitung 
von Handlungsproblemen und ungenutzten Möglichkeiten ein ausreichend präzises Ver-
ständnis der Beteiligten über die Ausgangssituation und die Kernbereiche mit Verände-
rungs- und Unterstützungsbedarf voraussetzt.17


 „Die Phase I des Unterstützungsprozesses kann als die Assessment-Phase angesehen werden 
– um herauszuarbeiten, was falsch läuft, welche Handlungsmöglichkeiten brach liegen und 
welche Ressourcen nicht genutzt werden. […] Assessment ist dabei nichts, was Berater ihren 
Klienten antun. ‚Jetzt, wo ich meine geheimen Informationen über dich habe, kann ich dich 
festlegen.‘ Es ist eher eine Art Lernprozess, in dem idealerweise beide – Klient und Berater – 
in einem anhaltenden Dialog partizipieren.“ (Egan 2002 b, S. 139) 


 Klärungsprozesse, fachliche Diagnostik 
und strukturiertes Feedback sind Hauptbestandteile dieser Phase. 


SCHRITT I-1: AUSGANGSSCHILDERUNG  


Jede Beratung beginnt mit einer Ausgangsschilderung zur aktuellen Situation und einer 
Darstellung des jeweiligen Anliegens. In diesem ersten Schritt müssen sich die Gesprächs-
partner zugleich aufeinander einstellen und eine tragfähige Arbeitsbeziehung etablieren. 
Der Berater bzw. Vermittler unterstützt den Kunden dabei, die wahrgenommene (uner-
wünschte) Ausgangssituation, die bisher unternommenen Aktivitäten zur Problembear-
beitung und die Art des Anliegens in ein erstes zusammenhängendes Bild zu bringen. 


Neben den notwendigen ersten Informationen über Ausgangssituation und Anliegen er-
füllt der erste Schritt eine weitere Funktion. Der Kunde ist gefordert, schrittweise ein 
chronologisch gestaltetes Ausgangsszenario seiner aktuellen Situation zu kommunizieren 
– ein wichtiger Teilschritt, um von einem diffusen zu einem mehr konkreten Bewusstsein 
über die eigene Situation und den erforderlichen Handlungs- und Veränderungsbedarf zu 
gelangen. 


„Obwohl es in der Beratung letztendlich um Lösungen geht, ist eine Vorabklärung der Prob-
leme und versäumten Handlungsmöglichkeiten erforderlich.“ (Egan 2002 b, S. 27) 


Der Berater bzw. Vermittler entwirft in diesem Schritt bereits erste Hypothesen zur Prob-
lemkonstellation und plant die nächsten Schritte im Beratungsprozess, insbesondere im 
Hinblick auf die Frage einer vertieften Standortbestimmung und möglicher Handlungsbe-
darfe. 


SCHRITT I-2: SYSTEMATISCHE STANDORTBESTIMMUNG 


In diesem Schritt werden durch eine fachlich angeleitete Standortbestimmung sowohl die 
Handlungsbedarfe als auch die vorhandenen Ressourcen des Kunden systematisiert und 
                                                             
17 Kinnier, Krumboltz 1984; Gysbers, Moore 1987; Gati et al. 1996; Peterson et al. 2002 
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präzisiert. Art und Umfang der Datenerhebung bei der Standortbestimmung richten sich 
unter anderem 


• nach den für spezifische Themenfelder wissenschaftlich begründeten  Dimensionen 
von Problemen (z.B. Dimensionen der Berufswahl), 


• nach der fallbezogenen Komplexität des Problems (Beratungsbedarf), 
• nach dem Anliegen des Kunden (z.B. Informationsanliegen, Orientierungs- oder 


Entscheidungshilfe), 
• nach organisationsspezifischen Möglichkeiten und Vorgaben (zeitlicher Rahmen, 


Zuständigkeit, Qualifikation, Routinen), 
• nach gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Eignungsfeststellung, Profiling). 


Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist die fachgerechte Informationsgewinnung, um 
die Kernbereiche mit Unterstützungs- und Handlungsbedarf benennen zu können. Durch 
entsprechende Transparenz des diagnostischen Verfahrens erzielt auch der Kunde ein 
vollständigeres und realistischeres Bild von seiner Situation und seinen Handlungsoptio-
nen. 


„Berater können einen wichtigen Beitrag leisten, wenn sie ihren Klienten helfen, ihre signifi-
kanten blinden Flecken zu identifizieren, die sie in Bezug auf ihre Probleme und ungenutzten 
Möglichkeiten ausgebildet haben.“ (Egan 2002 b, S. 27) 


SCHRITT I-3: KONZENTRATION AUF KERNBEREICHE 


Hier richtet sich der Fokus auf die Bereiche, die eine effektive Veränderung der gegenwär-
tigen Kundensituation bewirken können. Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist es, 
zusammen mit dem Kunden diese Handlungs-und Unterstützungsbereiche zu identifizie-
ren. Auf dieser Grundlage lassen sich klar adressierte Ziele und Strategien entwickeln und 
ihre Effektivität überprüfen. In einfacher gelagerten Problemsituationen gibt diese Vorge-
hensweise den entscheidenden Anstoß zur Veränderung, in komplexer gelagerten Kons-
tellationen unterstützt sie den Kunden dabei, zunächst veränderbare Aspekte zu fokussie-
ren und den Handlungsradius sukzessive auszudehnen. 


„Wenn Klienten zahlreiche ungeklärte Punkte haben, kann der Berater ihnen helfen, die Ar-
beit auf jene Punkte auszurichten, die eine Veränderung ermöglichen und so eine Hebelwir-
kung erzielen. Wenn Klienten nur an Trivialitäten arbeiten wollen oder nicht selbst aktiv 
arbeiten wollen, kann es besser sein, die Beratung zu beenden.“ (Egan 2002 b, S. 27) 


PHASE II: ZIELFINDUNG 


In Phase II geht es um die Entwicklung und Absprache konkreter Veränderungsziele und 
angestrebter Ergebnisse. Über die besonderen Funktionen von spezifischen Zielen im 
Problemlösungsprozess existiert eine umfangreiche Literatur.18


• Ziele geben der Orientierung und den Aktivitäten von Kunden einen Fokus.  


 Dabei werden immer wie-
der die folgenden vier Funktionen genannt: 


• Ziele können die Einsatzbereitschaft und Motivation von Kunden erhöhen. 


                                                             
18 LockeLatham 1984, 1994; Hirschi 2008; Janeiro 2010 
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• Ziele bieten einen Anreiz, geeignete Strategien zu suchen, um diese zu erreichen. 
• Spezifische Ziele können das Durchhaltevermögen von Kunden stabilisieren und 


erhöhen. 


Trotz dieses breiten Konsenses über die Funktionen von Zielen im Problemlösungsprozess 
gehen einige Beratungskonzepte von der Bedarfsanalyse direkt in die Umsetzungsphase 
über und vernachlässigen eine zentrale Frage: Worin besteht das spezifische Verände-
rungsziel, das durch entsprechende Maßnahmen erreicht werden soll? 


Die Teilschritte in Phase II sind so angelegt, dass sie den weiteren Problemlösungsprozess 
in eine eindeutige Richtung lenken und zu überprüfbaren Zielen führen. Die in den Bera-
tungsprozess eingebrachte Zielorientierung unterstützt den Kunden dabei, mögliche Prob-
lemfixierungen aufzulösen und sich auf ein anzustrebendes Zukunftsszenario zu konzent-
rieren. Gezielte Reflexion, begründete Auswahl und Vereinbarung sind Hauptbestandteile 
dieser Phase. 


„Phase II ist auf Ergebnisse (outcomes) fokussiert.“ (Egan 2002 b, S. 28)„In der lösungsorien-
tierten Beratung, die ebenfalls zu den prozessorientierten Ansätzen zu rechnen ist, wird in 
diesem Zusammenhang von der Verschreibung auf Lösungsvisionen gesprochen; darin wird 
einen Hauptteil der Beratungsarbeit gesehen.“ (zusammenfassend Bamberger 2005, S. 70) 


SCHRITT II-1: SONDIERUNG VON ZIELOPTIONEN 


Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist es, den Kunden dabei zu unterstützen, einen 
Perspektivenwechsel auf Ziele einzuleiten und zusammen mit dem Kunden eine positive 
Zielrichtung zu sondieren. Je nach Problemkonstellation, Einstellung und Gesprächsanlass 
kann dieser Schritt entweder sehr schnell vollzogen werden, weil bereits eine klare Ziel-
vorstellung vorliegt, oder mit einem gewissen beraterischen Aufwand verbunden sein, 
weil der Kunde diesbezüglich noch keine konkreten Vorstellungen über mögliche Ziele 
ausgebildet hat (trifft z.B. auf viele berufliche Erstwähler zu). 


„Personen mit einem Richtungssinn verschwenden keine Zeit auf Wunschdenken. Stattdessen 
übersetzen sie Wünsche in spezifische Ziele, auf die sie hinarbeiten können.“ (Egan 2002 b, S. 
251) 


SCHRITT II-2: EINGRENZUNG SPEZIFISCHER ZIELE 


Dieser Schritt zielt darauf ab, mögliche Ziele und gute Absichten in spezifische Ziele mit 
prognostizierbaren Erfolgsaussichten zu transformieren. Wie in zahlreichen Publikationen 
ausgeführt, müssen spezifische Ziele insbesondere ergebnisorientiert, realistisch, zeitlich 
bestimmt und flexibel genug sein, um auf Veränderungen im Handlungsfeld des Kunden 
reagieren zu können. Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist es, den Kunden bei diesem 
Spezifizierungsprozess systematisch zu unterstützen, d.h. den Prozess methodisch gut zu 
moderieren und durch fachliche Expertise inhaltlich zu qualifizieren. 


„Wenn Klienten einmal Optionen für eine bessere Zukunft entwickelt haben, müssen sie be-
stimmte Entscheidungen treffen, sie müssen eine oder mehrere dieser Optionen wählen und 
in ein Programm für eine konstruktive Veränderung überführen.“ (Egan 2002 b, S. 276) 
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SCHRITT II-3: ZIELFESTLEGUNG 


Dieser Schritt schließt den Prozess der Zielfindung durch eine gemeinsame Zielfestlegung 
ab und wird je nach Beratungsanlass mehr oder weniger formalisiert ausfallen müssen 
(„Contracting“). In jedem Fall dient er aber der bewussten Ausrichtung der Lösungsansät-
ze und Planungsaktivitäten an spezifizierten Zielen. Legt sich der Kunde mit Hilfe des Be-
raters bzw. Vermittlers auf spezifische Ziele fest („Commitment“), ist damit der Übergang 
von unverbindlichen Veränderungsideen zu konkreten Veränderungszielen eingeleitet 
und eine wichtige Motivationsgrundlage für aktives Handeln gelegt. 


„Ohne eine entschlossene Verpflichtung (‚Commitment‘) enden Veränderungsziele letztend-
lich als ‚nette Ideen‘. […] Berater bereiten ihren Klienten einen wichtigen Dienst, wenn sie 
ihnen helfen, ihre Verpflichtung gegenüber den gewählten Zielen in Richtung auf eine bessere 
Zukunft zu überprüfen.“ (Egan 2002 b, S. 29) 


PHASE III: LÖSUNGSSTRATEGIEN 


Das übergeordnete Thema der Phase III schließlich ist die konkrete Wegbeschreibung zur 
Erreichung dieser Ziele. Kunden wissen häufig recht genau, worin der Handlungsbedarf in 
ihrer aktuellen Situation besteht und haben spezifische Ziele. Was ihnen hingegen fehlt, 
sind konkrete und wirksame Ansatzpunkte und Strategien zur Zielerreichung. 


Gerade im Bereich beruflicher Beratung reichen die angestrebten Ziele deutlich über das 
aktuelle Beratungsgespräch hinaus. Insofern gehört die Entwicklung und Planung spezifi-
scher Lösungsstrategien zu den zentralen Komponenten der Gesprächsagenda. 


„Phase III identifiziert diejenigen Aktivitäten, die Klienten angehen sollten, um Ziele in Prob-
lemlösefähigkeiten zu überführen.“ (Egan 2002 b, S. 30) 


SCHRITT III-1: SONDIERUNG LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN 


Auch wenn Kunden Unterstützung bei der Entwicklung und Planung konkreter Strategien 
benötigen, verfügen sie doch über eine Reihe von Ideen und Ressourcen, um ihren Zielen 
näher zu kommen. Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist zunächst das Lösungspoten-
zial des Kunden zu aktivieren und nach möglichen Ansatzpunkten in der Kundensituation 
selbst zu suchen. In diesem Zusammenhang können auch Perspektivverengungen auf die 
eine „richtige“ (ggf. aber sehr aufwändige oder kaum praktizierbare) Strategie aufgelöst 
und neue Optionen erschlossen werden. Für die angeleitete Sondierung erweisen sich 
bestimmte Leitfragen als instruktiv: 


• Ansatzpunkte: Welche Ideen und Wege zur Zielerreichung sind bekannt? 
• Ressourcen: Welche Personen- und Umweltressourcen des Kunden erweisen sich 


als förderlich (unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Standortbestimmung)? 
• Netzwerke: Wer kann helfen (informelles und formelles Netzwerk)?  
• Programme: Gibt es spezielle Programme oder Maßnahmen mit passender Ziel-


richtung? 
• Prioritäten: Was kann und muss sofort, was später getan werden? 
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„Es ist eine wirkungsvolle Methode, verschiedene optionale Strategien zur Zielerreichung zu 
entwickeln. […] Klienten, die klare Wegbeschreibungen in Richtung ihrer Ziele entwickelt 
haben, bilden ein stärkeres Bewusstsein von Selbstwirksamkeit aus.“ (Egan 2002 b, S. 312 ) 


SCHRITT III-2: ENTWICKLUNG SPEZIFISCHER STRATEGIEN 


Nachdem ein Optionsfeld möglicher Aktivitäten und Ansatzpunkte erschlossen wurde, 
geht es in diesem Schritt um die Fokussierung auf eine zusammenhängende Lösungsstra-
tegie mit spezifischen Aktivitäten. Hierzu kommen bestimmte Methoden der Entschei-
dungsfindung zum Einsatz, mit deren Hilfe die verschiedenen Optionen beurteilt und spe-
zifiziert werden können. Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist es, diesen Spezifizie-
rungsprozess nach dem Prinzip der bestmöglichen Strategieauswahl mit dem Kunden ein-
zuleiten und zu begleiten. Bestmögliche Strategien zeichnen sich durch eine Reihe von 
überprüfbaren Kriterien aus. Dazu gehören u.a.: 


• die Passung zur aktuellen Problemsituation und den Veränderungszielen,  
• der ausreichend hohe Anspruch und Anforderungscharakter der Strategie,  
• die realistische Dimensionierung in Art und Umfang,  
• die erkennbare Effektivität.  


Gerade im Kontext der beruflichen Beratung gehört es zu den elementaren Aufgaben der 
Fachkräfte, bereits erste Schritte zur Zielerreichung in der Beratung selbst einzuleiten. 


„Es ist wichtig, zwischen der Lösungssuche und der Lösungsverschreibung zu unterscheiden – 
und zwar unter dem Aspekt, dass hier zwei völlig verschiedene Denkstile relevant sind: Geht 
es bei der Visualisierung von Lösungsmöglichkeiten um ein divergentes Denken, erfordert die 
Entscheidung für ein bestimmtes verändertes Verhalten ein konvergentes Denken.“ (Bam-
berger 2005, S. 146)„Helfen Sie Klienten die am besten passende Strategie zu wählen.“ (Egan 
2002 b, S. 30) 


SCHRITT III-3: PLANUNG UND VEREINBARUNG DER UMSETZUNG 


Im abschließenden Schritt werden konkrete Aktivitäten geplant und vereinbart. Häufig 
kommt dabei ein mehr oder weniger umfassender Planungsbogen zum Einsatz, in denen 
entsprechende Aktivitäten und Etappenziele aufgelistet, zeitlich dimensioniert und in Be-
zug auf die Hauptziele priorisiert werden. Bei geplanten Folgekontakten kann eine Unter-
schrift den Vereinbarungs- und Verbindlichkeitscharakter erhöhen. Wie schon in Schritt 
II-3 hängt der Formalisierungsgrad der Vereinbarung vom Beratungsanlass ab; Ziel ist es 
aber auch hier, eine klare und für beide Seiten transparente Aktivitätenplanung zu errei-
chen, die einen intersubjektiven Verbindlichkeitsgrad aufweist und im Falle von Folgekon-
takten als systematischer Anknüpfungspunkt fungiert.19


„Pläne sind schlicht Wegweiser, die Klienten nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ein Plan 
kann sehr einfach sein. In der Tat sind es gerade die besonders komplizierten Pläne, die häu-
fig zu Selbstüberforderung führen können.“ (Egan 2002 b, S. 31) 


 


                                                             
19 Die Wirksamkeit dieses schriftlich fixierten Planungsschrittes wurde empirisch mehrfach bestätigt (Brown et 
al. 2003; Bimrose, Barnes 2006). 
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4.3. FOLGEBERATUNG 


Der beschriebene Prozess der Beratung entlang der drei Phasen wird nicht in jedem Erst-
gespräch vollständig und in aller Ausführlichkeit durchlaufen werden können, insbeson-
dere dann nicht, wenn die zu bearbeitenden Probleme komplexer oder grundsätzlicher 
Natur sind, aufwändige diagnostische Verfahren notwendig sind oder die Kunden zu-
nächst nur vage Vorstellungen über ihre Ausgangssituation, Veränderungsziele und Mög-
lichkeiten entwickelt haben. Dennoch – und darauf weisen auch jene Beratungsmodelle 
hin, die häufigere Kontakte einplanen – sollten in jedem Erstgespräch die Grundstruktur 
der Problembearbeitung für den Kunden transparent und entsprechende Ansatzpunkte 
für die Umsetzungsphase thematisiert werden: 


• Worin besteht der vordringliche Handlungsbedarf?  
• Was sind die zentralen Ziele?  
• Was kann im Anschluss an die Beratung zur Klärung der Ausgangssituation, zur 


Präzisierung der Ziele und zur Zielerreichung beitragen, vereinbart und unmittel-
bar umgesetzt werden? 


Das anschließende Folgegespräch hätte dann die Aufgabe, diese Fragen weiter zu vertie-
fen, aber auch schon umgesetzte Aktivitäten auszuwerten und für die weitere Arbeit zu 
nutzen. Damit gehört das Folgegespräch hier zumindest in Teilen noch zur Phase der 
Handlungsplanung. Folgegespräche dienen jedoch nicht nur dem Abschluss der Hand-
lungsplanung, sondern vor allem der Auswertung. Dabei geht es dann primär um die Beur-
teilung der Effektivität der Umsetzung im Hinblick auf die angestrebten Ziele. 


Die Auswertung gliedert sich analog der Prozessbeschreibung der Beratung (vgl. Abbil-
dung 8) in folgende Phasen: 


• Phase I (Ausgangsanalyse): Sie erfordert zunächst eine Schilderung der zwischen-
zeitlich unternommenen Aktivitäten und der dadurch eingetretenen Veränderun-
gen. Aufgabe des Beraters bzw. Vermittlers ist es, durch konkrete Fragen ein mög-
lichst klares und strukturiertes Bild über die Aktivitäten, Erfahrungen und Ein-
schätzungen des Kunden zu erhalten. Auf dieser Basis setzt die Ergebnisbewertung 
im Hinblick auf die festgelegten Ziele auf. Die Beurteilung ist erfolgskritisch in dem 
Sinne, als dass einerseits die erfolgreichen Aktivitäten verstetigt bzw. weitergeführt 
werden können, andererseits Strategien und Aktivitäten ohne oder mit minimalen 
Erfolgsaussichten identifiziert und entsprechend gegengesteuert werden kann.  


• Phase II (Fortschreibung Ziele): Je nachdem wie der erreichte Stand der Aktivitäten 
beurteilt wird, werden die bestehenden Ziele beibehalten, fortgeschrieben bzw. er-
gänzt.  


• Phase III (Weiterentwicklung der Umsetzungsplanung): Analoges gilt für die Pla-
nung der weiteren Aktivitäten. Da seit dem letzten Kontakt immer Veränderungen 
eingetreten sind und zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden konnten, ist es 
sinnvoll, den Planungsprozess in jeder Folgeberatung zu aktualisieren. 


Die Grundfragen der Planungs- und Bearbeitungsphase (vgl. oben) werden erst dann wie-
der neu aufgerollt, wenn etwas grundsätzlich nicht funktioniert oder gravierende Verän-
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derungen beim Kun-den oder in seinem Handlungsumfeld eingetreten sind (Rückkoppe-
lung). 


4.4. FAZIT 


Die Prozessbeschreibung der Beratung stellt die in der Beratung stattfindende Form der 
lösungsorientierten und fokussierten Problembearbeitung dar. Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass für problemlösungsorientierte Beratungsansätze die folgenden 
Aspekte von besonderer Bedeutung sind: 


• die Orientierung an der aktuellen Situation des Kunden, um dort die Faktoren zu 
finden, die für seine Probleme verantwortlich sind, und um von dort ausgehend 
konkrete Wege der Lösung zu identifizieren 


• die Festlegung spezifischer Ziele, die konkret überprüfbar sind 
• die Ausarbeitung einer strukturierten Handlungsstrategie 
•  die Arbeit an der Zielerreichung, die größtenteils außerhalb der Beratung stattfin-


det und durch den Kunden vorzunehmen ist 
• die Kontrolle der Fortschritte im Folgegespräch und die darauf aufbauende An-


schlussplanung weiterer Aktivitäten 
• die strukturierende Rolle des Beraters bzw. Vermittlers im Problemlösungsprozess  
• und die aktive Einbeziehung des Kunden in den Gesamtprozess. 


Der skizzierte Ansatz der Beratung ist grundsätzlich der Überzeugung verpflichtet, dass 
sich berufliche Beratung nach zentralen Phasen und Bearbeitungsschritten systematisie-
ren lässt. Darin wird gerade ein zentrales Unterscheidungskriterium zwischen professio-
neller und alltäglicher Beratung gesehen: Sie besitzt einen Plan bzw. entwickelt eine struk-
turierte Vorstellung, in welche inhaltliche und zeitliche Abschnitte, Stadien bzw. Phasen 
sich der Verlauf einer Beratung strukturieren lässt. Die besondere Funktion einer wissen-
schaftlich fundierten Prozessbeschreibung für die Praxis liegt darin, dass die Fachkräfte 
des Beratungsprozesses wissen und gegenüber dem Kunden transparent machen können, 
an welchem Punkt des Problemlösungsprozesses sie sich gerade befinden und welche 
Interventionsform für die Fortschreibung dieses Prozesses am sinnvollsten ist. Dabei ist 
die Beschreibung des Beratungsprozesses keinesfalls als ein mechanisches oder lineares 
Konzept zu verstehen, das ohne Ansehen spezifischer Bedingungsfaktoren (Gesprächsan-
lass, Kundensituation, Zeitrahmen etc.) abgearbeitet werden könnte. Im besten Fall han-
delt es sich um ein von beiden Seiten implizit geteiltes Konzept, das einerseits aufzeigt, 
was Kunden benötigen, um ihre Situation effektiv zu managen und andererseits die Bera-
ter und Vermittler anleitet, diesen Prozess gezielt am Kundenbedarf auszurichten. 


Damit liegt eine zusammenhängende Beschreibung über den Gesamtablauf, die zentralen 
Meilensteine und Aufgaben des Problemlösungsprozesses vor, auf dessen Grundlage  


1. spezifische Beratungsformate im Bereich der beruflichen Beratung ausdifferenziert 
und  


2. gezielt formatspezifische Verfahren, Methoden und Techniken für jede Phase und je-
den Schritt identifiziert und ausgearbeitet werden können (Standardsequenzen). 
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„Da das Problem-Management-Modell durch Phasen und Schritte organisiert ist, kann es 
dazu genutzt werden, die in der reichhaltigen Fachliteratur entwickelten Modelle und Tech-
niken entsprechend zu ordnen.“ (Egan 2002 b, S. 38) 


 


  


Abbildung 9: Prozess der beruflichen Beratung 







Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit - Grundlagen 
 


 


  Seite 
39 


 
  


5. KONZEPT DER STANDARDSEQUENZEN 


In den vorangegangenen Kapiteln sind das Modell der Problemlösung und der darin inte-
grierte Prozess der Beratung als Referenzmodell sowohl wissenschaftlich als auch ge-
schäftspolitisch begründet und beschrieben worden. Die beiden folgenden Kapitel zielen 
auf die Übersetzung dieser Grundlagen in die Phasen und Schritte der beiden Beratungs-
formate, die für das SGB III definiert worden sind: die Orientierungs-und Entscheidungs-
beratung und die Integrationsbegleitende Beratung.  


Für diese Ausarbeitung der Beratungsformate ist das Konzept der Standardsequenzen, das 
aus der Konversationsanalyse stammt, hilfreich. Kapitel 5 begründet zunächst die Wahl 
dieses Ansatzes und stellt dann vor, auf welche Art und Weise diese Sequenzen – und da-
mit letztlich die Beratungsformate – im Feinkonzept ausgearbeitet werden. Eine verglei-
chende Betrachtung der beiden Beratungsformate des SGB III folgt in Kapitel 6. 


5.1. BEGRÜNDUNG 


Mit dem Konzept der Standardsequenzen werden die in den Beratungsformaten immer 
wiederkehrenden Aufgaben, Fragestellungen und Themen und die dafür erforderlichen 
Methoden und Techniken beschrieben. Damit beinhaltet die Ausarbeitung der Standard-
sequenzen nicht nur eine systematische Beschreibung von Aufgaben und Prozessschritten 
(z.B. Entwicklung einer Informationsstrategie), sondern sie gibt den Beratern und Ver-
mittlern ein geeignetes und wirkungsorientiertes Methodenrepertoire an die Hand. 
Gleichzeitig formuliert sie Standards, die für eine Beurteilung von Beratungsqualität und 
insbesondere auch für die Qualifizierung von Beratern und Vermittlern unerlässlich sind. 


Besonders hervorzuheben ist:  


Mit dem Konzeptansatz der Standardsequenzen ist nicht an eine „mechanische“ Abarbei-
tung vordefinierter Verfahrensschritte gedacht:  


1. Die Sequenzeinheiten können nicht einfach nach einem Checklistenverfahren abge-
hakt werden. Die hinterlegten Bearbeitungsstandards erfordern ein entsprechend 
qualifiziertes Fachpersonal.  


2. Die Handlungsform der Beratung ist wesentlich von der „situativen Intelligenz“ der 
Fachkräfte abhängig, die strukturiert und lösungsorientiert vorgehen, aber gleichzeitig 
flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren müssen. Eine wissensbasierte, sen-
sible Fähigkeit zur Situationsbeobachtung und -deutung ist ebenso erforderlich wie 
eine professionelle – und damit weder schematische noch beliebige – Reaktion im Ge-
spräch. 
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EXKURS: THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUM KONZEPT DER STANDARDSEQUENZEN 


Die Konversationsanalyse zielt darauf ab, die grundlegenden Methoden, Strategien und 
Handlungsmuster zu identifizieren, mit denen Personen bestimmte kommunikative Auf-
gaben und soziale Situationen bewältigen. Als „Standardsequenzen“ werden jene immer 
wiederkehrenden Teilhandlungen bezeichnet, die für die Bewältigung dieser Aufgaben 
bzw. Situationen konstitutiv sind und insofern „Standards“ darstellen. Mit dem Terminus 
„Sequenz“ sind die innerhalb des Gesamtprozesses der Aufgaben- und Situationsbewälti-
gung sinnvoll abgrenzbaren Einheiten bzw. Prozesse gemeint.  


Standardsequenzen können nach ihrer Funktion und nach ihrer Form unterteilt werden 
(Deppermann 1999, S. 17): „Mit ‚Funktionen‘ sind die Aufgaben, Themen und Probleme ge-
meint, die die Kommunikationsteilnehmer bearbeiten, außerdem die jeweiligen Ziele, auf die 
sich ihre Handlungen richten. In der Prozessbeschreibung der Beratung wurden die grundle-
genden Aufgaben und damit verbundenen Ziele der Beratung bereits benannt, die für die 
einzelnen Beratungsformate zu übersetzen sind.  


Mit ‚Formen‘ sind die Strategien, Methoden, Praktiken, Ressourcen und Verfahren gemeint, 
mit deren Hilfe die Kommunikationsteilnehmer ihre Handlungen so ausführen, dass sie als 
geordnetes und sinnvolles Geschehen verständlich werden und zur Situationsbewältigung 
beitragen. Aus Sicht der Berater und Vermittler sind mit ‚Formen‘ in erster Linie die spezifi-
schen Methoden gemeint, mit denen sie die Aufgaben und Themen des jeweiligen Beratungs-
gesprächs bearbeiten. Aus diesem Grund wird hier der in Fachkreisen gebräuchliche Termi-
nus ‚Methoden der Beratung‘ gegenüber dem eher technischen Begriff der ‚Formen‘ bevor-
zugt.“ 


Da Beratung eine soziale Dienstleistung ist, enthalten die Standardsequenzen zudem ein 
spezifisches „Beteiligungsformat“: Die Gesprächspartner nehmen bestimmte Rollen ein 
und lassen erkennen, in welcher Beziehung sie sich zum anderen sehen und was sie vom 
anderen erwarten. 


Standardsequenzen bieten sich als systematische Anknüpfungspunkte für die Beratungs-
methodik und die Qualitätssicherung innerhalb der einzelnen Beratungsformate an. Über-
legungen zum Einsatz und zur Wirkung von Beratungsmethoden können hier ansetzen, 


Abbildung 10: Konzept der Standardsequenzen 
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mithin können Strategien der Optimierung von Beratungsgesprächen auf einer bewussten 
Modellierung von Standardsequenzen gründen (Rübner 2010 a, 2010 b). Zum Ansatz der 
Konversationsanalyse, dem Konzept der Standardsequenzen und zur Übertragung auf 
Beratung vgl. Nothdurft 1984, Deppermann 1999, Bartelheimer u.a. 2000, Baethge 
Kinsky/Bartelheimer 2006, Gieseke 2007. 


Das Konzept der Standardsequenzen erleichtert die Identifikation beraterischer Anforde-
rungen, die typischerweise im Kontext von Beratung in Bildung, Beschäftigung und Beruf 
auftreten können. Durch die Sequenzierung ist es leichter möglich, Merkmale festzulegen, 
die für eine Bewertung von Beratungsqualität herangezogen werden können. Die Ausge-
staltung des Beratungskonzepts durch Standardsequenzen ist daher eine Antwort auf die 
in der Beratungsforschung erhobene Forderung nach einem Qualitätssicherungssystem. 
So können Standards formuliert werden, die einen ersten Schritt zur Entwicklung eines 
Qualitätsentwicklungsrahmens darstellen (vgl. Schiersmann et al, 2008, S.82 ff.). 


5.2. UMSETZUNG FÜR DIE BA 


Ein Entwicklungsziel dieser Konzeption ist ein systematisiertes Methodeninventar für 
einschlägige Sequenzen der Orientierungs-und Entscheidungsberatung und der Integrati-
onsbegleitenden Beratung. Grundlage für die Ausarbeitung der Standardsequenzen sind 
einerseits die Handlungsprinzipien (Kapitel 3), der Prozess der Beratung (Kapitel 4) und 
die Dimensionen der beiden Beratungsformate (Kapitel 6), andererseits die spezifischen 
Anforderungen aus dem gesetzlichen Auftrag und den Geschäftsprozessen der BA (Kapitel 
2). 


Zunächst werden die Schritte des Beratungsprozesses (vgl. Abbildung 8) als Bezugseinheit 
für die Standardsequenzen gewählt, die nach Beratungsformat und spezifischem Hand-
lungsbedarf ausdifferenziert werden. Zusammen mit Einstiegs-und Abschlusssequenzen 
bilden sie das Grundgerüst für die Beratungsformate. Damit sind die Sequenzen nicht zu 
kleinteilig dimensioniert, so dass eine ausreichend flexible Ausgestaltung des Prozessge-
schehens in der konkreten Beratungssituation gewährleistet ist; gleichzeitig wird jedoch 
eine bestimmte, für den Problemlösungsprozess bewährte Abfolge der Sequenzen emp-
fohlen.20


Die Beschreibung der Standardsequenzen geschieht in einem einheitlichen Darstellungs-
format – es erfolgt immer zuerst ein Überblick über die zentralen Punkte in Tabellenform, 
anschließend eine  Erläuterung in Textform (vgl. Abbildung 11). 


 


 


                                                             
20 Zur Dimensionierung von Standardsequenzen vgl. Deppermann 2001, S. 17 
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Das Konzept der Standardsequenzen ist entwicklungsoffen und über die neun Prozess-
schritte hinaus durch weitere Sequenzeinheiten zu ergänzen. Dabei ist insbesondere an 
solche Sequenzen zu denken, in denen rechtliche und administrative Sachverhalte tangiert 
werden (z.B. „Rechtsfolgenbelehrung“, „Ablehnung/Zuweisung einer Maßnahme“). In die-
sen Situationen verändert sich de facto das Beteiligungsformat, da der Rechtskontext des 
SGB III den Gesprächsparteien unterschiedliche Rechte und Pflichten zuweist. Auf der 
Ebene der Standardsequenzen kann die Veränderung des Beteiligungsformats methodisch 
besser kontrolliert und für den Kunden transparenter gestaltet werden, um so die Voraus-
setzungen für ein produktives Dienstleistungsverhältnis zu schaffen. 


  


Abbildung 11: Darstellungsform der Standardsequenzen 
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6. SPEZIFISCHE BERATUNGSFORMATE DER BA 


Berufliche Beratung in der BA ist an folgenden übergeordneten Zielen orientiert, die sich 
aus dem Rechtskontext des SGB III ableiten lassen: 


• Stärkung und Aktivierung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit der Kunden 
• Qualifizierte Integration in Ausbildung (dual/schulisch/Studium) bzw. in den Be-


schäftigungsmarkt  
• Unterstützung des Marktausgleichs 
• Förderung einer realistischen Selbsteinschätzung und Einschätzung der individuel-


len Möglichkeiten auf dem Bildungs- und Beschäftigungsmarkt 
• Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten  
• Förderung des eigen initiativen und eigenverantwortlichen Handelns, Aktivierung 


Mit Verweis auf rechtliche Weichenstellungen und geschäftspolitische Entscheidungen ist 
dargelegt worden, dass sich für die BA im Geschäftsbereich SGB III trotz dieser übergrei-
fenden Zielsetzungen mindestens zwei grundlegende Handlungsfelder der Beratung erge-
ben:  


• Beratung, die unabhängig von einem Vermittlungsauftrag Fragen der Berufswahl 
und der Laufbahnplanung, der schulischen und hochschulischen Aus- und Weiter-
bildung behandelt und 


• Beratung, die den unmittelbaren Integrationsprozess in Arbeit und Ausbildung un-
terstützt und begleitet und die im Rahmen des 4-Phasen-Modells stattfindet. 


Diese beiden Handlungsfelder bilden die Grundlage für die Differenzierung von zwei Bera-
tungsformaten mit jeweils spezifischem Fokus: der Unterstützung von beruflichen Orien-
tierungs-und Entscheidungsprozessen einerseits und der Unterstützung von beruflichen 
Integrationsprozessen andererseits. Tabelle 1 fasst die wesentlichen Unterschiede entlang 
der Kriterien „Rechtsquellen“, „Handlungsfelder“, „Rahmenbedingungen“, „Geschäftspro-
zesse“, „Ziele“ und „Unterstützung der Kunden“ zusammen.  


Im Detailkonzept werden die beiden Beratungsformate unter besonderer Berücksichti-
gung der in den Geschäftsprozessen der BA differenzierten Arbeitsbereiche ausgearbeitet, 
d.h. jeweils für die Kunden im Bereich  


• Arbeitsvermittlung 
• U25/Berufsberatung 
• Reha/SB. 
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 Orientierungs- und                               Ent-
scheidungsberatung (OEB) 


Integrationsbegleitende Beratung (IBB) 


Primäre  
Rechtsquel-
len 


§§ 29-32 SGB III  §§ 4-7, 29-32, 35-38 SGB III  


Handlungs-
felder 


 


Grundlegende berufliche Orientierung und 
Entscheidungsfindung 


Integration ohne gesetzlichen Vermitt-
lungsauftrag (schulische Ausbildung, Stu-
dium etc.) 


Integration in Arbeit und Ausbildung mit 
gesetzlichem Vermittlungsauftrag 


Rahmen-
bedingungen 


Beratung kommt auf Initiative des Kunden 
zustande  


Inanspruchnahme für den AN freiwillig 


Pflichtleistung der BA 


Unterstützungs- und Beratungsfunktion 
des Beraters/Vermittlers sind stärker ge-
wichtet; Kontroll- und Gewährungsfunkti-
on entfallen ggf. ganz 


Meldung als ausbildungs- oder arbeitsu-
chend, Antragstellung auf Alg I 


Beratung ist für den AN Pflicht im Falle von 
Arbeitslosigkeit/Leistungsbezug 


Durch Leistungsbezug bzw. Produktvergabe 
(einschließlich der Erbringung von Dienst-
leistungen) stärkere Kontroll- bzw. Gewäh-
rungsfunktion des Beraters/Vermittlers 


Geschäfts-
prozesse 


Beratung außerhalb von 4PM  


Bei stabilem Berufswunsch und Vermitt-
lungsauftrag von Kunden unter 25 Jahren 
Übergang in 4PM, ggf. Reha 


Beratung als nachhaltige Prozessbegleitung 
im Rahmen von 4PM  


Vermittlung hat Vorrang vor der Durchfüh-
rung von Handlungsstrategien 


Ziele Entwicklung und Planung von Entschei-
dungs- und Informationsstrategien, um 
nachhaltige Integrationsprozesse zu ver-
bessern  


Ausschöpfung von Bildungspotentialen 


Vermeidung von Fehlentscheidungen, Prä-
vention 


Entwicklung, Planung und Monitoring von 
bedarfsgerechten und zielführenden Integ-
rationsstrategien, um möglichst zeitnahe, 
nachhaltige Integration in eine Arbeits- bzw. 
Ausbildungsstelle, ggf. auch über qualifizie-
rende Maßnahmen, zu befördern 


Vermeidung/Reduzierung von Arbeitslosig-
keit 


Vermeidung/Verkürzung von Leistungsbe-
zug 


Unterstüt-
zung der 
Kunden 


 


Hilft den Kunden sich über ihre beruflichen 
Ambitionen, Interessen, Qualifikationen 
und Fähigkeiten klar zu werden 


Unterstützt die Kunden Entscheidungen im 
Hinblick auf Berufswahl, Ausbildung und 
Arbeit zu treffen und ihren beruflichen 
Werdegang zu steuern 


Erschließt für Kunden gezielte Informatio-
nen über das berufliche, schulische und 
hochschulische Bildungs- und Ausbil-
dungssystem, deren Angebote und Ent-
wicklungen 


Hilft den Kunden bei der Entwicklung pass-
genauer und erfolgversprechender Integra-
tionsstrategien 


Unterstützt die Kunden bei der schritt-
weisen Umsetzung  


Elemente aus der Orientierungs- und Ent-
scheidungsberatung finden Anwendung 
dort, wo es im Rahmen von 4PM  durch den 
Fallverlauf erforderlich wird (z.B. bei der 
Erarbeitung neuer Perspektiven) 
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Die Differenzierung erfolgt, um den spezifischen Unterschieden zwischen den Personen-
gruppen (Ausgangssituation, Handlungs- und Unterstützungsbedarfe, Rechtskontext) an-
gemessen Rechnung tragen zu können und um den Beratern und Vermittlern eine für ihr 
Aufgabenfeld spezifische Unterstützung anbieten zu können. Mit der arbeitsteiligen Aus-
arbeitung der Beratungsformate wird die in den Geschäftsprozessen der BA verfolgte Stra-
tegie konsequent fortgesetzt, auf der Basis eines gemeinsamen Grundverständnisses die 
Besonderheiten der einzelnen Arbeitsbereiche durch eigene Prozessbeschreibungen aus-
zugestalten. Die beiden folgenden Abschnitte erläutern die gemeinsamen Bezugspunkte 
und Standardsequenzen beider Beratungsformate.  


Wie der Darstellung der einzelnen Standardsequenzen entnommen werden kann, können 
die beiden Beratungsformate je nach Kundensituation thematische Schnittmengen aufwei-
sen, ohne dass dabei der adressierte Fokus „Orientierung/Entscheidung“ bzw. „Integrati-
on/Vermittlung“ verloren ginge. Themen können also im Rahmen der jeweiligen Gesamt-
strategie der Beratung identisch sein und auf ein gemeinsames methodisches Repertoire 
zurückgreifen. 


6.1. ORIENTIERUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSBERATUNG (OEB) 


Bezugspunkt für die Beratung von Personengruppen mit erhöhtem beruflichen Orientie-
rungs-und Entscheidungsbedarf war bislang das Grundwerk individueller Beratung „Rich-
tig beraten, Anregungen und Techniken“ (RAT).21


Anders als in RAT wird das gesamte Beratungsgespräch strukturiert. In RAT ist nur der 
Prozessablauf der Eröffnungsphase systematisiert; für die Problembearbeitungsphase 
werden keine einheitlichen Prozessschritte und Standards gesetzt.  


 Im Vergleich zu RAT werden mit dem 
auf der Grundlage des Prozessverständnisses (Kapitel 4) definierten Beratungsformat der 
Orientierungs-und Entscheidungsberatung neue Akzente gesetzt.  


Auf der fachlich-inhaltlichen Ebene der Problembearbeitung werden mit dem neuen Bera-
tungsformat sowohl die Ausgangsanalyse als auch die Strategiephase an zentralen, in der 
Wissenschaft beschriebenen Themenkomplexen ausgerichtet. In RAT findet sich dagegen 
eine fachlich nicht näher begründete, wenn auch umfangreiche Sammlung von Bearbei-
tungsstrategien.22


Schließlich wird deutlicher herausgestellt, dass Orientierungs- und Entscheidungsprozes-
se primär außerhalb des eigentlichen Beratungsgesprächs umgesetzt werden müssen, 
Beratung insofern stärker als bisher die Funktion einer professionellen und lösungsorien-
tierten Anleitung zur Selbsthilfe übernimmt. Auskunft und Rat zu beruflichen Fragen und 
gemeinsame Umsetzung erster Schritte gehören nach wie vor zum Kerngeschäft der beruf-


  


                                                             
21 RAT (BA 2002a) besteht im Wesentlichen aus einer Darstellung von klassischen Grundhaltungen und Ge-
sprächstechniken (Band 1) und der Entwicklung eines Anliegen zentrierten Gesprächsmodells mit einem Set an 
Problembearbeitungsstrategien (Band 2). 
22 Neben der lockeren Ideensammlung finden sich auch einige fachwissenschaftlich gut ausgearbeitete Strategien, die im 
Detailkonzept aufgegriffen werden. 
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lichen Beratung. Diese beraterischen Aktivitäten zielen aber letztendlich darauf ab, den 
Kunden zu befähigen, die weiteren Schritte selbständig durchzuführen.23


STANDARDSEQUENZEN DER ORIENTIERUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSBERATUNG 
(OEB) 


 


Die Grundstruktur der Orientierungs- und Entscheidungsberatung folgt dem genannten 
Prozessmodell. Dabei musste für alle Phasen ein gegenstandbezogener Referenzrahmen 
entwickelt werden, auf dem die Situationsanalyse, Zielfindung und Lösungsstrategien auf-
setzen können. Nach eingehender Sichtung relevanter Ansätze wurden fünf Dimensionen 
gewonnen, die als zentrale Elemente im beruflichen Orientierungs-und Entscheidungspro-
zess gelten können (vgl. Exkurs unten). Dieser Referenzrahmen hat für die Ausgestaltung 
des konkreten Beratungsgesprächs eine wichtige Orientierungsfunktion, denn als diagnos-
tische Kategorien sollen sie den Zielfindungsprozess und die Ausgestaltung von Lösungs-
strategien anleiten. 


Phase im Beratungsprozess Standardsequenzen 


 Einstieg: Begrüßung, Kontaktaufnahme  


Phase I 
Situationsanalyse 


I-01 Beratungsanlass 


I-02 Stand im Orientierungs- und Entscheidungsprozess 
(a) Problembewusstsein und Einsatzbereitschaft 
(b) Berufliche Selbsteinschätzung 
(c) Beruflicher Informationsstand 
(d) Entscheidungsverhalten 
(e) Realisierungsaktivitäten 


I-03 Gesamteinschätzung  


 
Phase II 
Zielfindung 


II-01 Sondierung Zieloptionen  


II-02 Konkretisierung und Abstimmung von Handlungszielen  


 
Phase III 
Lösungsstrategien 


III-01 Lösungsoptionen des Kunden 


III-02 Gemeinsame Lösungsschritte 
(a) Aktivierungsstrategien 
(b) Strategien zur Selbsteinschätzung 
(c) Informationsstrategien 
(d) Entscheidungsstrategien 
(e) Realisierungsstrategien  


III-03 Umsetzungsplan/ Vereinbarung 


 Abschluss: abschließende Fragen, Ermutigung 


                                                             
23 Im Falle eines zusätzlichen Handlungsbedarfs, der eine enge personale Betreuung indiziert, können ergänzend 
spezifische Produkte (z.B. die vertiefte Berufsorientierung) genutzt und Fachdienste eingeschaltet werden. 
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Unter Berücksichtigung der Prozessbeschreibung der Beratung und der fachwissenschaft-
lichen Literatur wurden folgende grundlegende Standardsequenzen für die Orientierungs-
und Entscheidungsberatung (OEB) identifiziert (vgl. Tabelle 2). Dabei ist nicht jede Se-
quenz in jedem Beratungsgespräch zu durchlaufen – die folgende Darstellung ist als eine 
umfassende Beschreibung in komplexeren Beratungssituationen zu verstehen. 


PHASE I: SITUATIONSANALYSE 


Die Standardsequenzen I-01 bis I-03 haben einen diagnostischen Fokus, d.h. sie zielen auf 
ein zusammenhängendes und zugleich fokussiertes Bild von der aktuellen Kundensituati-
on im beruflichen Orientierungs-und Entscheidungsprozess. Klärungsprozesse, fachliche 
Diagnostik und Feedback gehören zu den zentralen methodischen Bestandteilen.  


Sequenz I-01 „Beratungsanlass“ stellt – wie bei der IBB auch – insbesondere darauf ab, 
die Situationswahrnehmung des Kunden, seine bisherigen Aktivitäten, Fragen und Anlie-
gen zu erfassen. Mit welchen konkreten Voraussetzungen, Problemen, Erwartungen 
kommt der Kunde in die Beratung? Zusammen mit Begrüßung und Gesprächseinstieg 
kommt dieser Sequenz große Bedeutung für die Ausbildung einer konstruktiven Arbeits-
atmosphäre zu, die den weiteren Beratungsprozess trägt. 


Sequenz I-02 „Stand im Orientierungs- und Entscheidungsprozess“ zielt auf eine klar 
strukturierte Analyse der Handlungs- und Unterstützungsbedarfe des Kunden in Form 
einer Standortbestimmung. Die fünf Dimensionen (a) – (e) bilden die Grundlage für fünf 
diagnostische Leitfragen im Beratungsprozess: 


• Verfügt der Kunde über die erforderliche Einsatzbereitschaft bzw. das Problembe-
wusst- sein, um sich mit den Anforderungen der aktuellen beruflichen Orientie-
rungs-und Entscheidungssituation aktiv auseinanderzusetzen? (Beurteilung Ein-
satzbereitschaft) 


• Verfügt der Kunde über eine ausreichend differenzierte und realistische berufliche 
Selbsteinschätzung und entsprechende berufliche Präferenzen? (Beurteilung 
Selbsteinschätzung) 


• Verfügt der Kunde über ausreichend fundierte berufsrelevante Informationen und 
Strategien der Informationsbeschaffung? (Beurteilung Informationsstand) 


• Verfügt der Kunde im Rahmen seiner beruflichen Entscheidungsfindung über eine 
personen- und sachgerechte Vorgehensweise? (Beurteilung Entscheidungsverhal-
ten) 


• Verfügt der Kunde für die Umsetzung seiner Ausbildungs-, Studien- oder Laufbahn-
entscheidung über die erforderlichen Kenntnisse und Ansatzpunkte? (Beurteilung 
Realisierungsaktivitäten) 


Wichtig ist folgender Hinweis: Diese fünf Dimensionen haben einen anderen fachlichen 
Hintergrund als die Dimensionen des Profilings in der IBB. Grund ist die andere Ausgangs-
lage und der andere Fokus der Beratung. Das bedeutet jedoch nicht, dass Fragen der Quali-
fikationen, der Fähigkeiten und Fertigkeiten oder des Arbeits- oder Ausbildungsmarkts 
nicht besprochen werden. Sie werden je nach konkreter Fragestellung im Rahmen der fünf 
Dimensionen thematisiert (vgl. theoretischer Exkurs „Dimensionen des Orientierungs-und 
Entscheidungsprozesses“ S. 53). 
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In der Sequenz I-03 „Gesamteinschätzung“ geht es darum, dass der Berater bzw. Ver-
mittler durch gezieltes Feedback seine fachliche Beurteilung im Hinblick auf den Hand-
lungsbedarf im beruflichen Orientierungs-und Entscheidungsprozess erläutert. Auf dieser 
Basis soll der Kunde selbst ein vertieftes Verständnis über seinen aktuellen Standort erzie-
len und die Kernbereiche mit Handlungsbedarf nachvollziehen können. Dabei sind die 
Fragen und Anliegen des Kunden, die in Sequenz I-01 erhoben worden sind, mit den Er-
gebnissen der Standortbestimmung abzustimmen und für den weiteren Gesprächsverlauf 
zu berücksichtigen. Insgesamt können die wesentlichen Fragen und Anliegen von Kunden 
im Orientierungs- und Entscheidungsprozess in den Bezugsrahmen der fünf Dimensionen 
eingeordnet und entsprechend bearbeitet werden. 


PHASE II: ZIELFINDUNG 


Die Sequenzen II-01 bis II-02 fokussieren die Zielrichtung beruflicher Orientierungs-und 
Entscheidungsprozesse. Die Leitfragen lauten: 


• Was soll erreicht werden?  
• Woran kann ich später erkennen, dass ich meine Ziele erreicht habe?  
• Wie stehen die einzelnen Ziele zueinander?  
• Auf welche Ziele konzentriere ich mich zunächst, auf welche später?  


Gezielte Reflexion, begründete Auswahl und Konkretisierung sowie Vereinbarung von 
Zielen sind wichtige Bestandteile bei der Ausgestaltung dieser Sequenzen. Die Ausführ-
lichkeit und Differenziertheit, mit der die einzelnen Sequenzen durchlaufen werden müs-
sen, hängt stark vom Stand des Kunden im Orientierungs- und Entscheidungsprozess ab: 
Hat der Kunde bereits konkrete Zielvorstellungen ausgebildet oder müssen diese erst 
entwickelt werden? 


In der Sequenz II-01 „Sondierung von Zieloptionen“ geht es zunächst darum, ausge-
hend vom Handlungs- und Unterstützungsbedarf des Kunden anschlussfähige Zielper-
spektiven zu identifizieren, d.h. einen Sinn für die Zielrichtung des weiteren Problemlö-
sungsprozesses zu entwickeln. Dieser Schritt ist immer dann erforderlich, wenn der Kun-
de noch keine konkreten Zielvorstellungen ausgebildet hat bzw. zwischen Kundenzielen 
und Handlungsmöglichkeiten in der Beratung erhebliche Diskrepanzen bestehen (unrea-
listische Zielerwartungen an Berater bzw. Vermittler). Die möglichen Zielperspektiven 
können anhand der in Sequenz I-02 eingeführten Dimensionen systematisiert werden 
nach der Beförderung der Einsatzbereitschaft, beruflicher Selbsteinschätzung, berufsrele-
vanter Informiertheit, Entscheidungsfähigkeit und Realisierungsoptionen. 


In der Sequenz II-02 „Konkretisierung und Abstimmung von Handlungszielen“ 24


                                                             
24 Die Konkretisierung und Abstimmung von Handlungszielen sind eigenständige Schritte des Beratungsprozes-
ses. Da sie jedoch im Gespräch sehr eng miteinander verzahnt sind, wurden beide Schritte in der Sequenz II-02 
zusammengezogen – damit entfällt eine separate Sequenz II-03. 


geht 
es zunächst um eine verhaltensbezogene Beschreibung ausgewählter Ziele. Beispielsweise 
könnte ein Berufserstwähler mit Hilfe seines Beraters folgende Ziele formulieren: Haupt-
ziel: Herausfinden, welche Berufe zu meinen Interessen und Kenntnissen passen. Konkre-
te Handlungsziele: 1. Eine übersichtliche Liste von passenden Berufen erstellen können; 2. 
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Ausreichend klares Bild über meine Stärken und Schwächen erzielen; 3. Meine zentralen 
beruflichen Interessen und Ausschlusskriterien benennen können.  


Allgemeine Zielvorstellungen werden damit in konkrete Handlungsziele überführt. Zur 
Abstimmung von Handlungszielen gehört auch, die jeweiligen Rollen der Gesprächspart-
ner zu adressieren: Worin liegt der Beitrag des Kunden, worin der Beitrag des Beraters 
bzw. Vermittlers? Mit Hilfe abgestimmter Handlungsziele kann die weitere Ausgestaltung 
des Lösungsprozesses fokussierter erfolgen und erreichte Ergebnisse können überprüft 
werden. Kommt der Kunde mit sehr konkreten Zielvorstellungen in die Beratung, ist es 
möglich, in Phase II direkt die Sequenz II-02 anzusteuern. 


PHASE III: LÖSUNGSSTRATEGIEN 


Die Standardsequenzen III-01 bis III-03 sind auf die Entwicklung und Planung geeigneter 
Strate-gien im beruflichen Orientierungs-und Entscheidungsprozess ausgerichtet; die fünf 
beschriebenen Dimensionen fungieren dabei als Bezugspunkte für die weitere Ausarbei-
tung. Entsprechend können folgende übergeordneten Strategien zur Zielerreichung unter-
schieden werden: (a) Aktivierungsstrategien zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft, (b) 
Strategien zur Erweiterung der beruflichen Selbsteinschätzung, (c) Informationsstrategien 
zur Gestaltung und positiven Verstärkung der Prozesse der Informationssuche und Infor-
mationsvermittlung, (d) Entscheidungsstrategien zur Verbesserung des Entscheidungs-
verhaltens und (e) Realisierungsstrategien für die gezielte Umsetzung der Ausbildungs-, 
Studien- oder Laufbahnentscheidung. 


In Sequenz III-01 „Lösungsoptionen des Kunden“ werden die personen- und sachge-
rechten Optionen zur Zielerreichung gesammelt – der Berater bzw. Vermittler achtet dabei 
auf die möglichst aktive Beteiligung des Kunden. Bei Jugendlichen, die noch am Anfang der 
Berufswahl stehen, wird allerdings häufig der Berater zunächst selbst entsprechende Be-
arbeitungsmöglichkeiten einbringen müssen und sie mit dem Kunden abstimmen. Aufgabe 
dieser Sequenz ist es, ein Möglichkeitsspektrum zu entwickeln und unterschiedliche An-
satzpunkte zu identifizieren. 


Die Sequenz III-02 „Gemeinsame Lösungsschritte“ zielt auf die Auswahl und Systemati-
sierung geeigneter Lösungsstrategien und die gemeinsame Bearbeitung erster Lösungs-
schritte – soweit im Rahmen des aktuellen Gesprächs möglich. Die fünf übergeordneten 
Strategien zur Zielerreichung bilden hierbei den Orientierungsrahmen und werden im 
Detailkonzept ausgearbeitet. Diese nach Lösungsstrategien differenzierte Standardse-
quenz integriert und systematisiert zahlreiche Methoden beruflicher Beratung.25


In Sequenz III-03 „Umsetzungsplanung und Vereinbarung“ sind die nächsten Aktivitä-
ten konkret zu benennen und zu vereinbaren. Mit der Ausformulierung überprüfbarer 
Aktivitäten bekommt der Kunde zugleich eine Bewertungsgrundlage an die Hand, die er 
auch selbständig nutzen kann. Der Verbindlichkeitsgrad der Vereinbarungen in der Orien-
tierungs- und Entscheidungsberatung hat in erster Linie den Charakter einer Selbstver-
pflichtung, die im Gespräch zwischen dem Kunden und der beratenden Fachkraft formu-
liert worden ist. 


 


                                                             
25 Die in RAT ausgearbeiteten „methodischen Gestaltungselemente“ können auf der Grundlage dieser fünf Strate-
gien der Orientierungs- und Entscheidungsberatung verortet werden. 
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EXKURS: „DIMENSIONEN DES ORIENTIERUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSPROZESSES“ 
(RÜBNER 2010 B) 


Mit der Dimension „Problembewusstsein und Einsatzbereitschaft“ sind die Ausgangsbe-
dingungen für die inhaltliche Arbeit an Fragen zur Berufswahl und der beruflichen Ent-
wicklung angesprochen. Insbesondere Donald E. Super (1994) hat auf die strategisch zent-
rale Bedeutung dieser Dimension für die Berufswahlberatung aufmerksam gemacht (Su-
per selbst spricht von „Planungs-und Explorationsbereitschaft“). Es geht dabei um die 
grundsätzliche Bereitschaft eines Kunden, sich mit den Anforderungen der aktuellen be-
ruflichen Entscheidungssituation aktiv auseinanderzusetzen (Peterson et al., 2002; 
Sickendiek, 2007). Insofern ist die Frage zu beantworten, ob der Kunde bereits diese inne-
re Bereitschaft ausgebildet hat (Problembewusstsein, Engagement, Bereitschaft zur Ve-
rantwortungsübernahme). Hilfreiche Aktivierungsstrategien können aus der Verhaltens-
beratung, der kognitiven und lösungsorientierten Beratung bezogen werden (vgl. Ertelt, 
Schulz 1997, Miller, Rollnick 2004, Bamberger 2005). 


Die berufliche Selbsteinschätzung gehört zu den prominentesten Kategorien beruflicher 
Beratung (Brown, Brooks 1984; Holland 1997; Ertelt, Schulz 2008). Sie ist der Ausgangs-
punkt für Zuordnungsprozesse der eigenen Person zur Berufswelt und für Eignungsfra-
gen. Die in diesem Zusammenhang immer wieder gestellte Frage von Kunden lautet: „Wel-
che Berufe oder Tätigkeiten passen zu mir?“ Diese Frage stellt gleichsam den Dreh-und 
Angelpunkt der Berufsberatung dar, denn sie kann nur sinnvoll gestellt werden, wenn eine 
Person einen Beruf nicht einfach durch soziale Mechanismen zugewiesen bekommt, son-
dern wenn es eine Wahlsituation gibt und ein entscheidendes Zuordnungskriterium in der 
Person des Berufswählers selbst liegt (evaluative Prämissen). In einer solchen Handlungs-
situation macht es dann auch Sinn, erstens die persönlichen Berufswahlpräferenzen und 
zweitens die dazu passenden beruflichen Optionen (kognitive Prämissen) zu erkunden. 
Insofern ist die Frage zu beantworten, ob der Kunde bereits ein ausreichend präzises und 
realistisches Bild über seine beruflichen Interessen, Werte, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
ausgebildet hat, um für sich passende und erreichbare berufliche Alternativen zu identifi-
zieren. Selbstverständlich spielt hier auch das soziale und regionale Umfeld des Kunden 
eine Rolle, das seine Selbsteinschätzung beeinflusst und mitprägt. Gute Anknüpfungspunk-
te für die weitere Detaillierung finden sich in zahlreichen Publikationen zur Berufswahl-
theorie, so z.B. in der empirisch vielfach bestätigten Kohärenztheorie von Holland (1997), 
zumal das auf Hollands Arbeiten zurückgehende Berufswahlprogramm „Explorix“ in der 
BA bereits Verwendung findet (vgl. Jörin 2003). 


Der berufliche Informationsstand und die berufliche Selbsteinschätzung sind zwei eng 
zusammenhängende, gleichwohl eigenständige Dimensionen des beruflichen Orientie-
rungs-und Entscheidungsprozesses. Ohne ein Mindestmaß an strukturierten Informatio-
nen über Berufe und ihre Verankerung im Bildungs- und Beschäftigungssystem bleibt ein 
zentraler Parameter der beruflichen Entscheidungsfindung unbestimmt (Peterson et al. 
2002; Brown et al. 2008). Insofern ist die Frage zu beantworten, ob der Kunde über aus-
reichend präzise berufsrelevante und arbeitsmarktbezogene Informationen über die für 
ihn in Frage kommenden beruflichen Handlungsoptionen verfügt. Beratung zielt in dieser 
Dimension auf die Gestaltung und positive Verstärkung der Prozesse der Informationssu-
che durch den Kunden und die strukturierte Informationsvermittlung selbst. Neben dem 
erforderlichen Fachwissen der Berater und Vermittler ist der methodische Aspekt der 
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Informationsvermittlung zu berücksichtigen. Eine wichtige Voraussetzung für die selb-
ständige und gezielte Bearbeitung berufsrelevanter Fragestellungen wurde durch die Wei-
terentwicklung eines zielgruppenspezifischen Medienangebotes der BA geschaffen.  


In der Dimension Entscheidungsverhalten geht es um die zentrale Frage, wie die Kunden 
die vielfältigen berufsrelevanten Informationen, persönlichen Ansprüche, sozialen Erwar-
tungen und möglichen Konsequenzen verarbeiten, sortieren und gewichten, um zu einer 
für sie tragfähigen Entscheidung zu gelangen. Hierbei kommen unterschiedliche Auswahl-
kriterien und Entscheidungsprozeduren zum Tragen, die je nach Entscheidungsbereit-
schaft, Entscheidungsstil und Entscheidungskompetenz der Kunden sehr unterschiedlich 
ausfallen. Insofern ist die Frage zu beantworten, ob der Kunde über ausreichende Ansatz-
punkte verfügt, um eine überlegte berufliche Entscheidung zu treffen. Das berufliche Ent-
scheidungsverhalten und dessen Optimierung gehört naturgemäß zu den besonders in-
tensiv bearbeiteten Fragestellungen der Berufswahlforschung. In der Literatur sind zahl-
reiche Varianten für unterschiedliche Entscheidungsprobleme, Entscheidungstypen und 
anschlussfähige Beratungsstrategien entwickelt worden (vgl. Potocnik 1990, Hellberg 
2005, Bußhoff 1989, Jungermann u.a. 2005). 


Die Dimension Realisierungsaktivitäten fokussiert die Art und Weise der Umsetzung einer 
getroffenen Ausbildungs-, Studien- oder Laufbahnentscheidung durch den Kunden 
(Bußhoff 1998; Peterson et al. 2002). Das mögliche Themenspektrum umfasst insbeson-
dere Selbstvermarktungs-, Such-und Bewerbungsaktivitäten, Qualifizierungsstrategien 
und Veränderungen im privaten Umfeld. Insofern ist die Frage zu beantworten, ob der 
Kunde über einen zielführenden Handlungsplan verfügt und diesen auch schrittweise um-
setzen kann. In dieser Dimension bieten sich entsprechende Schnittmengen zu den Integ-
rationsstrategien der IBB.  


Auf diesen Bezugsdimensionen baut die Situationsanalyse der beruflichen Orientierungs-
und Entscheidungsberatung auf, um ein zusammenhängendes Bild von den Ressourcen 
und dem Unterstützungsbedarf des Kunden zu entwickeln und darauf aufbauend Hand-
lungsziele und Lösungsstrategien entwickeln zu können. Der Kunde kann sich mit Hilfe 
des Beraters bzw. Vermittlers einen guten Überblick über seinen individuellen Stand im 
beruflichen Orientierungs-und Entscheidungsprozess machen: Wo liegen Stärken, Res-
sourcen und ungenutzte Potenziale, wo besteht weiterer Handlungsbedarf? Art und Um-
fang der Standortbestimmung richten sich nach dem An-liegen des Kunden, der fallbezo-
genen Komplexität des Problems sowie den jeweiligen organisationsspezifischen Rah-
menbedingungen (Ort, Zeit). 


6.2. INTEGRATIONSBEGLEITENDE BERATUNG (IBB)  


Das wissenschaftlich begründete Modell der Problemlösung und der damit verbundene 
Prozess der Beratung stellt die Verbindung zum „4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit“ 
(4PM) her. Der Gesamtprozess der Integration in Ausbildung und Arbeit wird aus dieser 
Perspektive als eine spezifische Form der Problemlösung gesehen, die sich in eine Phase 
der Analyse, der Zielbestimmung und der Lösung gliedert. Letztere wird im 4-Phasen-
Modell differenziert in die Planung der Strategie und in die tatsächliche Umsetzung und 
Nachhaltung.  
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Abbildung 12 verdeutlicht, dass Beratungsformate und 4-Phasen-Modell auf einer gemein-
samen Grundlage erarbeitet wurden. Die Beratungskonzeption stellt Standardsequenzen 
zur Verfügung, die in den einzelnen Phasen des Integrationsprozesses zur Anwendung 
kommen können 


 


Über die Verknüpfung durch die gemeinsame Basis des Problemlösungsprozesses besteht 
nunmehr die Möglichkeit, ein den Integrationsprozess begleitendes Beratungsformat mit 
Hilfe von Standardsequenzen auszuarbeiten und als Ergänzung und zur Unterstützung des 
4-Phasen-Modells zu etablieren. Die IBB leistet damit einen zentralen Beitrag zur Umset-
zung dieses Prozesses in einem oder auch mehreren strukturierten Beratungsgesprächen 
und hat dabei sowohl den Gesamtprozess als auch in besonderem Maße die professionelle 
Gestaltung des einzelnen Kundengesprächs im Fokus. Tabelle 3 gibt eine erste Übersicht. 


  


Abbildung 12: IBB und 4-Phasen-Modell 
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Phase im Beratungsprozess Standardsequenzen 


 Einstieg: Begrüßung, Kontaktaufnahme 


Phase I:  
Situationsanalyse 


I-01 Beratungsanlass 


I-02 Profiling 
(a) Qualifikationen und Fertigkeiten 
(b) Persönliche Fähigkeiten und Motivation 
(c) Intellektuelle und gesundheitliche Leistungsfähigkeit 
(d) Rahmenbedingungen 
(e) Spezifische Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarktbedingungen 


I-03 Gesamteinschätzung  


Phase II: 
Zielfindung 


II-01 Diskussion Integrationsziele 


II-02 Festlegung des Integrationsziels 


Phase III: 
Lösungsstrategien 


III-01 Ansatzpunkte zur Zielerreichung 


III-02 Konkretisierung der Integrationsstrategie  
(a) Vermittlung unterstützen 
(b) Perspektiven erarbeiten 
(c) Qualifizierung initiieren 
(d) Rahmenbedingungen verbessern 
(e) Profiling vervollständigen 


III-03 Integrationsplan/ Eingliederungsvereinbarung 


 Abschluss: abschließende Fragen, Ermutigung 


 


Der Zuschnitt der Standardsequenzen orientiert sich an den Aufgaben, die ein Vermittler 
oder Berater im Rahmen eines Gesprächsprozesses mit dem Kunden bearbeiten muss und 
unterscheidet sich daher von der Gliederung im 4-Phasen-Modell. So findet beispielsweise 
die Stärken-und Potenzialanalyse im Dialog zwischen Berater bzw. Vermittler und Kunden 
nicht nacheinander, sondern ganzheitlich statt; deshalb wurden in der IBB die Schritte des 
Profilings aus dem 4-Phasen-Modell zu fünf Dimensionen zusammengefasst. In der Lö-
sungsphase wurden aus der Vielzahl der Handlungsstrategien des 4-Phasen-Modells typi-
sche und immer wieder kehrende Aufgabenfelder für die Beratung abgeleitet. Eine weitere 
Erläuterung und Begründung der Zuschnitte erfolgen im Detailkonzept der IBB. 


Diese Grundstruktur wird in der in Kapitel 5 erläuterten Darstellungsform der Standard-
sequenzen (vgl. Abbildung 11) ausgearbeitet. Hierzu werden die vorliegenden Aussagen 
zur Gesprächsführung in den Schulungsunterlagen und Arbeitshilfen systematisiert und 
die Ergebnisse der ausführlichen Literaturrecherche zur Gesprächs- und Beratungsme-
thodik eingearbeitet. 
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PHASE I: SITUATIONSANALYSE 


Die Standardsequenzen I-01 bis I-03 zielen auf ein zusammenhängendes und zugleich 
fokussiertes Bild von der aktuellen Kundensituation im Integrationsprozess.  


Sequenz I-01 „Beratungsanlass“ stellt insbesondere darauf ab, die Situationswahrneh-
mung des Kunden, seine bisherigen Aktivitäten, Fragen und Anliegen zu erfassen. Mit wel-
chen konkreten Voraussetzungen, Problemen, Erwartungen und eventuellen Vorbehalten 
kommt der Kunde in die Beratung? Soweit Berater oder Vermittler ein Anliegen an die 
Beratung haben, bringen sie es an dieser Stelle ein. 


Sequenz I-02 „Profiling“ beschreibt aus einer ganzheitlichen Perspektive die gemeinsa-
me Erarbeitung des Kundenprofils. Ziel ist sowohl die Klärung der – für den Zielberuf bzw. 
die Zieltätigkeit relevanten – Qualifikationen, Stärken und Ressourcen des Kunden als 
auch die Identifizierung eines möglichen individuellen Handlungs-bzw. Unterstützungs-
bedarfs.  


In der Sequenz I-03 „Gesamteinschätzung“ geht es darum, dass der Berater bzw. Ver-
mittler seine fachliche Beurteilung des Handlungsbedarfs und der Integrationschancen 
durch gezieltes Feedback erläutert. Der Kunde soll dadurch ein vertieftes Verständnis 
über seinen aktuellen Standort erzielen und den Handlungsbedarf nachvollziehen können. 
Weiterhin müssen die Fragen, Anliegen und Sachverhalte aus Sequenz I-01 mit den Ergeb-
nissen des Profilings abgestimmt und für den weiteren Gesprächsverlauf berücksichtigt 
werden. 


Eine gemeinsame Definition der Ausgangssituation und die Identifizierung aktueller Hand-
lungsbedarfe bilden eine wichtige Quelle für Engagement und aktive Mitarbeit im Integra-
tionsprozess. 


PHASE II: ZIELFINDUNG 


Die Standardsequenzen II-01 bis II-02 fokussieren die Zielperspektive der Integration, d.h. 
den Zielzustand der beendeten Arbeitslosigkeit bzw. Ausbildungsplatzsuche anhand be-
rufsfachlicher, räumlicher und arbeitszeitlicher Kriterien.  


In der Sequenz II-01 „Diskussion Integrationsziele“ geht es um die erfolgskritische Ab-
wägung von Zieloptionen und den damit zusammenhängenden beruflichen und persönli-
chen Vorstellungen (z.B. über Familienbindung, Berufsfachlichkeit, Karriere, Verdienst-
perspektiven, Arbeits- und Pendelzeiten). Eine wichtige Aufgabe der Berater und Vermitt-
ler besteht darin, in diesen Abwägungsprozess die Perspektive der Beschäftigungsmög-
lichkeiten und der Verbesserung der arbeitsmarktbezogenen Integrationschancen einzu-
bringen. Im Falle von Arbeitslosengeldbezug müssen zusätzlich die gesetzlichen Regelun-
gen über zumutbare Beschäftigungsverhältnisse (§ 121 SGB III) transparent gemacht und 
in die Zielplanung einbezogen werden. 


In Sequenz II-02 „Festlegung des Integrationsziels“ wird das Ergebnis des Diskussi-
onsprozesses als verbindliches Integrationsziel vereinbart, um einen klaren Bezugspunkt 
für die Planung der weiteren Aktivitäten zu haben. Der Grad der Verbindlichkeit, der je 
nach Personenkreis bzw. strategischem Geschäftsfeld variieren kann, ist gegenüber dem 
Kunden ausreichend transparent zu machen und entsprechend zu dokumentieren. 
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PHASE III: LÖSUNGSSTRATEGIEN 


Die Standardsequenzen III-01 bis III-03 sind auf die Entwicklung und Planung bestmögli-
cher Integrationsstrategien ausgerichtet. Im Ergebnis sollen die Kunden über konkrete 
Strategien verfügen, die es ihnen ermöglichen, eine zeitnahe und nachhaltige Integration 
zu realisieren. Das mit dem 4-Phasen-Modell definierte Set von Handlungsstrategien (die 
durch dezentrale Handlungsstrategien ergänzt werden können) stellen strukturierte Be-
schreibungen der Integrationsarbeit dar. Sie müssen im Beratungsgespräch bedarfsge-
recht ausgearbeitet werden.  


Sequenz III-01 „Ansatzpunkte zur Zielerreichung“ zielt unter Berücksichtigung der 
Kompetenzen, Handlungsbedarfe und Ideen des Kunden auf die Sondierung von mögli-
chen Aktivitäten zur Beförderung des Integrationsprozesses. Leitlinie ist auch hier die 
aktive Einbeziehung des Kunden von Anfang an. 


In Sequenz III-02 „Konkretisierung der Integrationsstrategie“ werden diese Ansatz-
punkte im Hinblick auf ihren Beitrag zur Zielerreichung gewichtet und in Richtung einer 
Gesamtstrategie gebündelt und zeitlich festgelegt. Die Hauptaufgabe dieser Sequenz be-
steht insofern in der Entwicklung eines kundenspezifischen Integrationsplanes. Damit 
verbunden ist die Realisierung erster Lösungsschritte – soweit im aktuellen Gespräch 
möglich. 


In Sequenz III-03 „Integrationsplan/Eingliederungsvereinbarung“ sind die nächsten 
Aktivitäten konkret zu benennen und zu vereinbaren. Ein wichtiges Kriterium bei der 
Formulierung ist die Überprüfbarkeit dieser Aktivitäten. Der Verbindlichkeitsgrad der 
Vereinbarungen, der je nach Kundensituation bzw. Handlungsbedarf variieren kann, ist 
gegenüber dem Kunden entsprechend transparent zu machen (ggf. mit Verweis auf gesetz-
liche Pflichten).  


Je nach Kundensituation kann es ausreichend sein, die gewählten Integrationsstrategien 
perspektivisch zu umreißen und die notwendigen Aktivitäten zu vereinbaren, die dann 
vom Kunden selbständig umgesetzt werden. In anderen Fällen ist es dagegen erforderlich, 
die Integrationsstrategie Schritt für Schritt zu besprechen und ggf. über weitere personelle 
Betreuungsangebote zu unterstützen. Beratung wird an den Stellen intensiviert, an denen 
sie in Abhängigkeit von der Kunden- bzw. Marktsituation gebraucht wird, um den Integra-
tionsprozess zu befördern.  


Analog zur Phase der Handlungsplanung werden für die Auswertungsphase (Folgegesprä-
che) entsprechende Standardsequenzen identifiziert und nach den beschriebenen Kriteri-
en ausgearbeitet. 


ERWEITERTES BERATERISCHES HANDLUNGSREPERTOIRE UND ROLLENBEWUSST-
SEIN 


Ein wichtiges Entwicklungsziel für das integrationsbegleitende Beratungsformat besteht 
in der Erweiterung des beraterischen Handlungsrepertoires der Berater und Vermittler. 
Fokussiert werden dabei einerseits Ansätze der Integrationsplanung (z.B. Stärken-
Schwächen-Analyse, Entwicklung beruflicher Alternativen, Netzwerkansätze, Selbstver-
marktungsstrategien, Mediennutzung) und andererseits Formen der Aktivierung und Kon-
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fliktbewältigung (Umgang mit Passivität, Widerstand und versicherungswidrigem Verhal-
ten).  


Berater und Vermittler müssen im Rahmen der strukturierten Vermittlungsprozesse un-
terschiedliche Funktionen ausfüllen: Neben die individuelle, am Kundenbedarf ansetzende 
Beratung (Unterstützungsfunktion) treten Gesprächsanteile, in denen allgemeine Mitwir-
kungspflichten erläutert, eingefordert und überprüft werden müssen. Insbesondere bei 
Leistungsbeziehern müssen Berater und Vermittler darauf hinwirken, dass die durch das 
SGB III gesetzten Mitwirkungspflichten im Rahmen des Integrationsprozesses eingehalten 
werden (Kontrollfunktion). Darüber hinaus müssen Berater und Vermittler auf der Grund-
lage ermessenslenkender Weisungen über Leistungen der aktiven Arbeitsförderung be-
finden, dem Kunden ihre begründete Entscheidung transparent machen und sie ihm ge-
genüber vertreten. Auch wenn es zum Standard einer guten Beratung gehört, dass die Ar-
gumente des Kunden ernsthaft erwogen werden, verbleibt die rechtlich bestimmte und im 
Beratungsgespräch zu vertretende Entscheidungskompetenz beim jeweiligen Berater bzw. 
Vermittler (Gewährungsfunktion). Die Integrationsbegleitende Beratung ist insofern mul-
tifunktional bestimmt und in Abhängigkeit von der Kundensituation entsprechend zu ge-
wichten. 


Berater und Vermittler müssen in der Lage sein, sich mit der individuellen Kundensituati-
on konkret auseinanderzusetzen und entsprechende Beratungsangebote zu entwickeln. 
Gleichzeitig müssen sie aber auch zumutbare Integrationsziele und Aktivitäten konse-
quent einfordern und in Folgegesprächen nachhalten können. Beratung als Teil des Integ-
rationsprozesses erfordert insofern eine transparente und hinwendende Gesprächsfüh-
rung, die mit inhaltlicher Klarheit und Verbindlichkeit kombiniert ist. Der Methodenteil 
der Beratungskonzeption wird Möglichkeiten aufzeigen, wie die unterschiedlichen Funk-
tionen kombiniert und mögliche Spannungsfelder und Konflikte im Gespräch bearbeitet 
werden können. Die grundsätzliche Richtung zur Integration dieser Funktionen wurde 
bereits in den gemeinsamen Handlungsprinzipien der Beratung aufgezeigt (Kapitel 3). 
Diese verdeutlichen, dass in Beratungsgesprächen die unterstützende Rolle soweit wie 
möglich eine Führungsfunktion einnimmt (aktive Kooperation, nachhaltige Prozessbeglei-
tung, Verfahrenstransparenz).  


Für diese hier nur angerissenen Fragestellungen liefern die in den einzelnen Beratungs-
formaten beschriebenen Standardsequenzen und das Hintergrundmaterial (Arbeitsmittel, 
Hintergrundtexte sowie Methoden und Techniken) zahlreiche strukturierte Anknüpfungs-
punkte. 
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7. QUALITÄTSMANAGEMENT 


Die Konzeption leistet in mehrfacher Hinsicht einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
Beratungsqualität in der BA – sie ergänzt bereits gesetzte Qualitätsstandards (z.B. Ab-
schluss einer schriftlichen Vereinbarung) in erheblichem Umfang. Wie Schiersmann  u.a. 
(2008, S. 6) herausarbeiten, stellen Leitlinien und Standards die international am weites-
ten verbreitete Form zur Beschreibung von Qualitätsanforderungen im Feld der Beratung 
dar. Bei der Ausarbeitung des Detailkonzepts wurden verschiedene Quellen herangezogen, 
in denen entsprechende Leitlinien und Standards publiziert worden sind, insbesondere 
die Untersuchung von Rambøll-Management, in der die in der Fachwelt bekanntesten Qua-
litätsstandards aufbereitet und systematisiert worden sind (BMBF 2007).26


Das methodische Detailkonzept richtet sein Augenmerk insbesondere auf Prozess- und 
Outputstandards, das gesamte Beratungsprojekt bezieht darüber hinaus Inputstandards 
und übergeordnete Qualitätsaspekte mit ein (s.u.). Besonders hervorzuheben sind: 


 


• Die Strukturierung des Beratungs- und Problemlösungsprozesses durch ausformu-
lierte Prozessschritte und deren Hinterlegung mit überprüfbaren Qualitätsstan-
dards. Sie liefern einheitliche Bewertungskriterien der Prozessqualität und sind 
wichtige Voraussetzungen für z.B. Hospitationen, kollegiale Beratung und Feedback 
im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen. 


• Die methodische Ausgestaltung der Sequenzen schafft die Voraussetzung zur Stei-
gerung der Beratungskompetenz der Mitarbeiter. Sie vermitteln den Mitarbeitern 
ein breites Methodenrepertoire und auf ihrer Grundlage können Qualifizierungsan-
gebote überarbeitet bzw. neu konzipiert werden. Die internen Bildungsangebote 
der BA stehen mit einer ausgearbeiteten Konzeption auf einer gemeinsamen Basis. 


Die Qualitätssicherung der beruflichen Beratung basiert auf folgenden Instrumen-
ten: 


• Mit der Kundenbefragung wird die Wahrnehmung der Standards durch den Kun-
den sowie die intendierte Einstellungsveränderung beim Kunden erfasst. 


• Kollegiale Beratung und Praxisberatung dienen der Reflexion und dem fachlichen 
Austausch. 


• Im Rahmen der Hospitation durch Teamleiter werden methodische Kompetenz und 
Qualitätsstandards geprüft. 


• Eine indirekte Qualitätssicherung erfolgt über die jeweiligen geschäftspolitischen 
Ziele: Beratung leistet auch einen Beitrag zu ihrer Realisierung. Insofern hat quali-
tativ hochwertige Beratung einen Einfluss auf nachhaltige Ergebnisse.  


  


                                                             
26 Als instruktiv haben sich auch die Prozessstandards aus dem Fallmanagement (vgl. Dt. Verein 2004) und die 
empirischen Befunde von Bimrose/Barnes (2006) erwiesen. 
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8. FAZIT UND AUSBLICK 


Das vorliegende Konzept beschreibt die Grundlagen einer zukunftsorientierten Bera-
tungskonzeption der BA und ist die Grundlage für die Beratung von Jugendlichen und Er-
wachsenen in beruflichen Entscheidungs-und Übergangssituationen. Mit den beiden Bera-
tungsformaten umfasst es die Beratung aller Personengruppen, für die die BA im Rechts-
kreis des SGB III ein Beratungsangebot vorhält und beschreibt sowohl die Beratung als 
eigenständige Dienstleistung als auch die Beratung im Kontext des „4-Phasen-Modells der 
Integrationsarbeit“ (4PM). Beide Handlungsfelder finden in den Formaten „Orientierungs-
und Entscheidungsberatung“ (OEB) sowie „Integrationsbegleitende Beratung“ (IBB) ihren 
Niederschlag. Die Ausarbeitung des Konzepts wirkt damit auf die Arbeit der Teams 
U25/Berufsberatung ebenso wie auf die der akademischen Teams oder der arbeitnehmer-
orientierten Teams der Arbeitsvermittlung und der Teams Reha/SB. 


1. Das Modell der Problemlösung und der darin integrierte Prozess der Beratung eignen 
sich sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus geschäftspolitischer Sicht als Refe-
renzmodell für die Beratungspraxis der BA.  


2. Der Prozessansatz ist für die BA deshalb von besonderer Bedeutung, weil er einer der 
Leitgedanken der Reform ist. Dies unterstreicht nicht nur, dass Beratung und Vermitt-
lung keinen Widerspruch darstellen, sondern dass die Geschäftsprozesse zur Integra-
tion in Arbeit und Ausbildung (4-Phasen-Modell) durch ein prozessorientiertes Bera-
tungskonzept weiter konkretisiert werden können. Ihre Wirksamkeit und Nachhaltig-
keit kann durch die konkrete Ausarbeitung und Ausgestaltung ihres Grundverständ-
nisses von Beratung gestärkt werden. Die beraterischen Prozessschritte sind im Hin-
blick auf die Teilschritte des 4-Phasen-Modells (Profiling durchführen – Ziel festlegen 
– Strategie auswählen – Umsetzen und Nachhalten) an-schlussfähig (vgl. dazu Kapitel 
6.2 IBB). 


3. Für alle Beratungsformate können Prozessstandards gesetzt und damit die Beratungs-
qualität auf das geschäftspolitisch geforderte hohe und stärker einheitliche Leistungs-
niveau angehoben werden. 


4. Im Hinblick auf die Schnittstellen zwischen dem SGB II- und SGB III- Bereich zeigt der 
Prozessansatz gemeinsame Beratungsbedarfe, Standardsituationen und Bearbei-
tungsmöglichkeiten auf, die für die operative Umsetzung in beiden Geschäftsbereichen 
genutzt werden können. 


Auf der Grundlage der dargestellten Prinzipien und Strukturen sind in einem nächsten 
Schritt die Beratungsformate OEB und IBB ausgearbeitet worden. Damit die Standardse-
quenzen allen Beratern und Vermittlern eine möglichst spezifische Hilfestellung für ihre 
tägliche Arbeit bieten, wurden die Beratungsformate „zielgruppenspezifisch“ formuliert, 
d.h. auf die spezifische Arbeitserledigung in den Teams U25/Berufsberatung, Arbeitsver-
mittlung bzw. Reha/SB abgestimmt. Auf einer gemeinsamen Grundlage und in einer ge-
meinsamen Struktur finden nunmehr alle Berater und Vermittler Tipps und Unterstützung 
für ihre spezifischen Kundengespräche. 
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Die sukzessive Umsetzung in ein umfassendes Qualifizierungskonzept und eine deutliche 
Aufstockung entsprechender Bildungsangebote sowohl für Führungskräfte als auch für 
Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte haben eine Schlüsselfunktion für die Erreichung 
der gesteckten Ziele. 
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1. Zielsetzung und Gegenstand des 
arbeitnehmerorientierten Integrationskonzepts 


1.1 Zielsetzung 
Das Integrationskonzept beschreibt das rechtskreisübergreifende Geschäfts-
modell für die Integrationsprozesse in den Agenturen und den Jobcentern mit 
der Zielstellung, 


a) den gesetzlichen Auftrag und die darauf aufbauende geschäftspoli-
tische Zielerreichung in den Rechtskreisen SGB II und SGB III zu 
unterstützen und rechtskreisimmanente Fehlsteuerungsanreize zu 
vermeiden, 


b) den Führungskräften sowie den Vermittlungs- und Beratungsfach-
kräften ein Geschäftsprozessmodell zur Verfügung zu stellen, das eine 
systematische, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Aufgaben-
erledigung im Sinne der Zielerreichung und der Rechtmäßigkeit des 
Handelns sicherstellt sowie eine effektive fachliche Führung über 
erhöhte Transparenz und verbesserte operative Steuerbarkeit ermög-
licht, 


c) für die Bürgerinnen und Bürger ein professionelles und 
kundenorientiertes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen, 
dass deren individuelle Problemlage aufgreift und einer Lösung zuführt. 


1.2 Gegenstand 
Das dem Integrationskonzept zugrunde liegende Geschäftsprozessmodell 
beschreibt die zentral bereitgestellten Leitplanken der arbeitnehmer-
orientierten Vermittlungsprozesse in ihrem Zusammenwirken mit den 
Schnittstellenpartnern und den relevanten Rahmenbedingungen. Das 
Konzept definiert die Mindestanforderungen, in deren Rahmen dann die 
Konkretisierung der dezentralen Gestaltungsspielräume erfolgt. Es bietet 
Ausgangspunkt und Anleitung für ein fallangemessenes, individuelles 
Handeln. Erst durch die richtige und situationsgerechte Weichenstellung der 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft in den einzelnen Phasen des 
Vermittlungsprozesses wird die eigentliche Wirkung im Sinne des 
gesetzlichen Auftrags und der geschäftspolitischen Zielerreichung 
sichergestellt. Das Konzept ist darüber hinaus als lernendes System 
angelegt, so dass erfolgreich angewandte dezentrale Ausgestaltungs-
varianten der Leitplanken (ergänzende Profiling-Dimensionen, ergänzende 
Handlungsstrategien etc.) mit Hilfe der Regionaldirektionen regelmäßig 
daraufhin analysiert werden, ob eine Übertragung für die bundesweite 


Ein Referenzrahmen 
für beide Rechtskreise 


Leitplanken der 
Integrationsarbeit  


Lernendes System mit 
dezentraler Ausgestal-
tungsmöglichkeit 
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Nutzbarmachung sinnvoll erscheint, damit alle Akteure von den lokalen 
Innovationspotenzialen profitieren können. Um Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen zu verdeutlichen, wird das 4-Phasen-Modell im Gesamt-
kontext der arbeitnehmerorientierten Integrationsarbeit verortet. 


 


Im vorliegenden Leitkonzept werden folgende Elemente des Integrations-
konzeptes konkretisiert und geregelt: 


a) 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit 


b) Schnittstellen des 4-Phasen-Modells 


c) Produktkatalog für das 4-Phasen-Modell. 


Zu a) Das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit beschreibt die Geschäfts-
prozesse der arbeitnehmerorientierten Integrationsarbeit und stellt damit ein 
bundesweites Referenzsystem dar, an dem sich das Handeln im Kernprozess 
von Vermittlung und Beratung orientiert. Das vermittlerische Handeln entlang 
des Referenzprozesses unterstützt die Einhaltung der gesetzlich geforderten 
Mindestanforderungen, eine hohe, bundesweit vergleichbare Qualität der 
Aufgabenerledigung und den Beitrag zur rechtskreisspezifischen Zieler-
reichung. 


Handlungsleitend ist dabei, dass der jeweilige, individuelle Unterstüt-
zungsbedarf der Kundin bzw. des Kunden die weitere Begleitung und 
Unterstützung bei der (Re-)Integration bzw. Heranführung an den 
Arbeitsmarkt bzw. für den Weg zur Reduzierung der Hilfebedürftigkeit 
bestimmen muss. Die konkrete Ausgestaltung der Prozesse erfolgt unter 
Maßgabe der geschäftspolitischen Zielsetzungen individuell und dem 
Einzelfall angemessen vor Ort durch die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft in 
Zusammenarbeit mit der Kundin bzw. dem Kunden.  


Bundesweites 
Referenzsystem 


Individueller Unter-
stützungsbedarf ist 
handlungsleitend 
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Zu b) Die arbeitnehmerorientierte Integrationsarbeit erfolgt niemals isoliert, 
sondern immer in Zusammenarbeit mit den relevanten Schnittstellenpartnern. 
Im Fokus der Schnittstellen in der arbeitnehmerorientierten Vermittlungs- und 
Integrationsarbeit steht der Austausch vermittlungs- und beratungsrelevanter 
Informationen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sowie ein 
gemeinsames Verständnis zur Daten- und Vermittlungsqualität. Die 
Festlegung zu den Schnittstellen konzentriert sich auf das „Was“, also die 
Aspekte, die zu beachten und vor Ort verbindlich auszugestalten sind; das 
„Wie“ dieser Ausgestaltung liegt in dezentraler Verantwortung. Nur so wird 
man den Besonderheiten vor Ort gerecht. Im Einzelnen werden die Schnitt-
stellen zum Arbeitgeber-Service (AG-S), zum Ärztlichen Dienst (ÄD), zum 
Berufspsychologischen Service (BPS), zum Technischen Beratungsdienst 
(TBD) und zur Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) beschrieben.  


Zu c) Ein zentral über das Intranet bereit gestellter Produktkatalog bietet 
Transparenz über die aktiven Förderleistungen des SGB II und des SGB III. 
Der Produktkatalog enthält Empfehlungen, welche aktiven Förderleistungen 
in welchen Handlungsstrategien des 4-Phasen-Modells sinnvoll eingesetzt 
werden können und bietet damit eine zusätzliche Strukturierungshilfe für die 
handelnden Akteure. 


Folgende Elemente des Integrationskonzepts stehen in einer engen Wech-
selwirkung zu den oben genannten Komponenten des 4-Phasen-Modells, 
sind bzw. werden aber gesondert geregelt: 


d) Empfehlungen zum Produkteinsatz und zur Kontaktdichte 


e) Operative Führung 


f) Beratungsmethodik und Fachkunde. 


Zu d) Die Bundesagentur für Arbeit bietet zwei Produktkategorien an: Bera-
tungs- und Vermittlungsdienstleistungen sowie die Aktiven Förderleistungen. 
Konkrete geschäftspolitische Empfehlungen zum Produkteinsatz werden in 
den Rechtskreisen spezifisch konkretisiert.  


Zu e) Eine effektive und effiziente operative Führung stützt sich auf geeignete 
Formate zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und an den Zielen 
ausgerichteten Aufgabenerledigung. Die Konzepte zu operativen 
Führungsprozessen sind in den beiden Rechtskreisen gesondert spezifiziert.  


Zu f) Das Integrationskonzept ist als Geschäftsprozessmodell konzipiert und 
ersetzt nicht das Beratungskonzept der Bundesagentur für Arbeit. 
Integrationskonzept und Beratungskonzept sind vollständig anschlussfähig 
und bauen aufeinander auf: Das Beratungskonzept trägt dazu bei, die dem 
Integrationskonzept zugrunde liegenden methodischen Anforderungen 


Schnittstellen zum 
AG-S, ÄD, BPS, TBD 
und zur ZAV 


Produktkatalog im 
Intranet 


Elemente des Integra-
tionskonzeptes mit 
Wechselwirkung zum 
4-Phasen-Modell 


Produkte: Aktive 
Förderleistungen 
sowie Beratung/ 
Vermittlung 


Operative Führung 


Integrationskonzept 
und Beratungs-
konzept sowie 
Fachkunde stehen im 
Wechselverhältnis 
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besser zu bewältigen und umzusetzen; insofern ergänzen und verstärken 
sich beide Ansätze wechselseitig. Das Integrationskonzept baut zudem auf 
den für die Integrationsarbeit erforderlichen fachkundlichen Grundlagen auf. 


1.3 Bedeutung für die beteiligten Akteure 
Die Bedeutung des Integrationskonzeptes lässt sich für die am Prozess 
beteiligten Akteure wie folgt beschreiben:  


Bürger als Kunden 
- Bürgerinnen und Bürger werden als Kundinnen und Kunden mit einem 


Anspruch auf einen professionellen, verlässlichen und freundlichen 
Service betrachtet. 


- Kundinnen und Kunden erhalten bei drohender bzw. eingetretener 
Arbeitslosigkeit bzw. Hilfebedürftigkeit eine zeitnahe und 
kundenorientierte Dienstleistung, damit die eingetretene Problemlage 
schnellstmöglich beseitigt werden kann. 


- Systematische und strukturierte Geschäftsprozesse lassen die einzel-
nen Schritte des Integrationsprozesses für die Kundin bzw. den 
Kunden nachvollziehbar erscheinen und verdeutlichen in gleichem 
Maße den von der Kundin bzw. vom Kunden verbindlich zu leistenden 
Eigenbeitrag („Fordern“) zur Überwindung der persönlichen 
Problemlage wie auch den Beitrag des öffentlichen 
Arbeitsmarktdienstleisters BA („Fördern“). 


- In gleich oder ähnlich gelagerten Fällen erfahren Kundinnen und 
Kunden eine faire Gleichbehandlung, egal in welcher Dienststelle sie 
um Unterstützung nachfragen. 


Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte 
- Das Integrationskonzept unterstützt ein systematisches und strukturier-


tes Arbeiten mit der Kundin bzw. dem Kunden in seiner individuellen 
Problemlage. 


- Die Referenzprozesse sind ausgerichtet an den gesetzlichen 
Erfordernissen und der geschäftspolitischen Zielerreichung des 
jeweiligen Rechtskreises und bieten damit Handlungssicherheit und 
Orientierung. 


- Für die Ausarbeitung und Umsetzung einer individuellen 
Integrationsplanung mit der Kundin bzw. dem Kunden bietet das 
Konzept Leitplanken zur Orientierung, Handlungsalternativen und 
Unterstützungsangebote sowie dezentrale Ausgestaltungsfreiräume. 
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- Die Unterstützung durch einen strukturierten Geschäftsprozess stellt 
sicher, dass Gründe für die Gestaltung des Integrationsprozesses im 
Einzelfall in der Folge transparent sind, Ziele und Handlungsschritte 
bleiben nachvollziehbar. Damit wird nicht nur das eigene Handeln 
unterstützt, sondern auch das der Verantwortlichen in Vertretungs-
situationen.  


- Die Bündelung von Integrationsfahrplänen über Profillagen setzt einen 
übergreifenden, über den Einzelfall hinausgehenden Orientierungs-
rahmen, befördert damit den fachlichen Austausch und stellt sicher, 
dass Kundinnen und Kunden in gleichen oder ähnlich gelagerten 
Konstellationen bundesweit vergleichbare Dienstleistungen erfahren. 


Führungskräfte 
- Das Konzept unterstützt Führungskräfte im Rahmen des Planungs- 


und Zielnachhalteprozesses und damit bei der Erreichung der 
geschäftspolitischen Ziele. 


- Als Referenzmodell für eine fachlich strukturierte und ergebnisorien-
tierte Arbeit unterstützt das Konzept die operative Steuerung vor Ort. 
Grundlegende Informationen für eine regionale Kundenkontaktdichte 
werden zur Verfügung gestellt. Operative Kennzahlen bieten darüber 
hinaus Ansatzpunkte für zielgerichtete fachliche Steuerungsimpulse 
zur Zielerreichung und zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie der 
fachlichen Mindestanforderungen. 


- Strukturierung und Transparenz unterstützen Führungskräfte somit bei 
der operativen Führung ihrer Verantwortungsbereiche: die Nachvoll-
ziehbarkeit von Aktivitäten erleichtert die Qualitätssicherung im Rah-
men von Datenauswertungen, Hospitationen und Qualitätsprüfungen 
von Bewerberprofilen. 


- Das Integrationskonzept unterstützt eine effektive und effiziente Einar-
beitung neuer Mitarbeiter. 


2. Das rechtskreisübergreifende Integrations-
konzept der BA 


2.1 Das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit 
Das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit findet für sämtliche Kundinnen 
und Kunden Anwendung, für die eine integrationsbegleitende Beratung und 
Vermittlung geleistet wird. Es handelt sich dabei um Kundinnen und Kunden 
der Allgemeinen Vermittlung (erwerbsfähige Leistungsberechtigte, 


Ein Modell für alle 
Kundinnen und 
Kunden 
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Arbeitslose, Arbeitsuchende –nach § 15 SGB III bzw. nach § 38 Abs. 1 SGB 
III) sowie um jene schwerbehinderte Menschen und denen Gleichgestellte, 
die nicht Reha-Fälle sind. Alle übrigen Konstellationen werden durch das 
„Leitkonzept für die Bereiche Ausbildungsvermittlung und berufliche 
Rehabilitation“ abgedeckt.  


Bei den Prozessschritten der integrationsorientierten Arbeit ist es unerheblich, 
welchem Rechtskreis die Kundin bzw. der Kunde angehört. Mit grundsätzlich 
allen Kundinnen und Kunden wird ein stärken- und potenzialorientiertes 
Profiling durchgeführt, es wird eine gemeinsame Zielfestlegung 
vorgenommen sowie ein gemeinsamer Weg vereinbart, auf welche Weise 
und in welcher zeitlichen Perspektive das arbeitsmarktliche Ziel in 
Kooperation von Kundin bzw. Kunde und BA erreicht werden soll. Der 
Abschluss einer gemeinsamen Eingliederungsvereinbarung bildet den 
verbindlichen Startpunkt für die Umsetzung und eine spätere Nachhaltung der 
vereinbarten Vorgehensweise. Jedes anschließende Folgegespräch dient 
somit der Überprüfung des vereinbarten Umsetzungs- bzw. Integrations-
fahrplans sowie der Beurteilung von möglichen Integrationsfort- bzw. -
rückschritten und hat damit einen direkten Rückkopplungseffekt auf die 
Ausprägungen des Profiling. Dem 4-Phasen-Modell liegt somit ein zirkulärer, 
sich stetig wiederholender Prozess zugrunde, der dem Ziel dient, 
Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
eine ziel- und ergebnisorientierte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen und die aus Beitrags- und Steuermitteln zu finanzierenden 
passiven Leistungen zu reduzieren.  


2.1.1 Erste Phase: Profiling durchführen 
Ein fundiertes Profiling stellt die wesentliche Ausgangsbasis für die gemein-
same Integrationsarbeit von Kundin bzw. Kunde und Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft dar.  


Im Rahmen des Erstgesprächs wird seitens der Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft mit Blick auf den Zielberuf/die Zieltätigkeit, dem/der auf 
Basis der bisherigen Tätigkeit(en) die besten Integrationschancen eingeräumt 
werden, zunächst eine Stärkenanalyse vorgenommen. Diese Stärkenanalyse 
dient der Erfassung aller verwertbaren beruflichen und übergreifenden 
Kompetenzen, die im Fachverfahren VerBIS auf der Seite „Fähigkeiten“ 
dokumentiert werden. 


In einem zweiten Schritt werden dann gemeinsam mit der Kundin bzw. dem 
Kunden jene Handlungsbedarfe erhoben, die einer Vermittlung bzw. 
Integration mit Blick auf den Zielberuf/die Zieltätigkeit im Wege stehen und an 
denen im Rahmen der Integrationsarbeit systematisch gearbeitet werden 
muss. Bei dieser Betrachtung wird zwischen vermittlungsrelevanten 


Grundlage ist ein 
strukturierter, sich 
wiederholender 
Problemlösungs- 
prozess 


Ausrichtung Profiling 
auf Zielberuf/Zieltätig-
keit 


Stärkenanalyse 


Potenzialanalyse 
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Handlungsbedarfen unterschieden, die entweder in der Person der Kundin 
bzw. des Kunden oder aber in seinem persönlichen Umfeld liegen.  


Bei der Betrachtung des persönlichen Profils werden Handlungsbedarfe 
entlang der drei Schlüsselgruppen „Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ und 
„Motivation“ erhoben. Die Betrachtung des Umfeld-Profils erfolgt entlang der 
Schlüsselgruppen „Rahmenbedingungen“ und „Arbeits-/Ausbildungsmarkt-
bedingungen“. Entscheidend für die Feststellung integrationsrelevanter 
Potenziale ist dabei immer, ob ein tatsächlich der Integration im Wege 
stehender vermittlungsrelevanter Handlungsbedarf bezogen auf den Ziel-
beruf/die Zieltätigkeit (auf Basis der bisherigen Tätigkeit(en) mit den besten 
Integrationschancen) vorhanden ist. Nur dann wird ein Handlungsbedarf fest-
gehalten, aus dem sich folgerichtig immer auch eine notwendige Handlungs-
strategie ableitet. Solange ein Handlungsbedarf nicht eindeutig feststellbar ist, 
werden entsprechende Aktivitäten zur Feststellung eingeleitet und ein ent-
sprechender Vermerk im Kommentarfeld der Schlüsselgruppe hinterlegt, so 
dass im Folgegespräch eine Plausibilisierung erfolgen kann. Eine Ausnahme 
besteht lediglich hinsichtlich der Schlüsselgruppe „Spezifische Arbeits-/Aus-
bildungsmarktbedingungen“, da günstige oder ungünstige Ausprägungen 
dieser Schlüsselgruppe nicht direkt zu Handlungsstrategien führen, sondern 
Hinweise für eine besonders aufmerksame Analyse der Schlüsselgruppe 
„Rahmenbedingungen“ (Merkmale „Örtliche Mobilität“ und „Familiäre Situation 
und Betreuungsverhältnisse“) sowie der Schlüsselgruppen „Motivation“ ent-
halten sowie ggf. die Neuausrichtung des Zielberufes. Die aus der Potenzial-
analyse heraus abrufbare „Berechnungshilfe Arbeitsmarktchancen (BAC)“ 
unterstützt die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft bei der Einschätzung der 
Arbeitsmarktchancen und der Festlegung des Zielberufes/der Zieltätigkeit 
(siehe dazu HEGA 01/08 - 04 - IT-Verfahren PP-Tools, Teilverfahren BAC -
Berechnungshilfe Arbeitsmarktchancen). 


Als Ergebnis der Stärken- und Potenzialanalyse steht im Regelfall ein 
matchingfähiges Bewerberprofil zur Verfügung, das unmittelbar an sämtlichen 
bundesweiten Suchläufen teilnehmen kann.  


Wenn im Erstgespräch ein Zielberuf/eine Zieltätigkeit noch nicht feststeht 
bzw. erarbeitet werden kann, dann sollte das Profiling durch die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft vorerst auf die Tätigkeit ausgerichtet werden, die aus 
ihrer Sicht die höchsten Eingliederungschancen bietet, ggf. auch ohne 
Durchführung einer (vollständigen) Stärken- und Potenzialanalyse. Möglichst 
zeitnah ist ein Folgegespräch zu terminieren, um dieses Profiling gemeinsam 
mit der Kundin bzw. dem Kunden zu überprüfen und den Zielberuf/die 
Zieltätigkeit ggf. zu aktualisieren.  


Die Veröffentlichung eines Stellengesuchs bis zum Folgegespräch ist in 
diesen Fällen nicht zwingend notwendig.  


Vermittlungsrelevan-
ter Handlungsbedarf 
mit Blick auf Zielberuf 
ist maßgebend 


Erarbeitung Zielberuf/-
tätigkeit: Erarbeitung 
Zielberuf/-tätigkeit 
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Die Aspekte, die die Kundin bzw. der Kunde für eine tragfähige berufliche 
Entscheidung erarbeiten muss, sind in der Eingliederungsvereinbarung zu 
dokumentieren. In dem Folgegespräch ist schnellstmöglich der Zielberuf/die 
Zieltätigkeit sowie die Stärken- und Potenzialanalyse zu ergänzen, um ein 
umfassendes matchingfähiges Bewerberprofil zu erhalten und um 
zielgerichtete Integrationsaktivitäten einleiten zu können. 


Die gesamthafte Betrachtung von Stärken- und Potenzialanalyse erfolgt in 
der Standortbestimmung. Im Abgleich von Stärken und Potenzialen in Bezug 
auf den relevanten Zielberuf/Zieltätigkeit nimmt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft an dieser Stelle eine Einschätzung vor, ob und in 
welchem Zeitraum die Integrationschancen über Fördern oder Fordern erhöht 
werden können. Dabei wird in einem ersten Schritt unterschieden, inwieweit 
auf Basis der festgestellten Stärken und Potenziale eine Integration in den 
1. Arbeitsmarkt bzw. ein Abgang innerhalb von 12 Monaten 
realistisch/wahrscheinlich ist oder aber nicht. Ist eine Integration in den 
1. Arbeitsmarkt/ein Abgang binnen 12 Monaten realistisch bzw. 
wahrscheinlich, wird von einem integrationsnahen Profil gesprochen. Ist dies 
nicht realistisch bzw. wahrscheinlich, handelt es sich um eine komplexe 
Profillage. 


Die Profillagen beschreiben somit – vergleichbar einem Koordinatensystem – 
den Zusammenhang von zeitlicher Integrationsprognose (inklusive 
Stärkenbetrachtung) und vermittlerisch relevanten Handlungsbedarfen  
(= Potenzialbetrachtung). Insgesamt ergeben sich demnach sechs 
Profillagen. Markt-, Aktivierungs- und Förderprofile beschreiben 
integrationsnahe Profillagen; Entwicklungs- Stabilisierungs- und 
Unterstützungsprofile beschreiben komplexe Profillagen: 


1. Marktprofile weisen keine vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe 
in den Schlüsselgruppen auf und haben in der Regel eine Integrations-
wahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von bis zu 6 
Monaten.  


2. Aktivierungsprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe 
in der Schlüsselgruppe „Motivation“ auf und haben eine Integrations-
wahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von bis zu 6 
Monaten. Diese Profile bedürfen primär der Aktivierung („Fordern“), 
ihre Qualifikation wird am Arbeitsmarkt prinzipiell nachgefragt, aber sie 
bewegen sich ggf. in einem für ihre Situation ungünstigen regionalen 
und/oder fachlichen Arbeitsmarkt; ggf. muss eine berufliche Alternative 
erarbeitet oder die Bereitschaft zur Mobilität/Flexibilität erhöht werden. 


3. Förderprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in einer 
der drei Schlüsselgruppen „Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ oder 
„Rahmenbedingungen“ (alle drei Schlüsselgruppen betreffen den 
Bereich „Fördern“) auf und haben eine Integrationswahrscheinlichkeit 


Integrationsprognose 
auf Basis des 
Abgleichs von Stärken 
und Potenzialen 


Profillage fasst 
Gesamtschau von 
Integrationsprognose 
und Handlungs-
bedarfen zusammen 
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in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von bis zu 12 Monaten. Übersteigt die 
Integrationsprognose allein deshalb zwölf Monate, weil die Kundin 
bzw. der Kunde eine Maßnahme zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung (FbW) nach § 81 SGB III bzw. § 81 SGB III i. V. m.§ 16 
SGB II von mehr als 9 Monaten durchlaufen soll, ist der Fall dem 
Förderprofil zuzuordnen. Auch nach absolvierter Förderung ist eine 
Kundin bzw. ein Kunde im Rahmen der Handlungsstrategie 
„Absolventenmanagement“ immer noch als Förderprofil zu führen. 


4. Entwicklungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrelevanter 
Handlungsbedarfe in einer der drei Förder-Schlüsselgruppen „Qualifi-
kation“, „Leistungsfähigkeit“ oder „Rahmenbedingungen“ auf sowie 
zusätzlich in mindestens einer weiteren Dimension (bzw. Verdichtung 
im Schwerpunkt) und haben eine Integrationswahrscheinlichkeit in den 
1. Arbeitsmarkt innerhalb von mehr als 12 Monaten. 


5. Stabilisierungsprofile weisen den Schwerpunkt 
vermittlungsrelevanter Handlungsbedarfe in der Dimension 
„Leistungsfähigkeit“ auf sowie zusätzlich in mindestens zwei weiteren 
Schlüsselgruppen (bzw. Verdichtung im Schwerpunkt). Hier ist das 
Heranführen an die Erwerbstätigkeit in bis zu 12 Monaten 
wahrscheinlich. 


6. Unterstützungsprofile weisen den Schwerpunkt 
vermittlungsrelevanter Handlungsbedarfe in der Dimension 
„Rahmenbedingungen“ auf sowie zusätzlich in mindestens zwei 
weiteren Schlüsselgruppen (bzw. Verdichtung im Schwerpunkt 
Rahmenbedingungen). Hier ist das Heranführen an die 
Erwerbstätigkeit in weniger als 12 Monaten unwahrscheinlich. 


 


 
   


    


*Sowie gesondert begründete, komplexe Förderprofillagen   **Alternativ: Erhalt der Integrationsfähigkeit
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Bei erstmaliger Aufnahme einer Kundin bzw. eines Kunden bzw. bei 
Reaktivierung eines Kundendatensatzes nach mehr als 6 Monaten verfügt die 
Profillage über die Grundeinstellung „N: Noch nicht festgelegt“.  


Ein Profiling ist entbehrlich (Profillage „Z: Zuordnung nicht erforderlich“): 


a) wenn das Ende der Arbeitslosigkeit bzw. der Hilfebedürftigkeit bereits 
zu einem konkreten Zeitpunkt feststeht (i. d. R. innerhalb der nächsten 
2 Monate), z. B. wegen Arbeitsaufnahme, Eintritt der Schutzfristen 
nach dem MuSchG, Rente, bei Wiedereinstellungszusage 


b) bei Inanspruchnahme § 252 SGB VI/Altfälle § 65 (4) SGB II i. V. m. 
§ 428 SGB III bzw. § 428 SGB III nur Bestandsfälle, Personenkreis 
bestimmter Nichtleistungsempfänger nach § 440 SGB III i. V. m. § 237 
SGB VI, für den noch die 3-Monats-Meldung des SGB III alte Fassung 
gilt 


c) bei § 145 SGB III  


d) bei Kundinnen/Kunden, die unter einen Tatbestand des § 10 SGB II 
fallen und bei denen absehbar ist, dass bis zum nächsten vereinbarten 
Beratungsgespräch, spätestens aber bis zum Ablauf von 6 Monaten, 
keine Integrationsfortschritte erzielbar sind. 


In den genannten Fällen unter a) - d) wird grundsätzlich die Profillage 
„Z: Zuordnung nicht erforderlich“ ausgewählt. Für die Personenkreise nach 
§ 440 SGB III i. V. m. § 237 SGB VI und § 10 SGB II gilt dies analog, sofern 
eine berufliche Eingliederung von der Kundin bzw. dem Kunden tatsächlich 
nicht angestrebt wird. 


Auch wenn ein Profiling entbehrlich ist, bleiben in bestimmten Fällen 
Gespräche mit den Vermittlungs-/Beratungsfachkräften sinnvoll und zwingend 
erforderlich (wie Gespräche im Zusammenhang mit dem Wiedereinstieg nach 
dem Mutterschutz/der Elternzeit oder Abklärung Verfügbarkeit im Zusam-
menhang mit einer Wiedereinstellung). 


Im Rechtskreis SGB II wird für Kundinnen/Kunden die Profillage „I: Integriert, 
aber weiter hilfebedürftig“ ausgewählt, die entweder 


• unter Ausschöpfung ihrer individuellen Möglichkeiten erwerbstätig 
oder  


• in Vollzeit auf dem 1. Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt bzw. selbständig tätig und  


weiterhin hilfebedürftig sind, da der Bedarf durch das erzielte Einkommen 
nicht bzw. nicht vollständig gedeckt werden kann. Die Betreuung der Kundin 
bzw. des Kunden richtet sich hier auf die weitere Reduzierung bzw. 
Beendigung der Hilfebedürftigkeit. 


Ausnahmen vom 
Profiling 


Abbildung integrierter 
Kundinnen und 
Kunden 
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Bei integrationsnahen Kundenprofilen kann die Profillage in der Regel im 
Erstgespräch festgelegt werden, bei komplexen Kundenprofilen wird häufig 
eine Objektivierung von Problemlagen zusätzliche Informationen erfordern, so 
dass hier in der Regel ein Zweitgespräch für die Bestimmung der Profillage 
erforderlich sein wird. Auch in diesen Fällen erfolgt im Erstgespräch die 
Festlegung einer Profillage auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden Informationen (Integrationsprognose). Die Dauer des 
Erstgesprächs wird durch die Dienststelle festgelegt. Empfohlen wird eine 
Dauer von ca. 60 Minuten inkl. Vor- und Nachbereitungszeit. Der zeitliche 
Umfang eines Folgegesprächs ist entweder durch die jeweilige Dienststelle 
oder im Einzelfall durch die zuständige Vermittlungs-/Beratungsfachkraft 
fallangemessen zu bestimmen (unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Kundenkontaktdichtekonzepts; vgl. Kapitel 3.1). 


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe Profiling/Kriterienkatalog  


Das Profiling einer Kundin bzw. eines Kunden im Rechtskreis SGB II und die 
daraus abzuleitenden Maßnahmen sind immer im Kontext seiner 
Bedarfsgemeinschaft zu betrachten. So hat die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft  - unabhängig von individuellen Befunden und 
Handlungsstrategien - auf Ebene einer Bedarfsgemeinschaft einzuschätzen, 
welche Aktivitäten und welcher Fokus aus Sicht des Jobcenters besonders 
geeignet erscheinen, um die Hilfebedürftigkeit der Bedarfsgemeinschaft zu 
reduzieren. Aus organisatorischer Sicht bietet es sich daher an, dass die 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft jeweils für sämtliche Mitglieder einer 
Bedarfsgemeinschaft zuständig ist und damit auch den Überblick über die 
individuellen Profiling-Ergebnisse sämtlicher Mitglieder einer 
Bedarfsgemeinschaft hat. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist zu beachten, 
dass ein Kundengespräch mit der gesamten Bedarfsgemeinschaft der 
Einwilligung aller Mitglieder bedarf. 


2.1.2 Zweite Phase: Ziel festlegen 
Auf der Grundlage des mit Blick auf den Zielberuf/die Zieltätigkeit durchge-
führten Profiling vereinbart die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft mit der 
Kundin bzw. dem Kunden im folgenden Schritt eine erreichbare Zieloption 
entsprechend der vorhandenen realistischen Alternativen. Die Zieloption ist 
dabei immer eine arbeitsmarktliche Zielstellung. Dabei gilt es, Zieloptionen 
vorzustrukturieren und im Gespräch – bei integrationsnahen Profilen in der 
Regel im Erstgespräch, bei komplexen Profillagen ggf. im Zweitgespräch – 
entsprechende Zielvereinbarungen zu treffen. Die Mindestanforderungen 
gelten dabei entsprechend. Entscheidend ist, dass die Festlegung der 
vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe im Zusammenspiel mit der 
Festlegung des Ziels in einem überschaubaren Zeithorizont erfolgt.  


Profiling im Kontext 
der Bedarfsgemein-
schaft 


arbeitsmarktlich 
orientierte 
Zielauswahl  
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Zieloptionen Ausprägung


Aufnahme
Beschäftigung
1. Arbeitsmarkt


► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt lokal (TPB*)
► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt überregional


(außerhalb TPB*)
► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt international
► Mini-Jobs, Midi-Jobs, kurzfristige Beschäftigung 
► Selbstständigkeit


Tätigkeiten jenseits
1. Arbeitsmarkt


► Tätigkeit jenseits 1. Arbeitsmarkt


Aufnahme Ausbil-
dung/Studium 


► Aufnahme betriebliche Ausbildung, lokal (TPB*)
► Aufnahme betriebliche Ausbildung, überregional 


(außerhalb TPB*)
► Aufnahme schulische Ausbildung/Studium


Stabilisierung 
bestehender
Beschäftigung/ 
Selbständigkeit


► Stabilisierung bestehender 
Beschäftigung/Selbständigkeit (SGB II)





*Tagespendelbereich  


Die primären Ziele der Integration in den 1. Arbeitsmarkt umfassen das 
gesamte Spektrum von lokaler Tätigkeit bis internationaler Tätigkeit, 
Übergang in Selbständigkeit, Beschäftigung in Mini- oder Midijobs bzw. 
kurzfristige Beschäftigungen – sofern dadurch Arbeitslosigkeit beendet oder 
Hilfebedürftigkeit reduziert wird – sowie Aufnahme einer Ausbildung oder 
eines Studiums. Darüber hinaus sind – insbesondere für ausgewählte kom-
plexe Profillagen – Zieloptionen wie Tätigkeiten jenseits des 1. Arbeitsmarkts 
vorhanden. Der Handlungsbedarf dieser Profillagen ist so groß, dass das Ziel 
einer Integration in den 1. Arbeitsmarkt binnen 12 Monaten unwahrscheinlich 
ist. Für die Gruppe der leistungsberechtigten Beschäftigten und 
Selbständigen gilt die Zieloption „Stabilisierung bestehender 
Beschäftigung/Selbständigkeit“. 


Bei der Auswahl der Zieloption ist immer das Ziel mit der höchsten 
Erfolgsaussicht anzustreben, rechtliche Ansprüche bzw. besondere 
Zielgruppen sind dabei angemessen zu berücksichtigen. Bei komplexen 
Kundenprofilen mit multiplen Handlungsbedarfen ist die Zieloption mit Blick 
auf einen Zeitraum von maximal zwei Jahren auszuwählen. Es bleibt der 
Kundin bzw. dem Kunden unbenommen, selbständig auch weitere 
Zieloptionen zu verfolgen. Die Validität der mit der Kundin bzw. dem Kunden 
vereinbarten, gemeinsam von Vermittlungs-/Beratungsfachkraft und Kundin 
bzw. Kunde verfolgten Zieloption ist in jedem Folgegespräch mit der Kundin 
bzw. dem Kunden zu besprechen und bei Änderungen zu dokumentieren. 


Grundsätzlich gilt bei der Zielfestlegung, dass 


• eine Erweiterung des Suchhorizonts für die Kundin bzw. den Kunden 
immer zusätzliche Integrationschancen erschließt, 


• bei überregionaler Verfügbarkeit weiterhin auch lokale 
Integrationschancen sowie 


Zielauswahl auf Basis 
höchster 
Erfolgsaussicht; in 
jedem Folgegespräch 
aufzugreifen 
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• bei internationaler Verfügbarkeit weiterhin auch lokale und über-
regionale Integrationschancen zu prüfen und zu nutzen sind. 


2.1.3 Dritte Phase: Strategie bzw. Strategiebündel auswählen 
Auf Basis des Profiling und der arbeitsmarktlichen Zielfestlegung erfolgt die 
Vereinbarung des konkreten Umsetzungswegs zwischen der Kundin bzw. 
dem Kunden und der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft. Je nachdem, welche 
und wie viele vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe im Rahmen des 
Profiling festgestellt wurden, wird mit und für die Kundin bzw. den Kunden ein 
individueller Umsetzungsfahrplan erarbeitet, der sich aus einer oder 
mehreren Handlungsstrategien zusammensetzen kann. Handlungsleitend ist 
dabei, das jeder festgestellte vermittlungsrelevante Handlungsbedarf 
notwendigerweise auch zu einer Aktion, konkret zur Aufnahme einer 
Handlungsstrategie führt, die dem Abbau des spezifischen Hemmnisses gilt. 
Somit entscheidet der individuelle Handlungsbedarf der Kundin bzw. des 
Kunden über Art und Umfang seiner persönlichen Umsetzungsstrategie.  


Die individuelle zeitliche Umsetzungsplanung sollte mit Blick auf die Zieler-
reichung realistisch und ambitioniert erfolgen. Bei festgestellten vermittlungs-
relevanten Handlungsbedarfen ist immer eine auf den vorliegenden Fall 
sinnvoll anwendbare Handlungsstrategie auszuwählen. Bei Auswahl der 
Handlungsstrategien „Berufliche (Teil-)Qualifikation realisieren“ und „Berufs-
abschluss erwerben“ ist immer auch die Handlungsstrategie „Absolventen-
management“ auszuwählen und zu terminieren. Diese erforderliche Kopplung 
zweier Handlungsstrategien trifft nur für die genannten Konstellationen zu.  


Die Arbeitsagenturen und Jobcenter stellen insbesondere für die Bewerber, 
für deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt Maßnahmen zur Integration mit 
qualifizierenden Inhalten erforderlich sind, eine konsequente Betreuung 
während und nach Ende der Maßnahme sicher. Dazu gehört ein 
dokumentiertes Gespräch in ausreichendem Abstand vor Maßnahmeende 
(regelmäßig drei Monate) und unmittelbar nach Maßnahmeende.  


Bei integrationsnahen Profillagen, die über keine vermittlungsrelevanten 
Handlungsbedarfe verfügen (Marktprofile), nimmt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft lediglich eine Auswahl aus den relevanten 
übergreifenden Handlungsstrategien vor.  


Bei den integrationsnahen Aktivierungs- und Förderprofilen, bei denen grund-
sätzlich entweder vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in der Schlüssel-
gruppe Motivation (Aktivierungsprofil) oder einer der Schlüsselgruppen 
Qualifikation, Leistungsfähigkeit oder Rahmenbedingungen (Förderprofil) 
vorliegen, wird eine Auswahl aus den für die jeweilige Schlüsselgruppe 
angebotenen Handlungsstrategien vorgenommen. Darüber hinaus kann eine 


Individueller Hand-
lungsbedarf der 
Kundin bzw. des 
Kunden entscheidet 
über Art und Umfang 
der persönlichen Um-
setzungsstrategie(n) 


Umsetzungsplanung 
erfolgt ambitioniert 
und realistisch 


Besonderheit: Qualifi-
zierung und Absolven-
tenmanagement 


Umsetzungsfahrplan 
bei Marktprofilen 


Umsetzungsfahrplan 
bei Aktivierungs- und 
Förderprofilen 
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Auswahl aus den relevanten übergreifenden Handlungsstrategien 
vorgenommen werden.  


Bei komplexen Kundenprofilen mit multiplen Handlungsbedarfen ist der 
Umsetzungsfahrplan grundsätzlich auf maximal zwei Jahre auszurichten. 
Dieses ist insbesondere für die Darstellung von Integrationsfortschritten (ggf. 
erforderliche Anpassung der Profillage entsprechend der tatsächlichen 
Bedarfssituation der Kundin bzw. des Kunden) erforderlich. Zudem bietet dies 
die Möglichkeit, erzielte Erfolge in einem erfassbaren Rahmen der Kundin 
bzw. dem Kunden gegenüber sofort transparent zu machen, was sich 
motivationsfördernd auf die Aktivitäten der Kundin bzw. des Kunden auswirkt 
(„Prinzip der kleinen Schritte“). Eine zeitlich darüber hinausgehende 
Integrationsplanung ist den Kundinnen und Kunden kaum schlüssig zu 
vermitteln. Soweit der Einsatz von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
erforderlich ist, empfiehlt es sich, den Zeitraum zu verkürzen (Beobachtung 
des Maßnahmeerfolgs vor Einleitung weiterer Schritte).  


Liegen mehrere vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe vor, so hat die 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft zu entscheiden, in welcher Abfolge die 
festgestellten Handlungsbedarfe abgebaut werden müssen, um das 
übergreifende arbeitsmarktliche Ziel zu erreichen. Grundsätzlich erscheint es 
sinnvoll, Problemlagen bzw. Handlungsbedarfe in der Reihenfolge 
„Rahmenbedingungen vor Leistungsfähigkeit vor Motivation vor Qualifikation“ 
zu adressieren. Es sind aber auch Fallgestaltungen denkbar, bei denen 
Motivationsprobleme bereits im Vorfeld von Handlungsbedarfen innerhalb der 
Schlüsselgruppen Rahmenbedingungen oder Leistungsfähigkeit angegangen 
werden müssen. Zu jedem festgestellten vermittlungsrelevanten 
Handlungsbedarf ist eine Auswahl aus den für die jeweilige Schlüsselgruppe 
angebotenen Handlungsstrategien vorzunehmen. Darüber hinaus kann 
ebenfalls eine Auswahl aus den relevanten übergreifenden 
Handlungsstrategien vorgenommen werden. 


Jede Dienststelle erhält darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzliche, nicht 
durch das zentral bereit gestellte Angebot an Handlungsstrategien 
abgedeckte Strategien, auf lokaler Ebene individuell zu formulieren und zur 
lokalen Auswahl bereitstellen zu lassen. Diese lokalen Ansätze werden 
regelmäßig daraufhin ausgewertet, ob sie für eine bundesweite Bereitstellung 
in Frage kommen. Auf diese Weise wird mit dem 4-Phasen-Modell der 
Integrationsarbeit ein lernendes, sich kontinuierlich weiterentwickelndes 
System bereitgestellt.  


Praxis-Tipp:  
Arbeitshilfe lokale/dezentrale Erweiterung von Handlungsstrategien 


Umsetzungsfahrplan 
bei komplexen 
Kundenprofilen  


Verantwortung für 
zeitliche und inhalt-
liche Struktur der 
Integrationsarbeit  


Dezentrale Ausgestal-
tungsmöglichkeiten 
und lokale Individual-
strategien 
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Die für die Kundin bzw. den Kunden individuell ausgewählten 
Handlungsstrategien sind jeweils mit einem Zeitfenster der Umsetzung zu 
versehen. Erfolgreich umgesetzte, stornierte oder nicht erfolgreich 
umgesetzte Strategien sind als erledigt zu kennzeichnen. Auswirkungen auf 
die Schlüsselgruppen des Profiling und der Profillagen-Zuordnung sind zu 
berücksichtigen, damit beispielsweise nach erfolgreich absolvierter 
Handlungsstrategie das Bewerberprofil der Kundin bzw. des Kunden über 
eine Aktualisierung der Stärken und Potenziale auch bessere Chancen beim 
bundesweiten Matching und somit für eine Integration in Beschäftigung hat. 


Über allen Umsetzungsfahrplänen steht immer die Devise, dass bestehende 
Möglichkeiten einer situationsangemessenen, passgenauen Vermittlung 
Vorrang vor der Durchführung einer Handlungsstrategie bzw. eines 
Handlungsstrategie-Bündels haben. 


Meldet sich eine Kundin bzw. ein Kunde, die/der bereits abgemeldet wurde  
innerhalb von 6 Monaten wieder (sogenannter Reaktivierungskunde im SGB 
III), steht das letzte Profiling sowie die zuletzt festgelegte Profillage in VerBIS 
weiterhin zur Verfügung. Meldet sich eine Kundin bzw. ein Kunde nach Ablauf 
von 6 Monaten erneut (sogenannter Neukunde im SGB III), werden noch 
offene Handlungsstrategien automatisch als erledigt gekennzeichnet und das 
Profiling und die Profillage werden auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. 


Schlüsselgruppe Handlungsbedarf Handlungsstrategie 


Qualifikation Schulische Qualifika-
tion 


Schulabschluss erwerben 


Berufsausbildung vorbereiten (nur AusbV und/oder Reha) 


Berufliche 
Qualifikation 


Berufliche (Teil-) Qualifikation realisieren 


Berufsabschluss erwerben 


Absolventenmanagement 


Ausländische Bildungsabschlüsse/Qualifikationen/Zertifikate 
anerkennen 


Berufserfahrung Berufserfahrung ermöglichen 


Sprachkenntnisse Deutsche Sprachkenntnisse erwerben bzw. verbessern 


Integrationsrelevante Fremdsprachenkenntnisse erwerben 


Leistungsfähigkeit Intellektuelle 
Leistungsfähigkeit 


Leistungsfähigkeit feststellen  


Leistungsfähigkeit fördern 


Gesundheitlich angemessene Beschäftigung realisieren 


Individueller 
Integrationsplan 


Vermittlung hat immer 
Vorrang (Leitstrategie) 


Neuer Kundenkontakt 
nach Abmeldung 
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Schlüsselgruppe Handlungsbedarf Handlungsstrategie 


Vermittlungsrelevante
gesundheitliche 
Einschränkungen 


Leistungsfähigkeit feststellen  


Leistungsfähigkeit fördern 


Gesundheitlich angemessene Beschäftigung realisieren 


Arbeits- und 
Sozialverhalten 


Heranführen an das Arbeitsleben (Tagesstruktur herstellen) 


Arbeits- und Sozialverhalten stärken 


Motivation Eigeninitiative/ 


Arbeitshaltung 


Perspektiven verändern 


Lern-/Weiterbildungs-
bereitschaft 


Lernbereitschaft fördern 


Rahmen-
bedingungen 


Persönliche Rahmen-
bedingungen 


Individuelle Wettbewerbsnachteile ausgleichen 


Örtliche Mobilität Mobilität erhöhen 


Wohnsituation Wohnsituation stabilisieren 


Familiäre Situation 
(inkl. Betreuungs-
verhältnisse) 


Betreuungsverhältnisse für Kinder schaffen bzw. ausbauen 


Betreuungsverhältnisse für zu pflegende Angehörige schaffen 
bzw. ausbauen 


Familiäre Situation stabilisieren 


Finanzielle Situation Finanzielle Situation stabilisieren 


Übergreifend Auswahl optional und 
unabhängig von 
festgestellten 
Handlungsbedarfen 


Vermittlung 


Nachhaltiger Übergang in Selbständigkeit  


Verfügbarkeit überprüfen (nur SGB III) 


Mitwirkung überprüfen (nur SGB II) 


Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit von 
Beschäftigten  


(nur SGB II) 


Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit von 
Selbständigen (nur SGB II) 


Dezentral  Lokale Strategien 


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe Handlungsstrategien  
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2.1.4 Vierte Phase: Umsetzen und Nachhalten 


Auftakt zur Umsetzung: Die Eingliederungsvereinbarung und der 
Beratungsvermerk 


Mit dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung beginnt die Umsetzung 
des zwischen der Kundin bzw. dem Kunden und der Vermittlungs-/ 
Beratungsfachkraft besprochenen Integrationsfahrplans. Dabei ist mit jeder 
Kundin bzw. jedem Kunden, bei dem ein Profiling durchgeführt wurde, eine 
schriftliche Eingliederungsvereinbarung mit konkret nachhaltbaren Aufgaben 
abzuschließen. Gerade auch bei komplexen Profilen, bei denen ein 
Abschluss des Profiling im Erstgespräch noch nicht erfolgt bzw. erfolgen 
kann, ist eine schriftliche Eingliederungsvereinbarung mit Blick auf das 
Zweitgespräch und den bis dahin zu erledigenden Aufgaben abzuschließen. 
Nach Abschluss des Zweitgesprächs ist hier eine neuerliche 
Eingliederungsvereinbarung für den sich anschließenden Integrationsprozess 
zu erstellen.  


Eine Eingliederungsvereinbarung wird in der Regel für Kundinnen und 
Kunden ab 25 Jahren im SGB III sowie für erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte im SGB II für einen Zeitraum von sechs Monaten (§ 15 SGB II 
und § 37 Abs. 3 SGB III) abgeschlossen. Sie fasst die individuell mit der 
Kundin bzw. dem Kunden getroffenen Vereinbarungen aus dem geführten 
Gespräch bzw. den Gesprächen zusammen und sie strukturiert und terminiert 
die Aktivitäten der Kundin bzw. des Kunden und der Vermittlungs-
/Beratungsfachkraftfachkraft in den folgenden Phasen des 
Integrationsprozesses. Damit werden die Transparenz und die Verbindlichkeit 
für alle am Prozess beteiligten Akteure erhöht. Die 
Eingliederungsvereinbarung ist über die entsprechende VerBIS-Seite zu 
erstellen, von Kundin bzw. Kunde und Vermittlungsfachkraft zu 
unterschreiben und der Kundin bzw. dem Kunden in einfacher Ausfertigung 
auszuhändigen. Spätestens nach sechs Monaten, in der Regel jedoch 
anlassbezogen gemäß des Fortschreitens des vereinbarten 
Integrationsprozesses ist die Eingliederungsvereinbarung entsprechend des 
beschriebenen Vorgehens zu aktualisieren bzw. fortzuschreiben.  


Zur Erleichterung des Arbeitsablaufes wird auf den VerBIS-Seiten  
„Zusammenfassung“ und „Ziel/ Handlungsstrategien“ ein Link zur Erstellung 
der Eingliederungsvereinbarung angeboten. Die im Rahmen des Profiling 
ausgewählten Handlungsstrategien werden der Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft bei der Erstellung der Eingliederungs-vereinbarung 
angezeigt, so dass die Erstellung einer passgenauen, individuell auf das 
Profiling zugeschnittenen Eingliederungsvereinbarung unterstützt wird. Ein 
Kernelement bei der mit der Kundin bzw. dem Kunden abzuschließenden 
Eingliederungsvereinbarung ist dabei die verstärkte Einforderung von 


Eingliederungs-
vereinbarung erhöht 
Transparenz und 
Verbindlichkeit 
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Eigenverantwortung seitens der Kundin bzw. des Kunden, die sich in aktiver 
Mitarbeit niederschlagen muss. Verstößen gegen die Vereinbarungen bzw. 
der Nichteinhaltung von Vereinbarungen ist konsequent nachzugehen (z. B. 
Strategie „Verfügbarkeit/Mitwirkung prüfen“, Eigenbemühungen mit 
Rechtsfolgen einfordern). 


Nach Abschluss und Erstellung der Eingliederungsvereinbarung wird der 
Vermittlungsfachkraft der Einstieg in das profilbasierte Matching angeboten. 
Auf diese Weise kann über Suchläufe in VerBIS, im Jobroboter oder in der 
Jobbörse unter Beachtung der festgelegten Mindestanforderungen und den 
dezentral getroffenen Absprachen an der Schnittstelle zwischen arbeit-
nehmer- und arbeitgeberorientierter Vermittlung geprüft werden, ob pass-
genaue Vermittlungsangebote möglich sind. 


Mit dem Beratungsvermerk dokumentiert die Vermittlungs-/Beratungs-
fachkraft das Gespräch mit der Kundin bzw. dem Kunden. Um den 
Erfassungsaufwand zu reduzieren und um Doppeleingaben bei der 
Falldokumentation zu vermeiden, unterstützt VerBIS bei der Erstellung eines 
strukturierten Beratungsvermerkes durch die halbautomatische Übernahme 
der bereits erfassten Inhalte des Profiling nach dem Erstgespräch. Dies 
umfasst die Angaben zum Zielberuf/zur Zieltätigkeit, die festgestellten 
vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe und besonderen Stärken, das Fazit 
der Standortbestimmung, die Profillage und das gemeinsam erarbeitete Ziel 
aus der Zieloptionsliste. Diese automatisch übertragenen Angaben sind vor 
Speicherung des Beratungsvermerks änderbar und erweiterbar. 


Die Stärken- und Potenzialanalyse sowie der individuelle Integrationsfahrplan 
werden in VerBIS auf den Seiten „Fähigkeiten“, „Lebenslauf“ sowie 
„Profiling/Ziel/Strategie“ dokumentiert. Durch die systematische Erfassung 
und eine ebenso systematische Fortschreibung bei jedem Folgegespräch 
werden gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation 
der Ergebnisse des Profiling sowie der Vermittlungsstrategie für beide 
Rechtskreise in einfacher Weise erfüllt. 


Praxis-Tipp:  
Checkliste Erstgespräch 
Fachliche Hinweise zu § 15 SGB II 


 


Schrittfolge der Umsetzung: Die Ausgestaltung der 
Handlungsstrategien 


Jede einzelne Handlungsstrategie beschreibt den herausgearbeiteten Hand-
lungsbedarf und mündet in ein Zwischenziel auf dem Weg zur Integration in 
bzw. zur Heranführung an den Arbeitsmarkt. Die Handlungsstrategie „Berufli-
che (Teil-) Qualifizierung realisieren“ adressiert beispielsweise einen 
individuell festgestellten qualifikatorischen Handlungsbedarf und verfolgt das 


Halbautomatischer 
Beratungsvermerk als 
Dokumentationsunter-
stützung 
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Zwischenziel, über geeignete Aktivitäten/Maßnahmen das diagnostizierte 
Hemmnis zu beseitigen. Danach kann dann beispielsweise das arbeits-
marktliche Ziel „Integration in den 1. Arbeitsmarkt über lokale Tätigkeit im 
Tagespendelbereich“ realisiert werden.  


Da entsprechend des individuellen Profiling die Anzahl und Abfolge von 
Handlungsstrategien unterschiedlich ausfällt, werden zur Unterstützung für 
die Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte Empfehlungen zur Verfügung gestellt, 
wie die einzelnen Handlungsstrategien inhaltlich ausgestaltet bzw. mit Leben 
gefüllt werden können. Daher wird für jede der angebotenen 
Handlungsstrategien dargestellt, in welchen Phasen/Schritten und in welchem 
Zeitraum ihre Umsetzung sinnvoll erscheint und welche Aktivitäten seitens 
der Kundin bzw. des Kunden, seitens der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft 
und ggf. seitens Dritter zweckdienlich und zielführend erscheinen.  


Diese Empfehlungen für die inhaltliche Ausgestaltung der vermittlerischen 
Arbeit unterstützen auch die individuelle Erstellung der 
Eingliederungsvereinbarung. Dabei sind die Dienststellen expliziert 
aufgefordert eigene kreative wie erfolgreich praktizierte Ansätze bei der 
Ausgestaltung der Handlungsstrategien zu formulieren und umzusetzen, so 
dass auch hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht wird. Die 
Dienststellen können ihre dezentralen Spezifika bzw. Ergänzungen zu den 
Handlungsstrategien über eigene, dienststellenbezogene Arbeitsbereiche 
pflegen und transparent machen, so dass auch an dieser Stelle ein 
dienststellenübergreifender Lernprozess angestoßen wird. 


Praxis-Tipp:  
Arbeitshilfe lokale/dezentrale Erweiterung von Handlungsstrategien 


 


Kernelement der Umsetzung: Das strukturierte Folgegespräch und der 
Folgeberatungsvermerk 


Eine qualitativ hochwertige und ergebnisorientierte Umsetzung der verein-
barten Handlungsstrategie(n) ist von entscheidender Bedeutung für alle am 
Prozess beteiligten Akteure. Damit kommt einem professionell vorbereiteten, 
durchgeführten und nachbereiteten Folgegespräch eine besondere Relevanz 
zu. Es wird als gegeben vorausgesetzt, dass sich die konkreten Inhalte des 
Gesprächs an den Empfehlungen bzw. Inhalten der aktuell verfolgten Hand-
lungsstrategie(n) und sich die Gesprächsführung methodisch am Beratungs-
konzept der BA orientieren.  


Dabei trägt insbesondere die frühzeitige, stärkenorientierte Aktivierung der 
Kundinnen und Kunden in der ersten Zeit der Arbeitslosigkeit dazu bei, 
Integrationen in Arbeit zu realisieren. Eine aktivierende Betreuung und 
Unterstützung durch Gruppenmaßnahmen bzw. Einzel- und 


Referenzrahmen für 
Ausgestaltung der 
Handlungsstrategien 


Unterstützung bei 
Eingliederungs-
vereinbarung 


Erfordernis dezentrale 
Ergänzung und 
Erweiterung 


Stärkenorientierte 
Kundenaktivierung 
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Gruppenberatungen im Sinne eines Bewerbercoaching bzw. zur Entwicklung 
von Selbstvermarktungsstrategien sowie die Nutzung moderner 
Kommunikationswege können dabei Folgegespräche sinnvoll ergänzen. Ziel 
ist es, mit Hilfe einer adressatengerechten Kundenansprache und Begleitung, 
das mit der Kundin bzw. dem Kunden vereinbarte Integrationsziel 
schnellstmöglich zu erreichen.  


Bei der Durchführung von Folgegesprächen gilt es, die grundlegenden 
Aktivitäten des Geschäftsprozesses „Folgegespräch“ zu beachten und 
umzusetzen.  


Grundlage für eine professionelle Durchführung eines Folgegesprächs ist die 
strukturierte Gesprächsvorbereitung. Eine Sichtung des Stärken- und 
Potenzialprofils, der Standortbestimmung und der Eingliederungsverein-
barung sind unabdingbare Voraussetzungen. Darüber hinaus sind Auswer-
tungen eingereichter Unterlagen der Kundin bzw. des Kunden (z. B. 
Eigenbemühungen, Bewerbungsunterlagen etc.) vorzunehmen und 
Rückmeldungen zu anhängigen Vermittlungsvorschlägen bzw. von Trägern 
zu sichten. Bewerberorientierte Suchläufe sind ebenso Teil der Vorbereitung, 
sind aber auch unabhängig von konkreten Gesprächsterminen 
durchzuführen.  


Das Folgegespräch sollte mindestens vier inhaltliche Aktivitäten abdecken.  


In einem ersten Schritt wird gemeinsam mit der Kundin bzw. dem Kunden ein 
Abgleich der Eingliederungsvereinbarung mit der tatsächlich vollzogenen 
Umsetzung vorgenommen. Die einzelnen Maßnahmen werden auf ihre 
Umsetzung hin überprüft. Positiv umgesetzte Maßnahmen und 
Zwischenerfolge, aber auch erlittene Misserfolge werden ausführlich erörtert 
mit dem Ziel, die Kundin bzw. den Kunden positiv für weitere Schritte zu 
motivieren und sein Selbstbewusstsein zu stärken. Nicht umgesetzte 
Maßnahmen werden ebenso thematisiert, Ursachen werden ergründet und 
bei Erfüllung von Sperrzeit- bzw. Sanktionstatbeständen werden 
entsprechende Schritte eingeleitet.  


Der zweite Schritt dient der Überprüfung des Profiling, der vereinbarten Ziel-
option sowie der Strategieauswahl. Mit Blick auf den mit der Kundin bzw. dem 
Kunden besprochenen Stand der Integrationsbemühungen wird das Stärken- 
und Potenzialprofil in VerBIS überprüft und ggf. erforderliche Anpassungen 
vorgenommen, damit das Bewerberprofil optimal für lokale und überregionale 
Matchingsuchläufe präpariert ist. Darüber hinaus wird überprüft, inwiefern die 
besprochene und vereinbarte arbeitsmarktliche Zielsetzung weiterhin auf 
einem gemeinsamen Verständnis von Kundin bzw. Kunde und Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft fußt. Die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft überprüft vor 
diesem Hintergrund die gestellte Integrationsprognose, Profillage und die 
Auswahl der Handlungsstrategie(n) und nimmt ggf. erforderliche 


1. Schritt: Abgleich 
mit Eingliederungs-
vereinbarung und 
Umsetzung 


2. Schritt: Überprü-
fung Profiling, Ziel 
und Strategieauswahl 
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Anpassungen vor. Der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft sind dabei Reak-
tionsempfehlungen an die Hand gegeben, die vorschlagen, wie z. B. bei 
ausbleibendem Erfolg in Abhängigkeit von den Ursachen weiter vorgegangen 
werden kann. Je nach Anlass werden die Handlungsstrategien entweder 
angepasst (z. B. Verlängerung oder Wiederholung von Phasen) oder bei 
Misserfolg neu ausgewählt. Nach Ablauf oder Abbruch einer Handlungs-
strategie kann eine neue Handlungsstrategie nur nach einer erneuten 
Standortbestimmung und ggf. Änderung der Profillage ausgewählt werden. 
Die Anpassungen sind in VerBIS zu dokumentieren. 


In einem dritten Schritt werden – vorausgesetzt, den Bewerbungsaktivitäten 
stehen keine vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe entgegen – konkrete 
Bewerbungsaktivitäten besprochen. Dazu zählen die Sichtung und 
Besprechung von Bewerbungsunterlagen der Kundin bzw. des Kunden, 
konkrete Bewerbungsvorgänge, die entweder initiativ durch die Kundin bzw. 
den Kunden oder durch die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft eingeleitet 
wurden, die Auswertung von Bewerbungsgesprächen bzw. die 
Rückmeldungen von Arbeitgebern auf Bewerbungen. Die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft nimmt bewerberorientierte Suchläufe vor und prüft 
Unterstützungsmöglichkeiten sowie Folgeaktivitäten in Abstimmung mit dem 
Arbeitgeber-Service (AG-S).  


In einem vierten Schritt werden nun Vereinbarungen für die nächsten Schritte 
geschlossen und das nächste Folgegespräch terminiert. Gemeinsam mit der 
Kundin bzw. dem Kunden erarbeitet die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft 
entlang der ausgewählten Handlungsstrategien zielführende Folgeaktivitäten, 
die sofern nicht bereits geschehen, in einer Eingliederungsvereinbarung 
festgeschrieben werden. Wichtig ist dabei, dass die Aktivitäten der Kundin 
bzw. des Kunden terminiert und möglichst konkret beschrieben werden. Die 
Terminsetzung für das Folgegespräch erfolgt gemäß des 
Kontaktdichtekonzepts; engere zeitliche Taktungen sind fallangemessen 
immer möglich. Dabei ist zu beachten, dass mit der Kundin bzw. dem Kunden 
unmittelbar und persönlich vereinbarte Folgetermine die Verbindlichkeit für 
die Kundin bzw. den Kunden erhöhen und eine sofortige Umsetzung der 
vereinbarten Aktivitäten seitens der Kundin bzw. des Kunden befördern.  


Analog zum Erstgespräch unterstützt VerBIS bei der Erstellung eines struktu-
rierten Beratungsvermerkes durch die halbautomatische Übernahme aller 
Änderungen des Profiling auch die Dokumentation des Folgegespräches. 
Dies umfasst alle Änderungen der Reiter Person, Umfeld und Standort-
bestimmung, die am gleichen bzw. Vortag der Erstellung des Historien-
vermerks gespeichert wurden. Die Angaben sind vor Speicherung änderbar 
und erweiterbar. 


3. Schritt: Bespre-
chung Bewerbungs-
aktivitäten 


4. Schritt: Vereinba-
rung nächste Schritte 
und Terminierung 


Teilautomatischer 
Beratungsvermerk 
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Auch jenseits von Folgegesprächen sind die Vermittlungs-/Beratungs-
fachkräfte gehalten, kontinuierlich mit geeigneten Suchläufen (VerBIS, 
JOBBÖRSE, Job-Roboter) zu prüfen, ob unter Beachtung der festgelegten 
Mindestanforderungen und der dezentral getroffenen Entscheidungen an der 
Schnittstelle zwischen arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierter Arbeitsver-
mittlung passgenaue Vermittlungsangebote möglich sind. Dieses Vorgehen 
richtet sich insbesondere an Kundinnen und Kunden, bei denen die 
übergreifende Strategie „Vermittlung“ vereinbart wurde.  


Praxis-Tipp: Checkliste Folgegespräch 


2.2 Die Schnittstellen des 4-Phasen-Modells 


2.2.1 Übergabemanagement/Rechtskreiswechsel 
Mit Blick auf die Vermeidung des Übergangs von Kundinnen und Kunden aus 
dem Rechtskreis SGB III in den Rechtskreis SGB II und zur Sicherstellung 
einer nahtlosen Betreuung bei nicht abwendbaren Übergängen sind: 


im Rechtskreis SGB III 


• ca. 3 Monate vor Rechtskreiswechsel Gruppeninformationen 
(möglichst unter Beteiligung der Jobcenter) bzw. Einzelberatungen 
mit dem Ziel der Vermeidung des Eintretens von Hilfebedürftigkeit 
und 


• ca. 1 Monat vor Rechtskreiswechsel bzw. entsprechend dem 
Kundenkontaktdichtekonzept ein Abschlussgespräch durchzuführen, 
in dem die Optionen für eine Integration/einen Abgang erörtert 
werden. Sofern eine Antragstellung auf Arbeitslosengeld II zu erwar-
ten ist, sind Hinweise entsprechend der dezentralen Vereinbarungen 
mit dem Jobcenter für eine Terminvereinbarung zur Antragsausgabe 
zu erteilen. 


Im Rechtskreis SGB II werden den Jobcentern empfohlen: 


• Beteiligungen an Gruppeninformationen des Rechtskreises SGB III 
ca. 3 Monate vor Rechtskreiswechsel zu prüfen,  


• Formate für eine Terminvereinbarung zur Antragsausgabe Alg II mit 
dem Rechtskreis SGB III zu vereinbaren und 


• bei erfolgtem Rechtskreiswechsel ein zeitnahes Erstgespräch 
SGB II durchzuführen mit dem Ziel, die im SGB III begonnenen 
Integrationsbemühungen möglichst nahtlos fortzusetzen. 


Übergabemanagement
/Rechtskreiswechsel 
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Die Arbeitsagenturen und Jobcenter sollen sich über konkrete Übergabe-
formate bzw. Qualitätsstandards bei Rechtskreiswechsel vor Ort z.B. im 
Rahmen eines örtlichen Schnittstellenkonzepts verständigen.  


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe Falldokumentation/Übergabemanagement 


2.2.2 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Die ZAV ergänzt als interner Dienstleister der BA die Integrationsaktivitäten 
der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter in den Bereichen:  


• Internationaler Personalservice – Outgoing 


• Managementvermittlung  


• Künstlervermittlung 


• Schwerbehinderte Akademiker 


Die Dienstleistungen und das Verfahren der Zusammenarbeit werden im 
Folgenden beschrieben bzw. sind über die Verlinkungen und im Intranet 
abrufbar. 


Internationaler Personalservice  


Der Internationale Personalservice der ZAV berät, informiert (zu 
Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten, zu Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie zur sozialen Sicherung im Ausland) und vermittelt 
Arbeitnehmer einschließlich Hochschulabsolventen und berufserfahrene 
Akademiker, die sich für eine Arbeitsaufnahme im Ausland interessieren 
sowie Ausbildungsuchende, Schüler und Studenten zu Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten im Ausland inklusive Jobs & Praktika. Darüber hinaus 
unterstützt die Auslandsvermittlung Arbeitnehmer, die aus Deutschland in das 
Ausland zurückkehren wollen (Mobilitätsberatung).  


Ergänzende Dienstleistungsangebote sowie das Verfahren der Zusammen-
arbeit und die Einschaltung des Internationalen Personalservice regelt die 
HEGA 12/08 - 59 - Internationale Vermittlung und Beratung, die HEGA 10/13 
- 03 – Arbeitshilfe zur arbeitnehmerorientierten Kundenbetreuung durch die 
ZAV – Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit und Jobcentern sowie 
die E-Mail-Info SGB III und SGB II vom 27.04.2012 .  


Managementvermittlung 


Die Managementvermittlung ist Dienstleister bei der Besetzung von Posi-
tionen der obersten und oberen Führungsebenen. Hierzu zählen:  


• Geschäftsführer mit/ohne Beteiligung 


• Bereichs-, Hauptabteilungs-, Abteilungsleiter 


• Werks-, Betriebsleiter 


• Leitende Stabskräfte 
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• Unternehmensnachfolger MBI 


Um in den Bewerberpool der Managementvermittlung aufgenommen zu 
werden, müssen die Kandidaten  


• mindestens drei Jahre aktuelle Führungserfahrung mit Personal- und 
Budgetverantwortung nachweisen,  


• möglichst über einen akademischen Abschluss verfügen,  


• weniger als sechs Monate arbeitslos sein,  


• bundesweit mobil sein und 


• mindestens ein Jahresgehalt – je nach Branche und Region - von 
45.000 € bis 65.000 Euro bezogen haben. 


Der Integrationsprozess bei Führungskräften erstreckt sich häufig über einen 
mehrmonatigen Zeitraum. Zur Erhöhung der Vermittlungs- und Integrations-
chancen ist unter den genannten Voraussetzungen die frühzeitige Einschal-
tung der Managementvermittlung sinnvoll. 


Künstlervermittlung 


Die Künstlervermittlung ist die Fachvermittlung für Darstellende Kunst, Musik 
und Entertainment. Sie vermittelt in künstlerische und künstlerisch-technische 
Berufe rund um Bühne, Fernsehen, Film, Unterhaltung und Werbung.  


Um in den Bewerberpool der Künstlervermittlung aufgenommen zu werden, 
müssen die Kandidaten je nach Bereich folgende Kriterien nachweisen: 


• Bühne – z. B. (w/m) Schauspieler, Sänger, Tänzer, Musicaldarsteller, 
Orchestermusiker, Bühnenmaler, Kostümbildner:  


• Abschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule 


• Film/Fernsehen – z. B. (w/m) Schauspieler, Regisseure:  


• Abschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule 


• Stab/Technik – z. B. (w/m) Kameraleute, Produktionsleiter, Beleuchter:  


• Abschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule oder 


• Nachweis einschlägiger Berufserfahrungen 


• Unterhaltung/Werbung – z. B. (w/m) Künstler aus Show, Artistik und 
Entertainment, Models, Komparsen:  


• Nachweis einschlägiger Berufserfahrungen 


2.2.3 Arbeitgeber-Service (AG-S) 
Ein optimales Zusammenspiel von arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierter 
Vermittlung bildet die Basis für die erfolgreiche Vermittlungsarbeit der 


AG-S als enger 
Partner bei der 
Integrationsarbeit  
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Bundesagentur für Arbeit und liefert damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 
zur erfolgreichen Umsetzung des Integrationskonzeptes für SGB II und III.  


Die Ziele in der arbeitnehmerorientierten Vermittlung beinhalten: 


• die Optimierung der arbeitnehmerorientierten Vermittlung, 


• die Sicherstellung: 


- einer hohen Datenqualität für das Matching, 


- einer passgenauen Vermittlung, 


- eines wirkungsorientierten Mitteleinsatzes, 


- eines regelmäßigen Austauschs vermittlungsrelevanter 
Informationen und 


• klare Festlegungen von Verantwortlichkeiten. 


Um diese Ziele erreichen zu können, sind konkrete Regelungen zu einzelnen 
Schnittstellen verbindlich im Schnittstellenkonzept der Dienststellen fest-
zuhalten. Neben den im Integrationskonzept beschriebenen Mindestan-
forderungen sind die Schnittstellen durch die jeweilige Agentur für Arbeit an 
folgenden Punkten auszugestalten: 


• Sicherstellung Datenqualität Stellenangebot/Bewerberangebot 


• Entscheidung über die Vergabe von Arbeitgeber-Leistungen 


• Austausch vermittlungsrelevanter Informationen bzgl. konkreter 
Stellen- und Bewerberprofile 


• nachhaltige Bewerberintegration 


• Austausch über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 


• Informationsaustausch über bewerberorientierte Vermittlungs-
aktivitäten. 


Von besonderer Bedeutung ist die Verbesserung der Interaktion zwischen 
arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierten Vermittlungs-/Beratungsfach-
kräften. Im Fokus steht der Austausch über vermittlungs- und 
beratungsrelevante Informationen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
sowie ein gemeinsames Verständnis zur Daten- und Vermittlungsqualität. 
Insbesondere geht es auch um eine konkrete Abstimmung zu ausgewählten 
Bewerber- und Stellenprofilen. 


Folgende Interaktionsformate werden empfohlen, deren Einsatz im jeweiligen 
Schnittstellenkonzept der Agentur festzulegen ist (HEGA 10/08 - 01 - 
Rechtskreisübergreifendes Leitkonzept für den gemeinsamen Arbeitgeber-
Service (AG-S)): 


Leitkonzept für den Bereich Arbeitsvermittlung  © Bundesagentur für Arbeit Seite 28 







Das rechtskreisübergreifende Integrationskonzept der BA 


Für Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte: 


• BewA-SteA-Runden der Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte bzw. 
Austausch über schwer zu besetzende Arbeits-/Ausbildungsstellen 


• Einzelanfragen der AG-Vermittlungs-/Beratungsfachkraft zu schwer 
zu besetzenden Stellen 


• Persönliche bewerberbezogene Überstellung geeigneter 
Kundinnen und Kunden von der AV zum AG-S  


• Informationsaustausch Berufskunde, Entwicklungen am Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt 


• Reha/SB-Formate 


• Arbeitsmarktspiegel: Informationsaustausch über den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt 


Für Teamleiter: 


• Teamleiterrunden über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 


2.2.4 Ärztlicher Dienst (ÄD) 


Für eine wirtschaftliche und bedarfsangepasste Auftragserledigung hat der 
Ärztliche Dienst der BA ein Stufenkonzept für Beratung und Begutachtung 
eingeführt und hält verschiedene Formate der gutachterlichen Stellungnahme 
vor. Die Auswahl der Serviceleistung aus dem Angebot „Begutachtung“ trifft 
die Ärztin/der Arzt der Agentur für Arbeit nach fachlichen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten anhand der zur Verfügung stehenden Befundunterlagen und 
der fallspezifischen Fragestellung(en).  


Folgende Dienstleistungen des ÄD stehen zur Auswahl: 


a) Sozialmedizinische Beratung 


b) Sozialmedizinische Begutachtung 


• Gutachterliche Äußerung  


• Gutachten nach Aktenlage  


• Gutachten mit symptombezogener Untersuchung  


• Gutachten mit umfänglicher Untersuchung 


Die Einschaltung des Ärztlichen Dienstes setzt immer ein vorab geführtes 
Gespräch der betreuenden Fachkraft mit der Kundin bzw. dem Kunden 
voraus, aus dem sich die Notwendigkeit zur weitergehenden 
sozialmedizinischen Sachverhaltsaufklärung ergibt. Bei der Frage der 
Verfügbarkeit/Erwerbsfähigkeit ist eine Einwilligungserklärung der Kundin 
bzw. des Kunden nicht erforderlich. In allen übrigen Fällen, insbesondere bei 


Enge Interaktion von 
arbeitnehmer- und 
arbeitgeberorientier-
ten Vermittlungs-
/Beratungsfachkräften 
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der Eignungsfeststellung, bedarf es des Einverständnisses der Kundin bzw. 
des Kunden (§ 32 SGB III). 


Den Rahmen bildet das jeweils aktuelle Service-Level-Agreement (SLA) mit 
dem Ärztlichen Dienst. 


Das Verfahren zur Beauftragung des Ärztlichen Dienstes richtet sich nach 
den bestehenden Weisungen. 


Praxis-Tipp: HEGA 09/11 - 11 - Praxisleitfaden ÄD 


2.2.5 Berufspsychologischer Service (BPS)  


Der Berufspsychologische Service unterstützt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte mit einem zeitnahen und kundenorientierten 
Dienstleistungsangebot. Die Einschaltung kann während sämtlicher Phasen 
des Integrationsprozesses (z. B. bei einem qualifizierten Profiling, beim 
Erstellen eines Integrationsplanes, beim Nachhalten einer 
Eingliederungsvereinbarung) sinnvoll bzw. notwendig sein.  


Je nach Anlass und Ziel der Einschaltung des Berufspsychologischen Service 
werden 13 Dienstleistungen (in sechs  Oberkategorien) unterschieden: 


Begutachtende Dienstleistungen 


• "Psychologische Auswahlbegutachtung" 


• "Psychologische Begutachtung" 


• "Psychologische Begutachtung von hochgradig Sinnesbeein-
trächtigten" 


• "Studienfeldbezogene Beratungs-Testserie (SFBT)"  


Beratende Dienstleistung 
• "Psychologische Beratung" 


Die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft direkt unterstützende 
Dienstleistungen  


• "Fallbesprechung" 


• "Gemeinsame Fallbearbeitung" 


Standardisierte Dienstleistungen  


• "Berufswahltest (BWT)" 


Kompetenz-Dienstleistungen (K-DL) 


• „K 1 Überblick“ 


• „K 2 Auffassungsgabe“ 


• „K 3 Leistungsorientierung“ 
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• „K 4 Assessment Center“ 


Sprachkenntnisse 


•  “Deutsch-Test“ 


Hinweis: Die Feststellung der Englisch- und Deutschkenntnisse mit 
Bezug zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) kann auch im Rahmen der „Psychologischen 
Begutachtung“ oder der „Psychologischen Auswahlbegutachtung“ 
erfolgen.  


Die Dienstleistungen und das Verfahren der Einschaltung des 
Berufspsychologischen Service sind den aktuellen Empfehlungen sowie dem 
Intranet zu entnehmen. Bei der Frage der Verfügbarkeit/Erwerbsfähigkeit ist 
eine Einwilligungserklärung der Kundin bzw. des Kunden nicht erforderlich. In 
allen übrigen Fällen, insbesondere bei der Eignungsfeststellung, bedarf es 
des Einverständnisses der Kundin bzw. des Kunden (§ 32 SGB III). 


Zur verbesserten Zusammenarbeit mit den Fachdiensten im Rahmen der 
Integrationsarbeit werden sämtliche Hinweise auf Unterstützungsangebote 
der Fachdienste in VerBIS bei den Direkthilfen zum Profiling und zu den 
Handlungsstrategien hinterlegt und können fallbezogen unmittelbar dort auf-
gerufen werden. 


2.2.6 Technischer Beratungsdienst (TBD) 
Der technische Beratungsdienst unterstützt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte zeitnah mit seinem berufsfachlichen und 
berufskundlichen Wissen. Die Einschaltung ist zu jeder Phase des 
Integrationsprozesses dann sinnvoll, wenn technisches Fachwissen benötigt 
wird. 


Zum Dienstleistungsangebot gehören: 


• Unterstützung bei der Maßnahme-/Produktauswahl zur Integration 


• Beratung zur Kompensation behinderungsbedingter Einschränkungen 
(nicht REHA)   


• Beratung zur technischen Gestaltung von Arbeitsplätzen zur 
Vermeidung des Eintretens einer Behinderung (Prävention) 


• Überprüfung von Arbeitsablehnungen unter technischen Gesichts-
punkten 


In Form von:  


• Fallbesprechungen 
• Teamberatungen 
• Schulungen 


Arbeitshilfen direkt in 
VerBIS 
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• Arbeitsplatzanalysen 
• Gutachten. 


2.2.7 Das Berufsinformationszentrum (BiZ) 
Das BiZ dient allen Bürgerinnen und Bürgern zur Selbstinformation zu 
Themen rund um Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt. Es bietet außerdem die 
Möglichkeit, per Online-Recherche nach passenden Ausbildungs- und 
Arbeitsstellen zu suchen und professionelle Bewerbungsunterlagen 
selbständig oder mit Unterstützung des BiZ-Personals zu erstellen. 


Für Kundinnen und Kunden kann im Rahmen des Beratungs- und 
Vermittlungsprozesses - soweit erforderlich - mit klaren Aufträgen die 
Nutzung des BiZ vereinbart werden. Die Nutzung kann sowohl zur 
Orientierung dienen als auch zur Integrationsbegleitung. 


 


Die Aufträge können sich u. a. auf die 


• gezielte Eigeninformation zur Entwicklung beruflicher Perspektiven, 
• selbständige Stellensuche in Jobbörsen sowie 
• Erstellung professioneller Bewerbungsunterlagen beziehen. 


Weitere Informationen finden Sie im Intranet. 


2.3 Der Produktkatalog für das 4-Phasen-Modell 
In Bezug auf einen möglichen Produkteinsatz werden die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte durch den Produktkatalog unterstützt. Er enthält 
Empfehlungen, welche aktiven Förderleistungen in welchen 
Handlungsstrategien sinnvoll eingesetzt werden können und beschreibt 
erfolgsfähige Vorgehensweisen bei der Umsetzung. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen rechtskreisspezifischen Empfehlungen/Weisungen für den 
Einsatz aktiver Förderleistungen kann der Produktkatalog um regionale 
Besonderheiten beziehungsweise regionale Förderangebote ergänzt werden. 
Die Empfehlungen des Produktkataloges ersetzen nicht die individualisierte 
Entscheidung der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft, sie fordern vielmehr 
Einzelfallentscheidungen ein, um den gesetzlichen Auftrag und die darauf 
aufbauenden geschäftspolitischen Ziele bestmöglich zu erreichen. Dies führt 
in der Konsequenz in der Praxis dazu, dass aus den generellen 
Produktempfehlungen des Produktkataloges fallangemessen und im Abgleich 
mit den geschäftspolitischen Vorgaben vor Ort das jeweils Passende aus den 
Angeboten vor Ort ausgewählt werden muss. 


Produktkatalog 
schafft Transparenz 
und unterstützt 
Produkteinsatz 
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3. Produkteinsatz und operative Führung im 
Rahmen der Integrationsarbeit 


3.1 Produkteinsatz im Rahmen der Integrationsarbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit erbringt im Rahmen der Integrationsarbeit 
Leistungen, die sich zwei Produktkategorien zuordnen lassen: Beratungs- 
und Vermittlungsdienstleistungen sowie aktive Förderleistungen 


Zu den Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen zählen 


a) integrationsbegleitende Beratungsgespräche sowie Orientierungs- und 
Entscheidungsberatungen für Arbeitnehmer 


b) Fallmanagement für ausgewählte Kundinnen und Kunden des SGB II 


c) Stellenorientierte Vermittlung sowie Arbeitsmarktberatung für Arbeit-
geber 


Die Kontaktdichten mit den Kundinnen und Kunden werden je AA/Jobcenter 
im jeweiligen Kundenkontaktdichtekonzept unter Berücksichtigung der 
kundenspezifischen Besonderheiten sowie der Lage am Arbeitsmarkt, der 
lokalen geschäftspolitischen Schwerpunktsetzung und der zur Verfügung 
stehenden personellen Ressourcen geregelt. 


Praxis-Tipp:  
HEGA 12/10 – 14 Arbeitshilfe Mindestkundenkontaktdichte SGB II 


Die aktiven Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit lassen sich in 
drei Gruppen unterscheiden: 


a) Durch die BA erbrachte individuelle Integrationshilfen, z. B. 
Vermittlungsbudget, EGZ 


b) Durch Dritte erbrachte Arbeitsmarktdienstleistungen, z. B. FbW, 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 


c) Öffentlich geförderte Beschäftigung, z. B. AGH, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen 


Bei der Produktvergabe ist die Ausrichtung des Handelns nach Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auf die 
aktuellen rechtskreisspezifischen Empfehlungen/Weisungen verwiesen. 


Praxis-Tipp: HEGA 06/10 - 12 - Steigerung von Wirkung und Wirtschaftlich-
keit beim Maßnahmeeinsatz im SGB II 
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3.2 Operative Führung im Rahmen der Integrationsarbeit 


Die operativen Führungsaufgaben für die Teamleiterinnen und Teamleiter 
SGB III sind in den „Arbeitshilfen operative Führungsprozesse“ beschrieben. 
Für den Rechtskreis SGB II gilt das Handbuch „Interne Kontrollsysteme (IKS)” 
(HEGA 06/13 - 09).  


 


Strukturen und Rahmenbedingungen können den stetigen Wissenstransfer, 
die Koordination und Organisation sowie die optimale dezentralen Nutzung 
des 4-Phasen-Modells in den Dienststellen nachhaltig unterstützen. Um einen 
teamübergreifenden Erfahrungsaustausch sicherzustellen und den 
Herausforderungen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gerecht zu 
werden, haben sich, neben der fachaufsichtlichen Begleitung der 
Mitarbeiter/innen durch die Führungskräfte (z. B. durch Hospitationen, 
teaminterne Qualitätszirkel), beispielsweise folgende Maßnahmen bewährt: 


• Benennung einer Führungskraft (BL oder TL) als Impulsgeber, 
Koordinator und Ansprechpartner zum 4-Phasen-Modell für die 
Geschäftsführung sowie die Führungskräfte einer Dienststelle und/oder  


• regelmäßige Qualitätszirkel der Führungskräfte in der eigenen 
Dienststelle. 


 


4. Anlagen  
- Rechtskreisübergreifendes Profiling/Arbeitshilfe Kriterienkatalog  


- Arbeitshilfe Handlungsstrategien 


- Arbeitshilfe lokale/dezentrale Ausgestaltung von Handlungsstrategien 


- Arbeitshilfe Falldokumentation und Übergabemanagement 


- Modellierte Geschäftsprozesse 
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Änderungshistorie 
 
Gegenüber der Fassung vom 01.04.2012 wurden nachfolgende 
Änderungen aufgenommen: 


 


Seite Eingearbeitete Änderung 


im gesamten 
Dokument 


Sprachliche Gleichstellung von Mann und Frau  


im gesamten 
Dokument 


Redaktionelle, sprachliche und rechtliche Anpassungen bzw. 
Konkretisierungen 


18 Verzicht auf zusätzliche Priorisierung der Handlungsbedarfe 


23, 24 
Aufnahme von Aussagen zur stärkenorientierten 
Kundenaktivierung   


31 
Ergänzung der Verknüpfung zum Praxisleitfaden zur 
Einschaltung des Ärztlichen Dienstes (HEGA 09/11 – 11) 


32, 33 
Aufnahme der neuen Dienstleistungen des 
Berufspsychologischen Service (BPS) und Aktualisierung der 
Bezeichnung des Fachdienstes 


34 
Aufnahme des Berufsinformationszentrums (BiZ) als 
Schnittstelle des 4-Phasen-Modells 
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Vorwort  
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist in den Rechtskreisen SGB II und  
SGB III zuständig für die Berufsorientierung, Berufsberatung, Ausbildungs- 
und Arbeitsvermittlung junger Menschen und Erwachsener sowie für die 
Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben. 
Die Betreuung dieser Personenkreise an der Schnittstelle beider 
Rechtskreise wirft in der Praxis vielfältige Probleme auf. Daher wurde ein 
rechtskreisübergreifendes Gesamtsystem entwickelt. 


Das vorliegende Leitkonzept skizziert den gesetzlichen Auftrag für die 
Arbeit mit den Personenkreisen junge Menschen sowie Rehabilitanden und 
definiert die Anwendungsbereiche des rechtskreisübergreifenden 
Integrationskonzepts (4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit) für die 
genannten Zielgruppen. Die Betreuung von schwerbehinderten jungen 
Menschen und Erwachsenen, die keine Hilfen des § 19 SGB III bedürfen (d. 
h. die keine Rehabilitanden sind), erfolgt nach den Regelungen der 
Arbeitsvermittlung (AV), Ausbildungsvermittlung (AusbV) sowie der 
Berufsberatung (BB). 
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1. Zielsetzung 
Das Integrationskonzept beschreibt das rechtskreisübergreifende 
Geschäftsmodell für die Integrationsprozesse in den Agenturen für Arbeit 
(AA) und den Jobcentern mit der Zielstellung, 


a) den gesetzlichen Auftrag und die darauf aufbauende geschäfts-
politische Zielerreichung in den Rechtskreisen SGB II und SGB III 
zu unterstützen und rechtskreisimmanente Fehlsteuerungsanreize 
zu vermeiden, 


b) den Führungskräften sowie den Vermittlungs-/Beratungsfachkräften 
ein Geschäftsprozessmodell zur Verfügung zu stellen, das eine 
systematische, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Aufgaben-
erledigung im Sinne der Zielerreichung und der Rechtmäßigkeit des 
Handelns sicherstellt sowie eine effektive fachliche Führung über 
erhöhte Transparenz und verbesserte operative Steuerbarkeit 
ermöglicht, 


c) für die Bürger ein professionelles und kundenorientiertes Dienstleis-
tungsangebot zur Verfügung zu stellen, das deren individuelle 
Problemlage aufgreift und einer Lösung zuführt. 


2. Gesetzlicher Auftrag 
Im Folgenden werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
Fachaufgaben kurz skizziert.  


2.1 Berufsorientierung (BO) und Berufsberatung (BB) 
Gemäß §§ 29 und 33 SGB III sind Berufsorientierung (BO) und berufliche 
Beratung (BB) Pflichtaufgaben der BA. Diese setzt ihren Auftrag zur BO 
durch vielfältige Aktivitäten um und stellt sicher, dass adressatengerechte 
Angebote vorgehalten werden. Die Teams U25 und Reha/SB der AA bieten 
berufliche Orientierung und Beratung unabhängig von der Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Rechtskreis an. Es liegt im Ermessen der Jobcenter, 
diese Dienstleistungen ebenfalls für erwerbsfähige Leistungsberechtigte  
(eLb) zu erbringen. 


2.2 Ausbildungsvermittlung 
Unter Ausbildungsvermittlung werden alle Aktivitäten verstanden, die junge 
Menschen bei der Integration in einen der folgenden Ausbildungsgänge 
unterstützen:  


• betriebliche Ausbildungen, die in einen nach dem BBiG oder der 
HWO anerkannten Ausbildungsberuf vermitteln 


Ein Referenzrahmen 
für beide Rechtskreise 


Berufsorientierung 
und Berufsberatung 
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• Berufsausbildungen für behinderte Menschen 


• Ausbildungen in nicht anerkannten Ausbildungsberufen für 
Bewerber, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (z. B. 
Flugbegleiter/in) 


• Ausbildungen in der Seeschifffahrt 


• Ausbildungen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen   


• Schulische Ausbildungen gemäß HEGA 12/2008 - 09 (Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, 
Altenpfleger/in sowie Hebamme/Entbindungspfleger) 


• dualen Studiengängen zugrunde liegende betriebliche 
Ausbildungsverhältnisse (vgl. HEGA 06/2012 - 1 - Arbeitshilfe zur 
Vermittlungsarbeit  


Die Aufgaben folgen damit weitgehend dem § 35 SGB III, der als Ziel von 
Ausbildungsvermittlung die Zusammenführung von Ausbildungsuchenden 
und Arbeitgebern zur Begründung eines betrieblichen Ausbildungs-
verhältnisses bestimmt. 


Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende am 1. August 2006 ist die Ausbildungsvermittlung 
Pflichtaufgabe der Jobcenter geworden. Es besteht die Möglichkeit der 
Übertragung der Ausbildungsvermittlung auf die AA (§ 16 Abs. 4 SGB II i. 
V. m. § 22 Abs. 4 SGB III). Die Prozessverantwortung (Abschluss der 
Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II und Erfolgsbeobachtung) 
verbleibt bei den Jobcentern. 


2.3 Berufliche Rehabilitation  
§ 1 SGB IX verpflichtet die Träger der beruflichen Rehabilitation, u. a. die 
BA, zur dauerhaften Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Menschen.  


Behindert im Sinne des § 19 SGB III (berufliche Rehabilitation der BA) sind 
Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter 
teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht nur 
vorübergehend wesentlich gemindert sind, und die deshalb Hilfen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter 
Menschen. Dies gilt auch für Menschen, denen eine Behinderung mit o. g. 
Folgen droht. Im Vordergrund stehen die gesundheitlichen 
Einschränkungen, nicht die Situation auf dem Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsmarkt.  


Die Schwere und Ausprägung der Behinderung, bisherige schulische und 
berufliche Biografie, Alter und Lebensverhältnisse, Ressourcen, Motivation, 
regionale und berufliche Mobilität, psychische Verfassung und Belastbarkeit 
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sowie die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind 
wesentliche Einflussfaktoren, welche bei der Integrationsplanung zu 
berücksichtigen sind.  


Die gesetzliche Verpflichtung zur Klärung der Zuständigkeit, Entscheidung 
über den Reha-Bedarf wird auch von der BA als Reha-Träger (SGB IX) 
dann übernommen, wenn die Kundin bzw. der Kunde Leistungen nach dem 
SGB II bezieht. Darüber hinaus erarbeitet die BA für die Jobcenter einen 
Eingliederungsvorschlag. Die Jobcenter entscheiden unter 
Berücksichtigung des schriftlichen Eingliederungsvorschlags der BA 
innerhalb von drei Wochen über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nach § 16 Abs. 1 SGB II. Ihnen obliegt in diesen Fällen die 
Leistungsverantwortung. 


Zusätzlich erfüllt die BA - wie alle anderen Träger der beruflichen 
Rehabilitation (Reha-Träger) - gesetzliche Sonderverpflichtungen zur Vor-
bereitung der Aufnahme einer Beschäftigung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM). 


Der Leitfaden Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen 
(berufliche Rehabilitation) – Fachliche Hinweise (HEGA 01/2010 - 03) 
ergänzt dieses Leitkonzept. 


3. Anwendungsbereiche des 4-Phasen-Modells 
Das rechtskreisübergreifende Integrationskonzept (4-Phasen-Modell der 
Integrationsarbeit) findet für alle Kundinnen und Kunden Anwendung, für 
die Beratung und Vermittlung zur Integration in Ausbildung oder in Arbeit 
geleistet wird. Dabei ist es unerheblich, welchem Rechtskreis die Kundin 
bzw. der Kunde angehört. Im Folgenden werden die Anwendungsbereiche 
des 4-Phasen-Modells sowie deren Charakteristika für junge Menschen und 
Rehabilitanden jeweils nacheinander beschrieben. 


3.1 Ausbildungsvermittlung 
Der Erstkontakt zu den jungen Menschen findet durch den Berufsberater 
regelmäßig noch während des Schulbesuches statt (Berufsorientierung i. d. 
R. ab der Vorabgangsklasse). Eine qualifizierte BO soll den Ratsuchenden 
befähigen, sich gut auf das Beratungsgespräch vorzubereiten und gezielt 
Fragen zu stellen. Viele junge Menschen benötigen zu diesem Zeitpunkt 
Hilfe bei der Bewältigung der Informationsfülle und bei der Auswertung 
gesammelter Informationen. Dabei hängt der Unterstützungsbedarf stark 
vom Bildungsstand sowie vom Elternhaus und Netzwerken ab. Es ist die 
Aufgabe der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft, die Informationen mit dem 
Ratsuchenden gemeinsam zu strukturieren, zu bewerten und in eine 


BA als Reha-Träger 
auch für SGB II – 
Kundinnen und 
Kunden 
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konkrete Berufswegplanung zu übersetzen. Dies kann nur im individuellen 
Beratungsgespräch in der Berufsberatung geleistet werden. Darüber hinaus 
gilt es herauszuarbeiten, ob der junge Mensch bereits ein Berufs-, Bildungs- 
und/oder Integrationsziel hat und welche Erwartungen und Fragen er 
mitbringt.  


Ein Übergang in das 4-Phasen-Modell Ausbildungsvermittlung erfolgt, wenn  


• der Berufswunsch stabil ist (d. h. länger andauernd, tragfähige 
Motivation, gute Informationslage) und sich somit als Basis für eine 
Standortbestimmung eignet und 


• für den Berufswunsch ein Vermittlungsauftrag nach § 35 SGB III 
besteht und 


• ein Vermittlungswunsch vorhanden ist  


oder  


• ein Ausbildungswunsch besteht, der jedoch auf Grund fehlender 
Ausbildungsreife (noch) nicht realisiert werden kann (Vorausset-
zung: positive Prognose für Ausbildungsreife).  


Alle anderen Frage- und Problemstellungen werden im Rahmen der 
Orientierungs- und Entscheidungsberatung geklärt.  


Ist ein junger Mensch sowohl an der Aufnahme einer Ausbildung als auch 
an der Vermittlung einer Arbeitsstelle interessiert, ist das 
Hauptintegrationsziel zu klären. Liegt der Schwerpunkt bei der 
Ausbildungsvermittlung, wird die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft im 
Rahmen des 4-Phasen-Modells Ausbildungsvermittlung federführend tätig. 
Steht jedoch die Suche nach einem Arbeitsplatz an erster Stelle, wird die 
Kundin bzw. der Kunde mit Hilfe des 4-Phasen-Modells Arbeitsvermittlung 
von der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft federführend betreut.  


3.2 Berufliche Rehabilitation in der BA  
Der Prozess der Ersteingliederung (HEGA 01/2010 - 03) von behinderten 
Menschen erstreckt sich über die Ausbildung (1. Schwelle) bis hin zur 
Einmündung in den Arbeitsmarkt (2. Schwelle). Es werden Schüler von 
Förderschulen/Sonderschulen betreut. Hinzu kommen die jungen 
Menschen mit Behinderung, die in Regelschulen beschult werden. Der 
Erstkontakt zur Reha-Beratungsfachkraft erfolgt im Rahmen von 
berufsorientierenden Veranstaltungen in den Schulen. Nachfolgende 
Sprechstundenangebote bzw. Einzelberatungen (in der Schule oder in der 
AA) durch die Reha-Beratungsfachkraft beinhalten neben der Unterstützung 
bei der individuellen Berufswahl die Prüfung, ob aufgrund der Art oder 
Schwere der Behinderung Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
erforderlich sind, um eine dauerhafte berufliche Integration (ggf. im Rahmen 


Übergangskriterien 
zum 4-Phasen-Modell 
AusbV 


Reha - 
Ersteingliederung 
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einer WfbM)  zu erreichen. Dazu gehören zudem auch behinderte junge 
Menschen, die Leistungen zur Sicherung eines Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnisses benötigen. Vielfach ist eine umfangreiche 
Eignungsdiagnostik notwendig. Eine Grundlage für die Erarbeitung des 
Integrationsziels sind zu Beginn des Prozesses die bislang erworbenen 
Schulkenntnisse.  


Im Bereich der Wiedereingliederung werden Personen betreut, die 
aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen ihren Beruf oder ihre 
bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können und eine neue berufliche 
Alternative finden müssen. Dazu kommen Personen, die Hilfen zur 
Sicherung ihres Beschäftigungsverhältnisses benötigen. Die Identifizierung 
dieses Personenkreises erfolgt in der Regel in den Teams der 
Arbeitsvermittlung des jeweiligen Rechtskreises.  


In der Folge wird im Reha/SB-Team der Agentur für Arbeit vom Reha-
Berater für den Bereich der Erst- und Wiedereingliederung die 
abschließende Entscheidung zum Reha-Bedarf getroffen (ggf. unter 
Einbeziehung der Fachdienste).  


Bestehende Mehrfachbehinderungen wie z. B. die Kombination von 
Lernbehinderung und körperlicher oder psychischer Erkrankung können 
mögliche Handlungsperspektiven erheblich einschränken. Darüber hinaus 
sind gesundheitliche Veränderungen durch schubweise bzw. prozesshaft 
verlaufende Erkrankungen zu berücksichtigen. Einige Behinderungsarten 
(z. B. Sinnesbehinderungen, Autismus) erfordern eine besondere Unterstüt-
zung (Lernortekonzept). Hierbei kommt der Eignungsdiagnostik eine 
besondere Bedeutung zu. Die Unterstützung orientiert sich am individuellen 
Förderbedarf („so viel wie nötig, so wenig wie möglich“), um durch den 
gezielten Instrumenteneinsatz die dauerhafte Integration zügig zu 
erreichen.  


Für Rehabilitanden der BA, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, 
besteht durch die Jobcenter durchgängig die Integrationsverantwortung und 
eine geteilte  Leistungsverantwortung. Unter Berücksichtigung des 
Eingliederungsvorschlags der BA entscheiden die Jobcenter innerhalb von 
drei Wochen über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16 Abs. 
1 SGB II.  


Sobald ein berufliches Ziel erarbeitet wurde und die Kundin bzw. der 
Kunde zur Realisierung die Unterstützung durch den Reha-Träger BA 
benötigt, erfolgt der weitergehende Integrationsprozess in der 
Systematik des 4-Phasen-Modells der beruflichen Rehabilitation (4PM 
Reha).  


Die Anwendung des 4PM Reha beschränkt sich bei Kundinnen und 
Kunden aus dem Rechtskreis SGB II für den Reha-Träger BA auf die 


Reha - 
Wiedereingliederung 
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Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenstellungen als Reha-Träger 
(HEGA 01/2010 - 03).  


Für Kundinnen und Kunden, bei denen ein anderer Reha-Träger 
zuständig ist, besteht für die BA bzw. für die Jobcenter ausschließlich 
ein Vermittlungsauftrag, der im Rahmen des 4-Phasen-Modells der 
Arbeitsvermittlung (4PM AV) wahrgenommen wird.  


4. Das 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit 
Im Rahmen der Integrationsarbeit wird mit den Kundinnen und Kunden zu 
Beginn ein stärken- und potenzialorientiertes Profiling durchgeführt, eine 
gemeinsame Zielfestlegung vorgenommen sowie ein gemeinsamer Weg 
(Strategie) vereinbart, wie und in welcher zeitlichen Perspektive das 
Integrationsziel in Kooperation von Kundin bzw. Kunde und BA erreicht 
werden kann. Bei jungen Menschen und Rehabilitanden erfolgen diese 
Schritte, sobald ein berufliches Ziel vorliegt bzw. wenn fest steht, dass 
zunächst die Ausbildungsreife hergestellt werden soll. 


Der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung1 bildet den verbindlichen 
Startpunkt für die Umsetzung und  der späteren Nachhaltung der 
vereinbarten Vorgehensweise. Jedes Folgegespräch dient der Überprüfung 
des vereinbarten Integrationsfahrplans sowie der Beurteilung von 
möglichen Integrationsfort- oder -rückschritten und hat damit einen 
Rückkopplungseffekt auf die Ausprägungen des Profiling. Dem Modell liegt 
somit ein zirkulärer, sich stetig wiederholender Prozess zugrunde. Im Fokus 
steht neben der Erhöhung der Transparenz und der Verbindlichkeit im 
Beratungs- und Vermittlungsprozess eine schnellstmögliche und 
nachhaltige Erst- oder Wiedereingliederung. 2  


Die folgenden Ausführungen beschreiben insbesondere die erste Phase 
(„Profiling durchführen“), beginnend mit den für alle Kundinnen und Kunden 
zutreffenden grundsätzlichen Festlegungen (4.1). Anschließend erfolgt eine 
Konkretisierung der Profillagen für den Bereich der Arbeitsvermittlung 


1 Bei der Parallelbetreuung von SGB II-Kunden durch die Jobcenter sowie die 
Berufsberatung oder die Reha-Beratung der Agentur für Arbeit vgl. Arbeitshilfe 
Falldokumentation. 
2 Die beratungsmethodische Ausgestaltung des mit dem 4-Phasen-Modell 
beschriebenen Integrationsprozesses ist ein Teil der Beratungskonzeption der BA 
und dort im Beratungsformat der „Integrationsbegleitenden Beratung“ beschrieben 
(vgl.  „Funktionszusammenhang des 4-Phasen-Modells der Integrationsarbeit 
(4PM) und der Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit (BeKo)“ bzw. in 
den „Grundlagen“ einer Beratungskonzeption in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende“, Kap.7 „Beratungsformate im SGB II“).  
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(4.1.1) sowie für den Bereich der Ausbildungsvermittlung (4.1.2), den 
Bereich der beruflichen Rehabilitation(4.1.3) und für Fälle anderer Reha-
Träger (4.1.4). Abschließend werden Ausnahmen bei der Zuordnung zu 
einer Profillage vorgestellt (4.1.5). 


4.1 Erste Phase: „Profiling durchführen“   
Ein fundiertes Profiling stellt die wesentliche Ausgangsbasis für die 
gemeinsame Integrationsarbeit von Kunde sowie Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft dar. 


Der Bezugspunkt für das Profiling ist entweder der erarbeitete Zielberuf/die 
Zieltätigkeit oder bei jungen Menschen der stabile Berufswunsch bzw. die 
Herstellung der Ausbildungsreife. 


Der Zielberuf/die Zieltätigkeit ist dabei der Beruf/die Tätigkeit, auf 
dessen/deren Grundlage dem Bewerber die besten Integrationschancen 
eingeräumt werden bzw. bei jungen Menschen im Rahmen der 
Ausbildungsvermittlung der Beruf, für den die tragfähigsten Voraus-
setzungen vorliegen. Darauf konzentrieren sich die Vermittlungsaktivitäten. 
Über den Zielberuf/die Zieltätigkeit hinaus können aber auch geeignete 
Alternativen berücksichtigt werden. So kann eine Ausweitung des 
beruflichen Spektrums über den Zielberuf/die Zieltätigkeit hinaus zu einer 
Erhöhung der Integrationschancen führen. Dies ist insbesondere für junge 
Menschen bei der Ausbildungssuche von erheblichem Vorteil. 


Im Rahmen des Erstgesprächs3 wird mit Blick auf den stabilen 
Berufswunsch bzw. den Zielberuf eine Stärkenanalyse vorgenommen, in 
der sowohl alle verwertbaren beruflichen als auch übergreifenden 
Kompetenzen auf der VerBIS-Seite „Fähigkeiten“ erfasst werden.  


In einem weiteren Schritt werden gemeinsam mit der Kundin bzw. dem 
Kunden jene Handlungsbedarfe erhoben, die einer Vermittlung bzw. 
Integration im Wege stehen und an denen systematisch gearbeitet werden 
muss. Bei dieser Betrachtung wird zwischen vermittlungsrelevanten 
Handlungsbedarfen unterschieden, die entweder in der Person der Kundin 
bzw. des Kunden oder aber in seinem persönlichen Umfeld liegen. Zur 
Beurteilung der vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe können bei 
Bedarf Dritte, insbesondere die Fachdienste (BPS und/oder ÄD), 
eingeschaltet werden.  


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe zur Prüfung der Ausbildungsreife 


3 In der Ausbildungsvermittlung sowie im Bereich berufliche Rehabilitation wird die 
Profillage in dem Gespräch/zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem alle 
Voraussetzungen, die für den Übergang in das 4-Phasen-Modell erforderlich sind 
(vgl. Übergangskriterien), vollständig vorliegen.  


Ausrichtung Profiling 
auf den Zielberuf/die 
Zieltätigkeit 


Stärkenanalyse 


Potenzialanalyse 
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Bei der Betrachtung des Persönlichen Profils werden Handlungsbedarfe 
entlang der drei Schlüsselgruppen „Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ und 
„Motivation“ erhoben. Die Betrachtung des Umfeld-Profils erfolgt entlang 
der Schlüsselgruppen „Rahmenbedingungen“ und „Arbeits-/Ausbildungs-
marktbedingungen“. Entscheidend für die Feststellung integrations-
relevanter Potenziale ist dabei immer, ob ein tatsächlich der Integration im 
Wege stehender vermittlungsrelevanter Handlungsbedarf (bezogen auf den 
Zielberuf/die Zieltätigkeit) vorhanden ist. Nur dann wird ein 
Handlungsbedarf festgehalten, aus dem sich folgerichtig immer eine 
notwendige Handlungsstrategie ableitet. Solange ein Handlungsbedarf nicht 
eindeutig feststellbar ist, werden entsprechende Aktivitäten zur Feststellung 
eingeleitet und ein entsprechender Vermerk im Kommentarfeld der 
Schlüsselgruppe hinterlegt. Im Folgegespräch kann so eine 
Plausibilisierung erfolgen.  


Eine Ausnahme besteht lediglich hinsichtlich der Schlüsselgruppe 
„Spezifische Arbeits-/Ausbildungsmarktbedingungen“, da günstige oder 
ungünstige Ausprägungen dieser Schlüsselgruppe nicht direkt zu 
Handlungsstrategien führen. Sie enthalten vielmehr Hinweise für eine 
besonders aufmerksame Analyse der Schlüsselgruppe 
„Rahmenbedingungen“ (Merkmale „Örtliche Mobilität“ und „Familiäre 
Situation und Betreuungsverhältnisse“) sowie der Schlüsselgruppe 
„Motivation“ und ggf. die Neuausrichtung des Zielberufes. Die aus der 
Potenzialanalyse heraus abrufbare „Berechnungshilfe Arbeitsmarktchancen 
(BAC)“ unterstützt die Vermittlungsfachkraft bei der Einschätzung der 
Arbeitsmarktchancen und der Festlegung des Zielberufes/der Zieltätigkeiten 
(siehe dazu HEGA 01/08 - 04 - IT-Verfahren PP-Tools, Teilverfahren BA - 
Berechnungshilfe Arbeitsmarktchancen). In der Ausbildungsvermittlung 
werden die Beratungsfachkräfte durch die jeweilige Regionalschrift 
Sekundarstufe I (Sek. I) unterstützt. 


Bei jungen Menschen (auch Rehabilitanden), die eine Ausbildung 
anstreben,  aber noch nicht über die notwendige Ausbildungsreife verfügen, 
bzw. bei Rehabilitanden, für die nur eine Tätigkeit in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen in Betracht kommt, ist die Bewertung des 
Ausbildungs-/Arbeitsmarktes entbehrlich. 


Die Gesamtbetrachtung von Stärken- und Potenzialanalyse erfolgt in der 
Standortbestimmung. Im Abgleich von Stärken und Potenzialen in Bezug 
auf den Zielberuf/die Zieltätigkeit nimmt die Vermittlungs-/Beratungs-
fachkraft eine Einschätzung vor, wie und in welchem Zeitraum das Ziel 
„Ausbildung“ oder „Arbeit“ mit der Kundin bzw. dem Kunden realistisch 
erreichbar ist. Dabei wird in einem ersten Schritt unterschieden, ob auf 
Basis der festgestellten Stärken und Potenziale eine Integration in den 
Ausbildungsmarkt im aktuellen bzw. folgenden Berichtsjahr bzw. eine  


Vermittlungs-
relevanter 
Handlungsbedarf mit 
Blick auf den 
Zielberuf/die 
Zieltätigkeit 


Integrationsprognose 
auf Basis der 
Standortbestimmung 
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Integration in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von 12 Monaten 
realistisch/wahrscheinlich ist. In diesen Fällen wird von einem 
integrationsnahen Profil gesprochen.  


Sofern dies nicht realistisch/wahrscheinlich ist, handelt es sich um eine 
komplexe Profillage. Die Profillagen beschreiben somit – vergleichbar 
einem Koordinatensystem – den Zusammenhang von zeitlicher 
Integrationsprognose und vermittlerisch relevanten Handlungsbedarfen.  


Insgesamt ergeben sich sechs Profillagen. Markt-, Aktivierungs- und 
Förderprofile beschreiben integrationsnahe Profillagen; Entwicklungs-, 
Stabilisierungs- und Unterstützungsprofile beschreiben komplexe 
Profillagen. 


Integrationsnahe Profillagen können oft im Erstgespräch festgelegt werden, 
bei komplexen Profillagen wird häufig eine Objektivierung von 
Problemlagen zusätzliche Informationen erfordern, so dass hier in der 
Regel mehr als ein Gespräch erforderlich sein wird. Auch in diesen Fällen 
erfolgt im Erstgespräch die Festlegung einer Profillage auf Grundlage der 
zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen (Integrationsprognose).  


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe rechtskreisübergreifendes Profiling/Kriterienkatalog 


Das Profiling einer Kundin bzw. eines Kunden im Rechtskreis SGB II und 
die daraus abzuleitenden Maßnahmen sind immer im Kontext seiner 
Bedarfsgemeinschaft zu betrachten. So hat die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft – unabhängig von individuellen Befunden und 
Handlungsstrategien – auf Ebene einer Bedarfsgemeinschaft 
einzuschätzen, welche Aktivitäten und welcher Fokus aus Sicht der 
Jobcenter besonders geeignet erscheinen, um die Hilfebedürftigkeit der 
Bedarfsgemeinschaft zu reduzieren. Aus organisatorischer Sicht bietet es 
sich daher an, dass die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft jeweils für 
sämtliche Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft zuständig ist und damit 
auch den Überblick über die individuellen Profiling-Ergebnisse sämtlicher 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft verfügt. Aus datenschutzrechtlicher 
Sicht ist zu beachten, dass ein Kundengespräch mit der gesamten 
Bedarfsgemeinschaft der Einwilligung aller Mitglieder bedarf.   


4.1.1 Konkretisierung der Profillagen für den Bereich der   
Arbeitsvermittlung 


• Marktprofile weisen keine vermittlungsrelevanten Handlungs-
bedarfe in den Schlüsselgruppen auf und haben in der Regel eine 
Integrationswahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von 
bis zu sechs Monaten.  


Profillage fasst 
Gesamtschau von 
Handlungsbedarfen 
und 
Integrationsprognose 
zusammen 


Profiling im Kontext 
der 
Bedarfsgemeinschaft 


Profillagen der 
Arbeitsvermittlung 
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• Aktivierungsprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbe-
darfe in der Schlüsselgruppe „Motivation“ auf und haben eine 
Integrationswahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von 
bis zu sechs Monaten. Diese Profile bedürfen primär der Aktivierung 
(„Fordern“). Ihre Qualifikation wird am Arbeitsmarkt prinzipiell 
nachgefragt, aber sie bewegen sich ggf. in einem für ihre Situation 
ungünstigen regionalen und/oder fachlichen Arbeitsmarkt; ggf. muss 
eine berufliche Alternative erarbeitet oder die Bereitschaft zur 
Mobilität/Flexibilität erhöht werden. 


• Förderprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in 
einer der drei Schlüsselgruppen „Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ 
oder „Rahmenbedingungen“ (alle drei Schlüsselgruppen betreffen 
den Bereich „Fördern“) auf und haben eine Integrations-
wahrscheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von bis zu 12 
Monaten. Übersteigt die Integrationsprognose allein deshalb zwölf 
Monate, weil die Kundin bzw. der Kunde eine FbW-Maßnahme nach 
§ 81 SGB III bzw. § 81 SGB III i. V. m. § 16 Abs. 1 SGB II von mehr 
als neun Monaten durchlaufen soll, ist der Fall dem Förderprofil 
zuzuordnen. Für den Bereich der beruflichen Rehabilitation gilt dies 
entsprechend für rehaspezifische Maßnahmen. Auch nach 
absolvierter Förderung ist eine Kundin bzw. ein Kunde im Rahmen 
der Handlungsstrategie „Absolventenmanagement“ immer noch als 
Förderprofil zu führen.  


• Entwicklungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsre-
levanter Handlungsbedarfe in einer der drei Schlüsselgruppen 
„Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ oder „Rahmenbedingungen“ auf 
sowie zusätzlich in mindestens einer weiteren Dimension (bzw. 
Verdichtung im Schwerpunkt) und haben eine Integrationswahr-
scheinlichkeit in den 1. Arbeitsmarkt innerhalb von mehr als 12 
Monaten.  


• Stabilisierungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsre-
levanter Handlungsbedarfe in der Dimension „Leistungsfähigkeit“ 
auf sowie zusätzlich in mindestens zwei weiteren Schlüsselgruppen 
(bzw. Verdichtung im Schwerpunkt). Hier ist das Heranführen an die 
Erwerbstätigkeit in bis zu 12 Monaten wahrscheinlich. 


• Unterstützungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrele-
vanter Handlungsbedarfe in der Dimension „Rahmenbedingungen“ 
auf sowie zusätzlich in mindestens zwei weiteren Schlüsselgruppen 
(bzw. Verdichtung im Schwerpunkt „Rahmenbedingungen“). Hier ist 
das Heranführen an die Erwerbstätigkeit in weniger als 12 Monaten 
unwahrscheinlich. 
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Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Profillage AV (inkl. SB) 


 


 
 


4.1.2 Konkretisierung der Profillagen für den Bereich der 
Ausbildungsvermittlung 


Für den Bereich der Ausbildungsvermittlung sind ausschließlich die 
integrationsnahen Profile und das Entwicklungsprofil von Bedeutung 
(Hauptintegrationsziel = Ausbildung): 


• Marktprofile weisen keine vermittlungsrelevanten Handlungsbe-
darfe auf, eine Integration in den Ausbildungsmarkt bis zum 
Ausbildungsbeginn im aktuellen Berichtsjahr ist wahrscheinlich4. 
Junge Menschen mit dieser Profillage sind ohne umfangreiche 
zusätzliche Unterstützung vermittelbar. Diese jungen Menschen 
verfügen über die erforderliche Ausbildungsreife und Berufseignung.  


• Aktivierungsprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbe-
darfe in der Schlüsselgruppe „Motivation“ auf, eine Integration in den 
Ausbildungsmarkt bis zum Ausbildungsbeginn im aktuellen 
Berichtsjahr ist wahrscheinlich5. Junge Menschen mit dieser 
Profillage bedürfen primär der Aktivierung („Fordern“). Ihre 
Qualifikation wird am Ausbildungsmarkt prinzipiell nachgefragt, aber 


4 Gilt auch für Ausbildungsuchende aus den Vorentlassklassen für den 
Ausbildungsbeginn im kommenden Berichtsjahr. 
5 Gilt auch für Ausbildungsuchende aus den Vorentlassklassen für den 
Ausbildungsbeginn im kommenden Berichtsjahr. 


Profillagen der 
Ausbildungs-
vermittlung 
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sie bewegen sich in einem für ihre Situation ungünstigen regionalen 
und/oder fachlichen Ausbildungsmarkt (ggf. muss eine berufliche 
Alternative erarbeitet oder die Bereitschaft zur Mobilität/Flexibilität 
erhöht werden). 


• Förderprofile weisen vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in 
einer der drei Schlüsselgruppen „Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ 
oder „Rahmenbedingungen“ auf (alle drei Schlüsselgruppen 
betreffen den Bereich „Fördern“), eine Integration bis zu dem auf 
das aktuelle Berichtsjahr folgenden Ausbildungsbeginn ist 
wahrscheinlich.6 Junge Menschen mit dieser Profillage sind 
ausbildungsreif.  


• Entwicklungsprofile weisen den Schwerpunkt vermittlungsrele-
vante Handlungsbedarfe in einer der drei Schlüsselgruppen 
„Qualifikation“, „Leistungsfähigkeit“ oder „Rahmenbedingungen“ auf 
sowie zusätzlich in einer weiteren Schlüsselgruppe (bzw. 
Verdichtung im Schwerpunkt), in der Regel ist eine Integration erst 
zu dem auf das aktuelle Berichtsjahr folgenden Ausbildungsbeginn 
wahrscheinlich7 Im Gegensatz zu den jungen Menschen mit den 
vorgenannten Profillagen liegt hier Ausbildungsreife nicht vor. Die 
Einmündung in Ausbildung sowie der erfolgreiche Abschluss der 
Ausbildung erscheinen nach Herstellung der Ausbildungsreife 
dennoch realistisch (positive Prognose für die Herstellung der 
Ausbildungsreife).  


Bei den Profillagen Stabilisierungsprofil und Unterstützungsprofil steht 
auf Grund der multiplen Handlungsbedarfe zunächst eine Heranführung 
an den allgemeinen Arbeitsmarkt im Vordergrund (Hauptintegrationsziel 
= Arbeit). Für junge Menschen ohne Berufsabschluss, die dem 
Stabilisierungs- oder Unterstützungsprofil zugeordnet sind, ist im 
Rahmen der Integrationsfortschritte regelmäßig die Möglichkeit der 
Aufnahme einer Ausbildung zu prüfen. Ausgenommen von dieser 
Option sind junge Menschen, die definitiv keine Ausbildung wünschen 
bzw. bei denen Ausbildungsreife auch mit Förderung nicht hergestellt 
werden kann.  


  


6 Gilt auch für Ausbildungsuchende aus den Vorentlassklassen für den 
Ausbildungsbeginn im kommenden Berichtsjahr. 
7 Bei Ausbildungsuchenden aus den Vorentlassklassen erst zum 
Ausbildungsbeginn im übernächsten Berichtsjahr. 
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Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Profillage AusbV (Inkl. SB) 


 
 


4.1.3 Spezifika für den Bereich der beruflichen Rehabilitation  
Für Rehabilitanden erfolgt unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des 
§ 19 SGB III bei allen Neufällen eine Fokussierung auf die Profillagen 
Förderprofil und Entwicklungsprofil.  


Entsprechend der Entscheidung zum Reha-Bedarf (§ 19 SGB III) benötigt 
die Kundin bzw. der Kunde wegen Art oder Schwere der (drohenden) 
Behinderung Hilfen zur beruflichen Integration (Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben).  


Bezogen auf die Entscheidungsmatrix zu den Profillagen bedeutet dies, 
dass individuelle Handlungsbedarfe vorliegen, die ihren Schwerpunkt in der 
Schlüsselgruppe Qualifikation und/oder der Schlüsselgruppe Leistungs-
fähigkeit und/oder der Schlüsselgruppe Rahmenbedingungen (Ausschluss 
Markt- und Aktivierungsprofil) haben und eine Integration in den 
Ausbildungsmarkt im aktuellen bzw. folgenden Berichtsjahr oder in den 1. 
Arbeitsmarkt ≤ oder > als 12 Monate realistisch/wahrscheinlich ist. 
Kundinnen und Kunden, bei denen lediglich eine Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Betracht kommt, werden dem 
Entwicklungsprofil zugeordnet. Handlungsbedarfe bei Werkstattbedürftigkeit 
im Sinne des § 136 Abs. 1 Satz 2 SGB IX konzentrieren sich vor allem in 
der Schlüsselgruppe "Leistungsfähigkeit". Bei werkstattbedürftigen 
Kundinnen und Kunden ist nicht selten die Verdichtung bei 
Leistungsfähigkeit ausschlaggebend für die Werkstattbedürftigkeit.  


Profillagen Reha 
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Nach absolvierter Förderung ist ein Rehabilitand in der Regel weiterhin im 
Rahmen der Handlungsstrategie „Absolventenmanagement“ im Förderprofil 
zu führen. In Ausnahmefällen sind im laufenden Reha-Verfahren – als 
Ergebnis von Integrationsfortschritten – auch die Profillagen Marktprofil und 
Aktivierungsprofil möglich. Anwendung findet dies beispielsweise, wenn im 
Reha-Prozess nach einer erfolgreichen Ausbildung die Vermittlung in Arbeit 
(d. h. an der 2. Schwelle) gelingt, die Kundin bzw. der Kunde jedoch nach 
einigen Wochen aufgrund der Insolvenz des Beschäftigungsbetriebes seine 
Arbeitsstelle verliert (er war also noch nicht auf Dauer integriert). 


Die Profillagen Stabilisierungsprofil und Unterstützungsprofil kommen für 
Rehabilitanden nicht in Betracht, da hier wegen der multiplen 
Handlungsbedarfe zunächst die Heranführung an den allgemeinen 
Arbeitsmarkt im Vordergrund steht und nicht ein behinderungsbedingter 
Unterstützungsbedarf. 


 


Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Profillage Reha - AV 
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Entscheidungshilfe zur Bestimmung der Profillage Reha - AusbV 


 


Die sich aus den integrationsrelevanten Handlungsbedarfen ergebenden 
Handlungsstrategien sind mit Förderkategorien unterlegt. Entsprechend 
dem individuellen maßnahmebezogenen Förderbedarf ist eine Festlegung 
der Förderkategorien I bis III vorzunehmen. Für SGB II-Kundinnen und 
Kunden erfolgt diese Festlegung durch den Reha-Berater der AA (siehe 
auch Eingliederungsvorschlag nach § 6a SGB IX).  


4.1.4 Fälle anderer Reha-Träger 
Fälle anderer Reha-Träger sind im Vermittlungsprozess wie folgt zu 
handhaben: Wenn der zuständige Reha-Träger einen Reha-Bedarf 
festgestellt und über das aus seiner Sicht erforderliche Leistungspaket 
entschieden hat, ist das Profiling (inkl. Zielberuf) zu überprüfen. Das 
Dienstleistungsangebot der BA beschränkt sich in diesem Fall auf die 
Vermittlung (Leistungsverbot nach § 22 SGB III). Bei Vorliegen eines 
Eingliederungshilfe-Bescheides des anderen Reha-Trägers soll die Kundin 
bzw. der Kunde in eine dauerhafte leidensgerechte Tätigkeit vermittelt 
werden. Bei einer vom anderen Reha-Träger geförderten Qualifizierung, die 
innerhalb der nächsten zwei Monate beginnt, ist die Zuordnung zu einer 
Profillage nicht erforderlich („Z“-Fall; gilt nur für Kundinnen und Kunden aus 
dem Rechtskreis SGB III). Bei noch nicht konkretisierter 
Förderentscheidung bzw. bei einer geförderten Qualifizierung, die aber erst 
zu einem späteren Zeitpunkt (> zwei Monate) beginnt, wird eine 
leidensgerechte Zwischenbeschäftigung auf der Grundlage des aktuellen 
gesundheitlichen Leistungsvermögens angestrebt. 


 


Förderkategorien 


andere Reha-Träger  
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4.1.5 Kundinnen und Kunden der Zuordnungen „N“, „Z“ und „I“  
Bei Neuanlage eines Kundendatensatzes bzw. bei Reaktivierung eines 
Kundendatensatzes in VerBIS nach mehr als sechs Monaten wird bei der 
Profillage die Grundeinstellung „N: Noch nicht festgelegt“ angezeigt.  


Profiling und Profillagenzuordnung sind entbehrlich (Profillage „Z: 
Zuordnung nicht erforderlich“ wird ausgewählt),  


a) wenn das Ende der Arbeitslosigkeit bzw. der Hilfebedürftigkeit 
bereits zu einem konkreten Zeitpunkt feststeht (i. d. R. innerhalb der 
nächsten zwei Monate), z. B. wegen Arbeitsaufnahme, Eintritt der 
Schutzfristen nach dem MuSchG, Rente, bei 
Wiedereinstellungszusage, 


b) bei Inanspruchnahme § 252 SGB VI/Altfälle § 65 (4) SGB II  i. V. m. 
§ 428 SGB III bzw. § 428 SGB III nur Bestandsfälle, Personenkreis 
bestimmter Nichtleistungsempfänger nach § 440 SGB III i. V. m. 
§ 237 SGB VI, für den noch die 3-Monats-Meldung des SGB III alte 
Fassung gilt, 


c) bei § 145 SGB III,  


d) bei Kundinnen und Kunden, die unter einen Tatbestand des § 10 
SGB II fallen und bei denen absehbar ist, dass bis zum nächsten 
vereinbarten Beratungsgespräch, spätestens aber bis zum Ablauf 
von sechs Monaten, keine Integrationsfortschritte erzielbar sind  


e) bei Rehabilitanden, bei denen bereits ein Profiling (AV, AusbV) 
stattgefunden hat, im Zeitraum zwischen der Reha-Entscheidung 
(BA Reha-Träger) und der Erarbeitung eines neuen Zielberufs, 


 


sowie zusätzlich für den Rechtkreis SGB III 


f) bei jungen Menschen, wenn ein Wechsel des Integrationszieles von 
„Aufnahme betriebliche Ausbildung“ zu „Schulische 
Ausbildung/Studium“ stattfindet, 


g) wenn ausschließlich Leistungen gemäß § 33 SGB IX zur Erhaltung 
eines Ausbildungs-/Arbeitsplatzes im Rahmen eines Reha-
Verfahrens notwendig werden, 


h) wenn aufgrund behinderungsbedingter Auswirkungen eine 
Integration in den Arbeitsmarkt ausschließlich über Studium erreicht 
werden kann, 


i) bei Rehabilitanden in anderer Kostenträgerschaft, wenn innerhalb 
von zwei Monaten eine Qualifizierungsmaßnahme beginnt. 


In den Fällen unter a) - i) wird grundsätzlich die Profillage „Z: Zuordnung 
nicht erforderlich“ ausgewählt. Für die Personenkreise nach § 440 SGB III  
i. V. m. § 237 SGB VI und § 10 SGB II gilt dies analog, sofern eine 


Ausnahmen vom 
Profiling 
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berufliche Eingliederung von der Kundin bzw. dem Kunden tatsächlich nicht 
angestrebt wird. 


Die Zuordnung „Z“ betrifft, abgesehen von der Fallkonstellation f) (4PM 
AusbV), Fälle der Arbeitsvermittlung sowie Reha/SB.  


Im Rechtskreis SGB II wird in den Fällen erwerbstätiger bzw. selbständiger 
Hilfebedürftiger die Profillage „I: Integriert, aber weiter hilfebedürftig“ 
ausgewählt.  


4.2 Zweite Phase: „Ziel festlegen“  
Auf der Grundlage des mit Blick auf den Zielberuf/die Zieltätigkeit 
durchgeführten Profiling vereinbart die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft mit 
der Kundin bzw. dem Kunden eine erreichbare Zieloption entsprechend der 
vorhandenen realistischen Alternativen. Die Zieloption ist dabei immer eine 
arbeits-/ausbildungsmarktliche Zielstellung. Dabei gilt es, Zieloptionen 
vorzustrukturieren und im Gespräch entsprechende Zielvereinbarungen zu 
treffen. . Entscheidend ist, dass die Festlegung der vermittlungsrelevanten 
Handlungsbedarfe im Zusammenspiel mit der Festlegung des Ziels in 
einem überschaubaren Zeithorizont erfolgt.  


 


Zieloptionen Ausprägung


Aufnahme
Beschäftigung
1. Arbeitsmarkt


► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt lokal (TPB)*
► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt überregional (außerhalb TPB)*
► Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt international
► Mini-Jobs, Midi-Jobs, kurzfristige Beschäftigung 
► Selbständigkeit


Tätigkeit jenseits
1. Arbeitsmarkt**


► Tätigkeit jenseits des 1. Arbeitsmarktes


Aufnahme 
Ausbildung***/ 
Studium


► Aufnahme betriebliche Ausbildung lokal (TPB)*
► Aufnahme betriebliche Ausbildung, überregional (außerhalb TPB)*
► Schulische Ausbildung/Studium


Stabilisierung 
bestehender
Beschäftigung/
Selbständigkeit


► Stabilisierung bestehender 
Beschäftigung/Selbständigkeit (SGB II)





Zieloptionen für Kunden (inkl. AusbV und Reha)


*Tagespendelbereich; ** auch WfbM; *** einschl. HEGA 12/2008-9; für Reha einschließlich schulische Ausbildungen gemäß § 102 Abs.1 Satz 2 SGB III


 
Die Zieloption der Aufnahme einer Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt 
umfasst das gesamte Spektrum von lokaler bis internationaler Tätigkeit, 
Übergang in Selbständigkeit, Beschäftigung in Mini- oder Midijobs bzw. 
kurzfristige Beschäftigungen, – sofern dadurch Arbeitslosigkeit beendet 
oder Hilfebedürftigkeit reduziert wird – sowie Aufnahme einer Ausbildung 
oder eines Studiums.  


Abbildung integrierter 
Kundinnen und 
Kunden im 
Rechtskreis SGB II 


arbeitsmarktlich 
orientierte 
Zielauswahl  


 


Leitkonzept für die Bereiche Ausbildungsvermittlung und berufliche Rehabilitation 
© Bundesagentur für Arbeit  Seite 21 







Das rechtskreisübergreifende Integrationskonzept der BA 


 


Bei der Zieloption „Aufnahme Ausbildung/Studium“ kommen für die 
Ausbildungsvermittlung grundsätzlich nur die Ausprägungen „Aufnahme 
betriebliche Ausbildung lokal (TPB)“ oder „Aufnahme betriebliche 
Ausbildung, überregional (außerhalb TPB)“, in Betracht. 


Darüber hinaus sind – insbesondere für ausgewählte komplexe Profillagen 
– Zieloptionen wie Tätigkeiten jenseits des 1. Arbeitsmarkts vorhanden. Der 
Handlungsbedarf dieser Profillagen ist so groß, dass das Ziel einer 
Integration in den 1. Arbeitsmarkt binnen 12 Monaten unwahrscheinlich ist.  


Die Zieloptionen „Aufnahme Beschäftigung 1. Arbeitsmarkt“ greifen bei 
Werkstattbedürftigkeit im Sinne des § 136 Abs. 1 Satz 2 SGB IX nicht – in 
der Regel kann eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt nicht erreicht 
werden. Daher ist die Zieloption "Tätigkeit jenseits des 1. Arbeitsmarktes" 
zu wählen. Diese Zieloption ist nicht ausschließlich auf den „geförderten“ 2. 
Arbeitsmarkt zu reduzieren, sondern beinhaltet auch die Einmündung in die 
WfbM.  


Für die Gruppe der hilfebedürftigen Beschäftigten und Selbständigen gilt die 
Zieloption „Stabilisierung bestehender Beschäftigung/Selbständigkeit“.  


Bei der Auswahl der Zieloption ist immer das Ziel mit der höchsten 
Erfolgsaussicht bzw. im Bereich der Ausbildungsvermittlung das Ziel, für 
das die tragfähigsten Voraussetzungen vorliegen, anzustreben, rechtliche 
Ansprüche bzw. besondere Zielgruppen sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Kundinnen und Kunden mit komplexen Profillagen (mit 
multiplen Handlungsbedarfen) ist die Zieloption mit Blick auf einen Zeitraum 
von maximal zwei Jahren auszuwählen. Es bleibt der Kundin bzw. dem 
Kunden unbenommen, selbständig auch weitere Zieloptionen zu verfolgen. 
Die Validität der mit der Kundin bzw. dem Kunden vereinbarten, gemeinsam 
von Vermittlungs-/Beratungsfachkraft und Kundin bzw. Kunde verfolgten 
Zieloption ist in jedem Folgegespräch mit der Kundin bzw. dem Kunden zu 
besprechen und Änderungen sind zu dokumentieren. 


Grundsätzlich gilt bei der Zielfestlegung, dass 


• eine Erweiterung des Suchhorizonts für die Kundin bzw. den 
Kunden immer zusätzliche Integrationschancen erschließt, 


• bei überregionaler Verfügbarkeit weiterhin auch lokale Integra-
tionschancen sowie 


• bei internationaler Verfügbarkeit weiterhin auch lokale und 
überregionale Integrationschancen zu prüfen und zu nutzen sind. 


Zielauswahl und 
Umsetzung 
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4.3 Dritte Phase: „Strategie bzw. Strategiebündel 
auswählen“ 


Auf Basis des Profiling und der ausbildungs-/arbeitsmarktlichen 
Zielfestlegung erfolgt die Vereinbarung des konkreten 
Umsetzungswegs/Vorgehens zwischen der Kundin bzw. dem Kunden sowie 
der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft. Je nachdem welche und wie viele 
vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe im Rahmen des Profiling 
festgestellt wurden, wird mit und für die Kundin bzw. den Kunden ein 
individueller Integrationsfahrplan erarbeitet, der sich aus einer oder 
mehreren Handlungsstrategien zusammensetzen kann. Handlungsleitend 
ist dabei, dass jeder festgestellte vermittlungsrelevante Handlungsbedarf 
notwendigerweise auch zu einer Aktion, konkret zur Aufnahme einer 
Handlungsstrategie führt, die dem Abbau des spezifischen Hemmnisses 
gilt. Somit entscheidet der individuelle Handlungsbedarf der Kundin bzw. 
des Kunden über Art und Umfang seiner persönlichen 
Umsetzungsstrategie. Jede einzelne Handlungsstrategie beschreibt den 
identifizierten Handlungsbedarf und mündet in ein Zwischenziel auf dem 
Weg zur Integration bzw. zur Heranführung an den Ausbildungs-
/Arbeitsmarkt. Die individuelle zeitliche Umsetzungsplanung sollte mit Blick 
auf die Zielerreichung realistisch und ambitioniert erfolgen, ggf. ist eine 
Priorisierung z. B. beim zeitlichen Ablauf zu berücksichtigen.  


Bei Auswahl der Handlungsstrategien „Berufliche (Teil-)Qualifikation 
realisieren“ und „Berufsabschluss erwerben“ ist immer auch die 
Handlungsstrategie „Absolventenmanagement“ auszuwählen und zu 
terminieren. Diese erforderliche Kopplung zweier Handlungsstrategien trifft 
nur für diese genannten Konstellationen zu. Im Rahmen der 
Handlungsstrategie „Berufsausbildung vorbereiten“ ist die 
Handlungsstrategie „Absolventenmanagement“ dagegen nicht auszu-
wählen. 


Die Arbeitsagenturen und Jobcenter stellen insbesondere für die Bewerber, 
für deren Eingliederung in den Ausbildungs-/Arbeitsmarkt Maßnahmen zur 
Integration mit qualifizierenden Inhalten erforderlich sind, eine konsequente 
Betreuung während und nach Ende der Maßnahme sicher. Dazu gehört ein 
dokumentiertes Gespräch in ausreichendem Abstand vor Maßnahmeende 
(regelmäßig drei Monate) und unmittelbar nach Maßnahmeende.  


Bei Marktprofilen, die keine vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe 
aufweisen, nimmt die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft eine Auswahl aus 
den übergreifenden Handlungsstrategien vor.  


Bei den Aktivierungs- und Förderprofilen, bei denen grundsätzlich entweder 
vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe in der Schlüsselgruppe Motivation 
(Aktivierungsprofil) oder in einer der Schlüsselgruppen Qualifikation oder 


Individueller Hand-
lungsbedarf der 
Kundin bzw. des 
Kunden entscheidet 
über Art und Umfang 
der persönlichen Um-
setzungsstrategie(n) 


Besonderheit: 
Qualifikation und 
Absolventen-
management 


Integrationsarbeit 
nach Profillagen 
differenziert 
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Leistungsfähigkeit oder Rahmenbedingungen (Förderprofil) vorliegen, wird 
eine Auswahl aus den für die jeweilige Schlüsselgruppe angebotenen 
Handlungsstrategien vorgenommen. Darüber hinaus kann eine Auswahl 
aus den übergreifenden Handlungsstrategien erfolgen.   


Bei komplexen Profillagen mit multiplen Handlungsbedarfen ist der 
Umsetzungsfahrplan grundsätzlich auf maximal zwei Jahre auszurichten. 
Die Abbildung von Integrationsfortschritten erlangt hier besondere 
Bedeutung und sollte der Kundin bzw. dem Kunden gegenüber 
motivationsfördernd transparent gemacht werden („Prinzip der kleinen 
Schritte“ - Vereinbarung von Teilzielen). Eine zeitlich darüber 
hinausgehende Integrationsplanung ist den Kundinnen und Kunden kaum 
schlüssig zu vermitteln. Soweit der Einsatz von arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten erforderlich ist, empfiehlt es sich, den Zeitraum zu verkürzen 
(Beobachtung des Maßnahmeerfolgs vor Einleitung weiterer Schritte).  


Liegen mehrere vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe vor, hat die 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft zu entscheiden, in welcher Abfolge die 
festgestellten Handlungsbedarfe bearbeitet werden müssen, um das 
übergreifende ausbildungs-/arbeitsmarktliche Ziel zu erreichen. 
Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, Problemlagen bzw. Handlungsbedarfe 
in der Reihenfolge „Rahmenbedingungen“ vor „Leistungsfähigkeit“ vor 
„Motivation“ vor „Qualifikation“ zu bearbeiten. Es sind aber auch andere 
Fallgestaltungen denkbar. 


Zu jedem festgestellten vermittlungsrelevanten Handlungsbedarf ist eine 
Auswahl aus den für die jeweilige Schlüsselgruppe angebotenen 
Handlungsstrategien vorzunehmen. Darüber hinaus stehen zusätzlich die 
relevanten übergreifenden Handlungsstrategien zur Verfügung.  


Jede Dienststelle erhält zudem die Möglichkeit, Handlungsstrategien, die 
durch das zentral bereit gestellte Angebot nicht abgedeckt sind, auf lokaler 
Ebene zusätzlich individuell zu formulieren und zur lokalen Auswahl 
bereitstellen zu lassen. Diese lokalen Ansätze werden regelmäßig daraufhin 
ausgewertet, ob sie für eine bundesweite Bereitstellung in Frage kommen. 
Auf diese Weise wird mit dem 4-Phasen-Modell ein lernendes, sich 
kontinuierlich weiterentwickelndes System bereitgestellt.  


Praxis-Tipp:  
Arbeitshilfe lokale/dezentrale Erweiterung von Handlungsstrategien 


 


Die für die Kundin bzw. den Kunden individuell ausgewählten 
Handlungsstrategien sind jeweils mit einem Zeitfenster der Umsetzung 
(Beginn und Ende) zu versehen. Erfolgreich umgesetzte, stornierte oder 
nicht erfolgreich umgesetzte Strategien sind als erledigt zu kennzeichnen. 
Auswirkungen auf die Schlüsselgruppen des Profiling und die Profillagen-


Verantwortung für 
zeitliche und 
inhaltliche Struktur 
der Integrationsarbeit  


Dezentrale 
Ausgestaltungs-
möglichkeiten durch 
lokale 
Handlungsstrategien 


Individueller 
Integrationsplan 
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Zuordnung sind zu berücksichtigen, damit beispielsweise nach erfolgreich 
absolvierter Handlungsstrategie das Bewerberprofil der Kundin bzw. des 
Kunden über eine Aktualisierung der Stärken und Potenziale auch bessere 
Chancen beim bundesweiten Matching und somit für eine Integration in 
Ausbildung/Beschäftigung hat.  


Über allen Umsetzungsfahrplänen steht immer die Devise, dass 
bestehende Möglichkeiten einer situationsangemessenen, passgenauen 
Vermittlung Vorrang vor der Durchführung einer Handlungsstrategie bzw. 
eines Handlungsstrategie-Bündels haben. 


Meldet sich eine bereits abgemeldete Kundin bzw. ein bereits abgemeldeter 
Kunde innerhalb von 6 Monaten wieder, steht das letzte Profiling sowie die 
zuletzt festgelegte Profillage in VerBIS weiterhin zur Verfügung. Meldet sich 
eine Kundin bzw. ein Kunde nach Ablauf von 6 Monaten erneut, werden 
noch offene Handlungsstrategien automatisch als erledigt gekennzeichnet 
und das Profiling und die Profillage werden auf die Standardeinstellung 
zurückgesetzt. 


Schlüsselgruppe Handlungsbedarf Handlungsstrategie 


Qualifikation Schulische Qualifikation Schulabschluss erwerben 


Berufsausbildung vorbereiten (nur AusbV 
und/oder Reha) 


Berufliche Qualifikation Berufliche (Teil-) Qualifikation realisieren 


Berufsabschluss erwerben 


Absolventenmanagement 


Ausländische Bildungsabschlüsse/ 
Qualifikationen/Zertifikate anerkennen 


Berufserfahrung Berufserfahrung ermöglichen 


Sprachkenntnisse Deutsche Sprachkenntnisse erwerben bzw. 
verbessern 


Leitmaxime: 
Vermittlung hat immer 
Vorrang 


Neuer Kundenkontakt 
nach Abmeldung 
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Schlüsselgruppe Handlungsbedarf Handlungsstrategie 


Integrationsrelevante 
Fremdsprachenkenntnisse erwerben 


Leistungsfähigkeit Intellektuelle 
Leistungsfähigkeit 


Leistungsfähigkeit feststellen 


Leistungsfähigkeit fördern 


Gesundheitlich angemessene Beschäftigung 
realisieren 


Vermittlungsrelevante 
gesundheitliche 
Einschränkungen 


Leistungsfähigkeit feststellen 


Leistungsfähigkeit fördern 


Gesundheitlich angemessene Beschäftigung 
realisieren 


Arbeits- und Sozialverhalten Heranführen an das Arbeitsleben 
(Tagesstruktur herstellen) 


Arbeits- und Sozialverhalten stärken 


Motivation Eigeninitiative/Arbeitshaltung Perspektiven verändern 


Lern-/Weiterbildungs-
bereitschaft 


Lernbereitschaft fördern 


Rahmenbedingungen Persönliche 
Rahmenbedingungen 


Individuelle Wettbewerbsnachteile ausgleichen 


Örtliche Mobilität Mobilität erhöhen 


Wohnsituation Wohnsituation stabilisieren 


Familiäre Situation (inkl. 
Betreuungsverhältnisse) 


Betreuungsverhältnisse für Kinder schaffen 
bzw. ausbauen 


Betreuungsverhältnisse für zu pflegende 
Angehörige schaffen bzw. ausbauen 


Familiäre Situation stabilisieren 


Finanzielle Situation Finanzielle Situation stabilisieren 
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Schlüsselgruppe Handlungsbedarf Handlungsstrategie 


Übergreifend Auswahl optional und 
unabhängig von 
festgestellten 
Handlungsbedarfen 


Vermittlung 


Nachhaltiger Übergang in Selbständigkeit 


Verfügbarkeit überprüfen (nur SGB III) 


Mitwirkung überprüfen (nur SGB II) 


Beendigung oder Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit von Beschäftigen  
(nur SGB II) 


Beendigung oder Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit von Selbständigen  
(nur SGB II) 


Dezentral   Lokale Strategien 


 


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe Handlungsstrategien 


4.4 Vierte Phase: „Umsetzen und Nachhalten“  
Auftakt zur Umsetzung: Die Eingliederungsvereinbarung und der 
Beratungsvermerk 


Mit dem Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung8 beginnt die 
Umsetzung des zwischen der Kundin bzw. dem Kunden und der 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft besprochenen Integrationsfahrplans. 
Dabei ist mit jeder Kundin bzw. jedem Kunden, mit dem ein Profiling 
durchgeführt wurde, eine schriftliche Eingliederungsvereinbarung mit 
konkret nachhaltbaren Aufgaben abzuschließen. Gerade auch bei 
komplexen Profilen, bei denen ein Abschluss des Profiling im Erstgespräch9 
noch nicht erfolgt bzw. erfolgen kann, ist eine schriftliche 
Eingliederungsvereinbarung mit Blick auf das Folgegespräch und die bis 
dahin zu erledigenden Aufgaben abzuschließen. Nach Abschluss des 


8 Bei Parallelbetreuung ist die Zuständigkeit für die Eingliederungsvereinbarung der 
Arbeitshilfe „Falldokumentation/Übergabemanagement“ zu entnehmen. 
9 In der Ausbildungsvermittlung sowie im Bereich berufliche Rehabilitation wird die 
Profillage in dem Gespräch/zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem alle 
Voraussetzungen, die für den Übergang in das 4-Phasen-Modell erforderlich sind, 
vollständig vorliegen (vgl. Übergangskriterien). 
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Folgegesprächs ist eine neue Eingliederungsvereinbarung für den sich 
anschließenden Integrationsprozess zu erstellen (ggf. Fortschreibung der 
Eingliederungsvereinbarung).  


Im Rechtskreis SGB III ist die mit arbeitslosen und ausbildungsuchenden 
Kundinnen und Kunden unter 25 Jahren abgeschlossene 
Eingliederungsvereinbarung spätestens nach drei Monaten zu überprüfen. 
Für Kundinnen und Kunden ab 25 Jahren wird die 
Eingliederungsvereinbarung in der Regel für einen Zeitraum von sechs 
Monaten abgeschlossen (§ 37 Abs. 3 SGB III). Bei minderjährigen 
Kundinnen und Kunden sind die Regelungen des § 36 SGB I zu 
berücksichtigen (Einbeziehung der gesetzlichen Vertreter). 


Im Rechtskreis SGB II soll die Eingliederungsvereinbarung mit jedem 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ab 15 Jahren für einen Zeitraum von 
sechs Monaten abgeschlossen werden (§ 15 SGB II); sie soll spätestens 
zum Ablauf ihrer Gültigkeit überprüft werden. Der Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung mit einem erwerbsfähigen Minderjährigen 
bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 


Die Eingliederungsvereinbarung fasst die individuell mit der Kundin bzw. 
dem Kunden getroffenen Vereinbarungen aus dem geführten Gespräch 
bzw. den Gesprächen zusammen, strukturiert und terminiert die Aktivitäten 
der Kundin bzw. des Kunden und der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft in 
den folgenden Phasen des Integrationsprozesses. Damit werden 
Transparenz und Verbindlichkeit für alle am Prozess beteiligten Akteure 
erhöht. Die Eingliederungsvereinbarung ist über die entsprechende VerBIS-
Seite anzulegen, auszudrucken, von Kundin bzw. Kunde und Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft zu unterschreiben und der Kundin bzw. dem Kunden in 
einfacher Ausfertigung auszuhändigen. Spätestens nach drei bzw. sechs 
Monaten, in der Regel jedoch anlassbezogen gemäß des Fortschreitens 
des vereinbarten Integrationsprozesses ist die Eingliederungsvereinbarung 
zu aktualisieren bzw. fortzuschreiben.  


Zur Erleichterung des Arbeitsablaufes wird auf den VerBIS-Seiten 
„Zusammenfassung“ und „Ziel/Handlungsstrategien“ ein Link zur Erstellung 
der Eingliederungsvereinbarung angeboten. Die im Rahmen des Profiling 
ausgewählten Handlungsstrategien werden der Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft bei der Erstellung der Eingliederungs-vereinbarung 
angezeigt, so dass die Erstellung einer passgenauen, individuell auf das 
Profiling zugeschnittenen Eingliederungsvereinbarung unterstützt wird. Ein 
Kernelement bei der mit der Kundin bzw. dem Kunden abzuschließenden 
Eingliederungsvereinbarung ist dabei die verstärkte Einforderung von 
Eigenverantwortung seitens der Kundin bzw. des Kunden, die sich in aktiver 
Mitarbeit niederschlagen muss. Verstößen gegen die Vereinbarungen bzw. 
der Nichteinhaltung von Vereinbarungen ist konsequent nachzugehen (z. B. 


Eingliederungs-
vereinbarung erhöht 
Transparenz und 
Verbindlichkeit 
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Strategie Verfügbarkeit/Mitwirkung prüfen, Eigenbemühungen mit 
Rechtsfolgen einfordern). 


Nach Abschluss und Erstellung der Eingliederungsvereinbarung wird der 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft der Einstieg in das profilbasierte Matching 
angeboten. Auf diese Weise kann über Suchläufe in VerBIS, im Job-
Roboter oder in der JOBBÖRSE unter Beachtung der festgelegten 
Mindestanforderungen und den dezentral getroffenen Absprachen an der 
Schnittstelle zwischen arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierter 
Vermittlung geprüft werden, ob passgenaue Vermittlungsangebote möglich 
sind. 


Mit dem Beratungsvermerk dokumentiert die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft das Gespräch mit der Kundin bzw. dem Kunden. Um 
den Erfassungsaufwand zu reduzieren und um Doppeleingaben bei der 
Falldokumentation zu vermeiden, unterstützt VerBIS bei der Erstellung 
eines strukturierten Beratungsvermerkes durch die halbautomatische 
Übernahme der bereits erfassten Inhalte des Profiling nach dem Gespräch. 
Dies umfasst die Angaben zum Zielberuf/zur Zieltätigkeit, die festgestellten 
vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe und besonderen Stärken, das 
Fazit zur Standortbestimmung, die Profillage und das gemeinsam 
erarbeitete Ziel aus der Zieloptionsliste. Diese automatisch übertragenen 
Angaben sind vor Speicherung des Beratungsvermerks änderbar und 
erweiterbar. 


Die Stärken- und Potenzialanalyse sowie der individuelle 
Integrationsfahrplan werden im Fachverfahren VerBIS auf den Seiten 
„Fähigkeiten“, „Lebenslauf“ sowie „Profiling/Ziel/Strategie“ dokumentiert. 
Durch die systematische Erfassung und eine ebenso systematische 
Fortschreibung bei jedem Folgegespräch werden gleichzeitig die 
gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation der Ergebnisse des 
Profiling sowie der Vermittlungsstrategie für beide Rechtskreise in einfacher 
Weise erfüllt.  


 


Schrittfolge der Umsetzung: Die Ausgestaltung der Handlungs-
strategien 


Jede einzelne Handlungsstrategie beschreibt den herausgearbeiteten 
Handlungsbedarf und mündet in ein Zwischenziel auf dem Weg zur 
Integration in bzw. zur Heranführung an den Ausbildungs-/Arbeitsmarkt. Die 
Handlungsstrategie „Berufliche (Teil-) Qualifikation realisieren“ beinhaltet 
beispielsweise einen individuell festgestellten Qualifikationsbedarf und 
verfolgt das Zwischenziel, über geeignete Aktivitäten/Maßnahmen das 
diagnostizierte Hemmnis zu beseitigen. Danach kann dann durch weitere 
Aktivitäten im Rahmen der Handlungsstrategien beispielsweise das 


Teilautomatischer 
Beratungsvermerk als 
Dokumentations-
unterstützung 
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arbeitsmarktliche Ziel „Integration in den 1. Arbeitsmarkt über lokale 
Tätigkeit im Tagespendelbereich“ realisiert werden.  


Da entsprechend des individuellen Profiling die Anzahl und Abfolge von 
Handlungsstrategien unterschiedlich ausfällt, werden als Unterstützung für 
die Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte Empfehlungen zur Verfügung 
gestellt, wie die einzelnen Handlungsstrategien inhaltlich ausgestaltet bzw. 
mit Leben gefüllt werden können. In der „Arbeitshilfe Handlungsstrategien“ 
wird für jede der zur Auswahl stehenden Handlungsstrategien dargestellt, in 
welchen Phasen/Schritten und in welchem Zeitraum ihre Umsetzung 
sinnvoll erscheint und welche Aktivitäten seitens der Kundin bzw. des 
Kunden, seitens der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft und ggf. seitens 
Dritter zweckdienlich und zielführend erscheinen. Diese Empfehlungen für 
die inhaltliche Ausgestaltung der vermittlerischen Arbeit unterstützen auch 
die individuelle Erstellung der Eingliederungsvereinbarung. Dabei sind die 
Dienststellen explizit aufgefordert eigene kreative sowie erfolgreich 
praktizierte Ansätze bei der Ausgestaltung der Handlungsstrategien zu 
formulieren und umzusetzen, so dass auch hier eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung ermöglicht wird. Die Dienststellen können ihre 
dezentralen Spezifika bzw. Ergänzungen zu den Handlungsstrategien über 
eigene, dienststellenbezogene Arbeitsbereiche pflegen und transparent 
machen, so dass auch an dieser Stelle ein dienststellenübergreifender 
Lernprozess angestoßen wird. 


Praxis-Tipp:  
Arbeitshilfe lokale/dezentrale Erweiterung von Handlungsstrategien 


 


Kernelement der Umsetzung: Das strukturierte Folgegespräch und der 
Folgeberatungsvermerk 


Eine qualitativ hochwertige und ergebnisorientierte Umsetzung der 
vereinbarten Handlungsstrategie(n) ist von entscheidender Bedeutung für 
alle am Prozess beteiligten Akteure. Damit kommt einem professionell 
vorbereiteten, durchgeführten und nachbereiteten Folgegespräch eine 
besondere Relevanz zu. Es wird als gegeben vorausgesetzt, dass sich die 
konkreten Inhalte des Gesprächs an den Empfehlungen bzw. Inhalten der 
aktuell verfolgten Handlungsstrategie(n) und sich die Gesprächsführung 
methodisch am Beratungskonzept der BA orientieren. 


Dabei trägt insbesondere die frühzeitige, stärkenorientierte Aktivierung der 
Kundinnen und Kunden dazu bei, Integrationen in Arbeit und Ausbildung zu 
realisieren. Ziel ist es, mit Hilfe einer adressatengerechten 
Kundenansprache und –begleitung, das mit der Kundin bzw. dem Kunden 
vereinbarte Integrationsziel schnellstmöglich zu erreichen.   


Unterstützung bei 
Eingliederungs-
vereinbarung 


Folgegespräche 
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Bei der Durchführung von Folgegesprächen gilt es, die grundlegenden 
Aktivitäten der Geschäftsprozesse zu beachten und umzusetzen.  


Grundlage für eine professionelle Durchführung eines Folgegesprächs ist 
die strukturierte Gesprächsvorbereitung. Eine Sichtung des Stärken- und 
Potenzialprofils, der Standortbestimmung, der Eingliederungsvereinbarung 
sowie des letzten Beratungsvermerks sind unabdingbare Voraussetzung. 
Darüber hinaus sind eingereichte Unterlagen der Kundin bzw. des Kunden 
(z. B. Eigenbemühungen, Bewerbungsunterlagen etc.) und Rückmeldungen 
zu Vermittlungsangeboten oder von Trägern zu sichten. Bewerberorientierte 
Suchläufe können ggf. Teil der Vorbereitung sein.  


Das Folgegespräch sollte mindestens vier inhaltliche Aktivitäten abdecken.  


In einem ersten Schritt wird gemeinsam mit der Kundin bzw. dem Kunden 
ein Abgleich der in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Aktivitäten 
mit deren tatsächlicher Umsetzung vorgenommen. Erfolgreich umgesetzte 
Maßnahmen/Aktivitäten und Zwischenerfolge werden ausführlich erörtert 
mit dem Ziel, die Kundin bzw. den Kunden positiv für weitere Schritte zu 
motivieren und sein Selbstbewusstsein zu stärken. Nicht erfolgreich 
umgesetzte Maßnahmen sowie erlittene Misserfolge werden ebenso 
thematisiert, Ursachen ergründet und, soweit Sanktionstatbestände 
vorliegen, entsprechende Schritte eingeleitet.  


Der zweite Schritt dient der Überprüfung des Profiling, der vereinbarten 
Zieloption sowie der Strategieauswahl. Mit Blick auf den mit der Kundin 
bzw. dem Kunden besprochenen Stand der Integrationsbemühungen 
werden das Profiling in VerBIS überprüft und ggf. erforderliche 
Anpassungen vorgenommen, damit das Bewerberprofil optimal für lokale 
und überregionale Matchingsuchläufe präpariert ist. Darüber hinaus wird 
überprüft, inwiefern das besprochene und vereinbarte Integrationsziel 
weiterhin Bestand hat. Die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft überprüft vor 
diesem Hintergrund die gestellte Integrationsprognose, Profillage und die 
Auswahl der Handlungsstrategie(n) und nimmt ggf. erforderliche 
Anpassungen vor. Der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft sind dabei 
Reaktionsempfehlungen an die Hand gegeben, die vorschlagen, wie z. B. 
bei ausbleibendem Erfolg in Abhängigkeit von den Ursachen weiter 
vorgegangen werden kann. Je nach Anlass werden die 
Handlungsstrategien entweder angepasst (z. B. Verlängerung oder 
Wiederholung von Phasen) oder bei Misserfolg neu ausgewählt. Nach 
Ablauf oder Abbruch einer Handlungsstrategie kann eine neue 
Handlungsstrategie nur nach erneuter Standortbestimmung und ggf. 
Änderung der Profillage ausgewählt werden. Die Anpassungen sind in 
VerBIS zu dokumentieren. 


1. Schritt: Abgleich 
mit Eingliederungs-
vereinbarung und 
Umsetzung 


2. Schritt: 
Überprüfung Profiling, 
Ziel und 
Strategieauswahl 
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In einem dritten Schritt werden – vorausgesetzt den Bewerbungsaktivitäten 
stehen keine vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfe entgegen – 
konkrete Bewerbungsaktivitäten besprochen. Dazu zählen die Sichtung und 
Besprechung von Bewerbungsunterlagen der Kundin bzw. des Kunden, 
konkrete Bewerbungsvorgänge, die entweder initiativ durch die Kundin bzw. 
den Kunden oder durch die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft eingeleitet 
wurden, die Auswertung von Vorstellungsgesprächen bzw. die 
Rückmeldungen von Arbeitgebern auf Bewerbungen. Die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft nimmt bewerberorientierte Suchläufe vor und prüft 
Unterstützungsmöglichkeiten sowie Folgeaktivitäten ggf. in Abstimmung mit 
dem Arbeitgeber-Service.  


In einem vierten Schritt werden nun Vereinbarungen für die weitere 
Vorgehensweise getroffen und ggf. das nächste Folgegespräch terminiert. 
Gemeinsam mit der Kundin bzw. dem Kunden erarbeitet die Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft entlang der ausgewählten Handlungsstrategien 
zielführende Folgeaktivitäten, die - sofern nicht bereits geschehen - in einer 
Eingliederungsvereinbarung festgeschrieben werden. Wichtig ist dabei, 
dass die Aktivitäten der Kundin bzw. des Kunden sowie der  Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft terminiert und möglichst konkret beschrieben werden. 
Die Terminsetzung für das Folgegespräch erfolgt gemäß des 
Kontaktdichtekonzepts; engere (auch weitere) zeitliche Taktungen sind 
fallangemessen immer möglich. Dabei ist zu beachten, dass mit der Kundin 
bzw. dem Kunden unmittelbar und persönlich vereinbarte Folgetermine die 
Verbindlichkeit für die Kundin bzw. den Kunden erhöhen und eine sofortige 
Umsetzung der vereinbarten Aktivitäten seitens der Kundin bzw. des 
Kunden fördern.  


Analog zum Erstgespräch unterstützt VerBIS bei der Erstellung eines 
strukturierten Beratungsvermerkes durch die halbautomatische Übernahme 
aller Änderungen des Profiling auch die Dokumentation des 
Folgegespräches. Dies umfasst alle Änderungen der Reiter Person, Umfeld 
und Standortbestimmung, die am gleichen bzw. Vortag der Erstellung des 
Beratungsvermerks gespeichert wurden. Die Angaben sind vor 
Speicherung änderbar und erweiterbar. 


Unabhängig von Folgegesprächen ist von den Vermittlungs-
/Beratungsfachkräften ggf. mit geeigneten Suchläufen (VerBIS, 
JOBBÖRSE, Job-Roboter) zu prüfen, ob (unter Beachtung der festgelegten 
Mindestanforderungen und den dezentral getroffenen Entscheidungen an 
der Schnittstelle zwischen arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierter 
Arbeits-/Ausbildungsvermittlung) passgenaue Vermittlungsangebote 
möglich sind. Dieses Vorgehen richtet sich insbesondere an Kundinnen und 
Kunden, bei denen die übergreifende Strategie „Vermittlung“ vereinbart 
wurde. 


3. Schritt: 
Besprechung 
Bewerbungs-
aktivitäten 


4. Schritt: 
Vereinbarung nächste 
Schritte und 
Terminierung 


Teilautomatischer 
Beratungsvermerk 
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5. Die Schnittstellen des 4-Phasen-Modells 


5.1 Berufliche Orientierung, berufliche Beratung und 
Ausbildungsvermittlung  


Werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen und 
erfolgt parallel eine Betreuung durch das Team U25/BB oder das Team 
Reha/SB, ist die wechselseitige Information zwischen Arbeitsagentur und 
Jobcenter von hoher Bedeutung. Diese Schnittstelle ist dezentral vor Ort 
auszugestalten. Es ist sicher zu stellen, dass alle relevanten Informationen 
die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft im Jobcenter bzw. in der 
Arbeitsagentur erreichen. Klare Absprachen über die Ausgestaltung der 
Übergabeformate sowie der Qualitätsstandards an den Schnittstellen sind 
zu treffen (z. B. in einem örtlichen Schnittstellenkonzept).  


Praxis-Tipp: Arbeitshilfe Falldokumentation/Übergabemanagement 


5.2 Arbeitgeber-Service (AG-S) 
Ein optimales Zusammenspiel von arbeitnehmer- und 
arbeitgeberorientierter Vermittlung bildet die Basis für die erfolgreiche 
Vermittlungsarbeit der BA und liefert damit gleichzeitig einen wichtigen 
Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des Integrationskonzeptes für SGB II 
und III. 


Die Ziele in der arbeitnehmerorientierten Vermittlung beinhalten: 


• Optimierung der arbeitnehmerorientierten Vermittlung, 


• Sicherstellung: 


- einer hohen Datenqualität für das Matching, 


- einer passgenauen Vermittlung, 


- eines wirkungsorientierten Mitteleinsatzes, 


- eines regelmäßigen Austauschs vermittlungsrelevanter 
Informationen und 


• klare Festlegungen von Verantwortlichkeiten. 


Um diese Ziele erreichen zu können, sind konkrete Regelungen zu 
einzelnen Schnittstellen verbindlich im Schnittstellenkonzept der 
Dienststellen festzuhalten. Neben den im Integrationskonzept 
beschriebenen Mindestanforderungen, sind die Schnittstellen durch die 
jeweilige Agentur für Arbeit an folgenden Punkten auszugestalten: 


• Sicherstellung Datenqualität Stellenangebot/Bewerberprofil 


Parallele Betreuung 
durch Berufsberatung 
und Jobcenter 


AG-S als enger 
Partner bei der 
Integrationsarbeit  
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• Entscheidung über die Vergabe von Arbeitgeber-Leistungen 


• Austausch vermittlungsrelevanter Informationen bzgl. konkreter 
Stellen- und Bewerberprofile 


• nachhaltige Bewerberintegration 


• Austausch über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 


• Informationsaustausch über bewerberorientierte Vermittlungs-
aktivitäten. 


Von besonderer Bedeutung ist die Verbesserung der Interaktion zwischen 
arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierten Vermittlungs-/Beratungs-
fachkräften. Im Fokus steht der Austausch über vermittlungs- und 
beratungsrelevante Informationen und Entwicklungen auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt sowie ein gemeinsames Verständnis zur Daten- und 
Vermittlungsqualität. Insbesondere geht es auch um eine konkrete 
Abstimmung zu ausgewählten Bewerber- und Stellenprofilen. 


U. a. folgende Interaktionsformate werden empfohlen, deren Einsatz im 
jeweiligen Schnittstellenkonzept der AA festzulegen sind (HEGA 10/08 - 01 
- Rechtskreisübergreifendes Leitkonzept für den gemeinsamen Arbeitgeber-
Service [AG-S]): 


 


1. Für Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte: 


• BewA-SteA-Runden der Vermittlungs-/Beratungsfachkräfte bzw. 
Austausch über schwer zu besetzende Arbeits-/Ausbildungsstellen 


• Einzelanfragen der AG-Vermittlungsfachkraft zu schwer zu 
besetzenden Stellen 


• Persönliche bewerberbezogene Überstellung geeigneter Kundinnen 
und Kunden von den arbeitnehmerseitigen Vermittlungs-
/Beratungsfachkräften zum AG-S  


• Informationsaustausch Berufskunde, Entwicklungen am Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt 


• Reha/SB-Formate 


• Arbeitsmarktspiegel: Informationsaustausch über den Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt 


 


2. Für Teamleiter: 


• Teamleiterrunden über den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 


 


Enge Interaktion von 
arbeitnehmer- und 
arbeitgeberorientierten 
Vermittlungs-
/Beratungsfachkräften 
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5.3 Ärztlicher Dienst (ÄD) 
Für eine wirtschaftliche und bedarfsangepasste Auftragserledigung hat der 
Ärztliche Dienst der BA ein Stufenkonzept für Beratung und Begutachtung 
eingeführt und hält verschiedene Formate der gutachterlichen 
Stellungnahme vor. Die Auswahl der Serviceleistung aus dem Angebot 
„Begutachtung“ trifft die Ärztin/der Arzt der AA nach fachlichen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten anhand der zur Verfügung stehenden 
Befundunterlagen und der fallspezifischen Fragestellung(en).  


Folgende Dienstleistungen des ÄD stehen zur Auswahl: 


• die sozialmedizinische Beratung 
• Begutachtung 
• Gutachterliche Äußerung  


• Gutachten nach Aktenlage  


• Gutachten mit symptombezogener Untersuchung  


• Gutachten mit umfänglicher Untersuchung 


Die Einschaltung des Ärztlichen Dienstes setzt immer ein vorab geführtes 
Gespräch der betreuenden Vermittlungs-/Beratungsfachkraft mit der Kundin 
bzw. dem Kunden voraus, aus dem sich die Notwendigkeit zur 
weitergehenden sozialmedizinischen Sachverhaltsaufklärung ergibt. 


Bei der Frage der Verfügbarkeit/Erwerbsfähigkeit ist eine 
Einwilligungserklärung der Kundin bzw. des Kunden nicht erforderlich. In 
allen übrigen Fällen, insbesondere bei der Eignungsfeststellung, bedarf es 
des Einverständnisses der Kundin bzw. des Kunden (§ 32 SGB III). Ggf. ist 
die Einwilligung des Erziehungsberechtigten erforderlich (§ 36 SGB I). 
Dieses ist der Kundin und dem Kunden transparent und adressatengerecht 
zu verdeutlichen, um Irritationen zu vermeiden. 


Den Rahmen bildet das jeweils aktuelle Service-Level-Agreement (SLA) mit 
dem Ärztlichen Dienst. 


Das Verfahren zur Beauftragung des Ärztlichen Dienstes richtet sich nach 
den bestehenden Weisungen. 


 


5.4 Berufspsychologischer Service (BPS)  
Der Berufspsychologische Service unterstützt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte mit einem zeitnahen und kundenorientierten 
Dienstleistungsangebot. Die Einschaltung kann während sämtlicher Phasen 
des Integrationsprozesses (z. B. bei einem qualifizierten Profiling, beim 
Erstellen eines Integrationsplanes, beim Nachhalten einer Eingliederungs-
vereinbarung) sinnvoll bzw. notwendig sein.  


Fachdienste 
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Je nach Anlass und Ziel der Einschaltung des Berufspsychologischen 
Service werden 13 Dienstleistungen (in sechs Oberkategorien) 
unterschieden: 


Begutachtende Dienstleistungen 


• "Psychologische Auswahlbegutachtung" 


• "Psychologische Begutachtung" 


• "Psychologische Begutachtung von hochgradig Sinnes-
beeinträchtigten" 


• "Studienfeldbezogene Beratungs-Testserie (SFBT)"  


Beratende Dienstleistung 
• "Psychologische Beratung" 


Die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft direkt unterstützende 
Dienstleistungen  


• "Fallbesprechung" 


• "Gemeinsame Fallbearbeitung" 


Standardisierte Dienstleistungen  


• "Berufswahltest (BWT)" 


Kompetenz-Dienstleistungen (K-DL) – speziell für AV 


• „K 1 Überblick“ 


• „K 2 Auffassungsgabe“ 


• „K 3 Leistungsorientierung“ 


• „K 4 Assessment Center“ 


Sprachkenntnisse 


• “Deutsch-Test“ 


Hinweis: Die Feststellung der Englisch- und Deutschkenntnisse mit 
Bezug zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) kann auch im Rahmen der „Psychologischen 
Begutachtung“ oder der „Psychologischen Auswahlbegutachtung“ 
erfolgen.  


Zur verbesserten Zusammenarbeit mit den Fachdiensten im Rahmen der 
Integrationsarbeit werden sämtliche Hinweise auf Unterstützungsangebote 
der Fachdienste in VerBIS bei den Direkthilfen zum Profiling und zu den 
Handlungsstrategien hinterlegt und können fallbezogen unmittelbar dort 
aufgerufen werden. 


Arbeitshilfen direkt 
in VerBIS 
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Die Dienstleistungen und das Verfahren der Einschaltung des 
Berufspsychologischen Service ist den aktuellen Empfehlungen sowie dem 
Intranet zu entnehmen. Bei der Frage der Verfügbarkeit/Erwerbsfähigkeit ist 
eine Einwilligungserklärung der Kundin bzw. des Kunden nicht erforderlich. 
In allen übrigen Fällen, insbesondere bei der Eignungsfeststellung, bedarf 
es des Einverständnisses der Kundin bzw. des Kunden (§ 32 SGB III). Ggf. 
ist die Einwilligung des Erziehungsberechtigten erforderlich (§ 36 SGB I). 


 


5.5  Technischer Beratungsdienst (TBD) 
Der technische Beratungsdienst unterstützt die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte zeitnah mit seinem berufsfachlichen und 
berufskundlichen  Wissen. Die Einschaltung ist zu jeder Phase des 
Integrationsprozesses dann sinnvoll, wenn technisches Fachwissen 
benötigt wird. 


 


Zum Dienstleistungsangebot gehören: 


• Unterstützung bei der Maßnahme-/Produktauswahl zur Integration 


• Beratung zur Kompensation behinderungsbedingter Einschrän-
kungen  


• Beratung zur technischen Gestaltung von Arbeitsplätzen zur 
Vermeidung des Eintretens einer Behinderung (Prävention) 


• Überprüfung von Arbeitsablehnungen unter technischen Gesichts-
punkten 


In Form von:  


• Fallbesprechungen 
• Teamberatungen  
• Schulungen 
• Arbeitsplatzanalysen 
• Gutachten.  


5.6 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Die ZAV ergänzt als interner Dienstleister der BA die Integrationsaktivitäten 


der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter in den Bereichen: 


• Internationaler Personalservice  
• Managementvermittlung 
• Künstlervermittlung 
• Schwerbehinderte Akademiker 
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Die Dienstleistungen und das Verfahren der Zusammenarbeit werden im 
Folgenden beschrieben bzw. sind über die Verlinkungen und im Intranet 
abrufbar. 


Internationaler Personalservice 


Der Internationale Personalservice berät, informiert (zu Beschäftigungs- 
und Bildungsmöglichkeiten, zu Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie zur 
sozialen Sicherung im Ausland) und vermittelt Arbeitnehmer einschließlich 
Hochschulabsolventen und berufserfahrene Akademiker, die sich für eine 
Arbeitsaufnahme im Ausland interessieren sowie Ausbildungsuchende, 
Schüler und Studenten zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im 
Ausland inklusive Jobs & Praktika. Darüber hinaus unterstützt die 
Auslandsvermittlung Arbeitnehmer, die aus Deutschland in das Ausland 
zurückkehren wollen (Mobilitätsberatung). 


Ergänzende Dienstleistungsangebote sowie das Verfahren der 
Zusammenarbeit und die Einschaltung des Internationalen Personalservice 
regelt die HEGA 12/08 - 59 – Internationale Vermittlung und Beratung, die 
HEGA 10/13 - 03 – Arbeitshilfe zur arbeitnehmerorientierten 
Kundenbetreuung durch die ZAV – Zusammenarbeit mit den Agenturen für 
Arbeit und Jobcentern sowie die E-Mail-Info SGB III und SGB II vom 
27.04.2012. 


 


5.7 Das Berufsinformationszentrum (BiZ) 
Das BiZ dient allen Bürgerinnen und Bürgern zur Selbstinformation zu 
Themen rund um Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt. Es bietet außerdem die 
Möglichkeit, per Online-Recherche nach passenden Ausbildungs- und 
Arbeitsstellen zu suchen und professionelle Bewerbungsunterlagen 
selbständig oder mit Unterstützung des BiZ-Personals zu erstellen. 


Für Kundinnen und Kunden kann im Rahmen des Beratungs- und 
Vermittlungsprozesses - soweit erforderlich - mit klaren Aufträgen die 
Nutzung des BiZ vereinbart werden. Die Nutzung kann sowohl zur 
Orientierung dienen als auch zur Integrationsbegleitung. 


 


Die Aufträge können sich u. a. auf die 


• gezielte Eigeninformation zur Entwicklung beruflicher Perspektiven, 
• selbständige Stellensuche in Jobbörsen sowie 
• Erstellung professioneller Bewerbungsunterlagen beziehen. 


Weitere Informationen finden Sie im Intranet. 


 


Zusammenarbeit mit 
ZAV 
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6. Der Produktkatalog für das 4-Phasen-Modell 
In Bezug auf einen möglichen Produkteinsatz werden die Vermittlungs-
/Beratungsfachkräfte durch den Produktkatalog unterstützt. Er enthält 
Empfehlungen, welche Aktiven Förderleistungen in welchen Handlungsstra-
tegien sinnvoll eingesetzt werden können und beschreibt erfolgver-
sprechende Vorgehensweisen bei der Umsetzung. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen rechtskreisspezifischen Empfehlungen/Weisungen für den 
Einsatz Aktiver Förderleistungen kann der Produktkatalog um regionale 
Besonderheiten beziehungsweise regionale Förderangebote ergänzt 
werden. Die Empfehlungen des Produktkataloges ersetzen nicht die 
Entscheidung der Vermittlungs-/Beratungsfachkraft, sie fordern vielmehr 
Einzelfallentscheidungen ein, um den gesetzlichen Auftrag und die darauf 
aufbauenden geschäftspolitischen Ziele bestmöglich zu erreichen. Dies 
führt in der Konsequenz in der Praxis dazu, dass aus den generellen 
Produktempfehlungen des Produktkataloges fallangemessen und im 
Abgleich mit den geschäftspolitischen Vorgaben vor Ort das jeweils 
Passende aus den Angeboten vor Ort ausgewählt werden muss. 


7. Produkteinsatz und operative Führung im 
Rahmen der Integrationsarbeit 


7.1 Produkteinsatz im Rahmen der Integrationsarbeit 
Die BA erbringt im Rahmen der Integrationsarbeit Leistungen, die sich zwei 
Produktkategorien zuordnen lassen: Beratungs- und Vermittlungs-
dienstleistungen sowie Aktive Förderleistungen. 


Zu den Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen zählen 


a) sowie Orientierungs- und Entscheidungsberatungen sowie 
integrationsbegleitende Beratungsgespräche  


b) bewerberorientierte Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung 


c) Fallmanagement für ausgewählte Kundinnen und Kunden des  
SGB II, 


d) stellenorientierte Vermittlung sowie Arbeitsmarktberatung für 
Arbeitgeber. 


 


Die Kontaktdichten mit den Kundinnen und Kunden werden je AA/Jobcenter 
im jeweiligen Kundenkontaktdichtekonzept unter Berücksichtigung der 
kundenspezifischen Besonderheiten sowie der Lage am Ausbildungs-
/Arbeitsmarkt, der lokalen geschäftspolitischen Schwerpunktsetzung und 
der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen geregelt. 


Produktkatalog 
schafft Transparenz 
und unterstützt 
Produkteinsatz 
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Die Aktiven Förderleistungen der BA lassen sich in drei Gruppen 
unterscheiden; diese schließen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
mit ein: 


a) durch die BA erbrachte individuelle Integrationshilfen/ 
Arbeitgeberzuschüsse, z. B. Vermittlungsbudget, EGZ 


b) durch Dritte erbrachte Arbeitsmarktdienstleistungen, z. B. FbW, 
BaE, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, 
rehaspezifische Leistungen nach § 117 SGB III 


c) öffentlich geförderte Beschäftigung, z. B. AGH, Förderung von 
Arbeitsverhältnissen 


Bei der Produktvergabe ist die Ausrichtung des Handelns nach Wirkung 
und Wirtschaftlichkeit zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auf die 
aktuellen rechtskreisspezifischen Empfehlungen/Weisungen verwiesen: 
HEGA 06/10 - 12 - Steigerung von Wirkung und Wirtschaftlichkeit beim 
Maßnahmeeinsatz im SGB II 


 


7.2 Operative Führung im Rahmen der Integrationsarbeit 
Die operative Führungsaufgaben für die Teamleiterinnen und Teamleiter 
SGB III wurden  in den „Arbeitshilfen operative Führungsprozesse“ 
beschrieben.  Für den Rechtskreis SGB II gilt das Handbuch „Interne 
Kontrollsysteme (IKS)“ (HEGA 06/13 - 09) mit verbindlich anzuwendenden 
Bestandteilen der Fachaufsicht. 


Strukturen und Rahmenbedingungen können den stetigen Wissenstransfer, 
die Koordination und Organisation sowie die optimale dezentralen Nutzung 
des 4PM in den Dienststellen nachhaltig unterstützen. Um einen 
teamübergreifenden Erfahrungsaustausch sicherzustellen und den 
Herausforderungen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gerecht zu 
werden, haben sich, neben der fachaufsichtlichen Begleitung der 
Mitarbeiter/innen durch die Führungskräfte (z. B. durch Hospitationen, 
teaminterne Qualitätszirkel), beispielsweise folgende Maßnahmen bewährt: 


• Benennung einer Führungskraft (BL oder TL) als 4PM-Impulsgeber, 
4PM-Koordinator und 4PM-Ansprechpartner für die Geschäftsführung 
sowie die Führungskräfte einer Dienststelle und/oder  


• regelmäßige Qualitätszirkel der Führungskräfte in der eigenen 
Dienststelle. 


 


  


Aktive 
Förderleistungen 


Fachliche Führung 
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8. Anlagen  
- Arbeitshilfe zur Prüfung der Ausbildungsreife 


- Rechtskreisübergreifendes Profiling / Arbeitshilfe Kriterienkatalog  


- Arbeitshilfe Handlungsstrategien 


- Arbeitshilfe lokale / dezentrale Ausgestaltung von Handlungsstrategien 


- Arbeitshilfe Falldokumentation und Übergabemanagement 


- Modellierte Geschäftsprozesse   
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9. Änderungshistorie 
 
Gegenüber der Fassung vom 01.04.2012 wurden nachfolgende 
Änderungen aufgenommen: 


 


Seite Eingearbeitete Änderung 


im gesamten 
Dokument 


Sprachliche Gleichstellung von Mann und Frau  


im gesamten 
Dokument 


Redaktionelle, sprachliche und rechtliche Anpassungen bzw. 
Konkretisierungen 


25 Verzicht auf zusätzliche Priorisierung der Handlungsbedarfe 


31 
Aufnahme von Aussagen zur stärkenorientierten 
Kundenaktivierung   


36, 37 
Aufnahme der neuen Dienstleistungen des 
Berufspsychologischen Service (BPS) und Aktualisierung der 
Bezeichnung des Fachdienstes 


39 
Aufnahme des Berufsinformationszentrums (BiZ) als 
Schnittstelle des 4-Phasen-Modells 
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